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Landesrechnungshof Marktgemeinde Bad Hofgastein

Kurzfassung

Der Landesrechnungshof prifte die Marktgemeinde Bad Hofgastein. Zeitraum der Prifung
waren im Wesentlichen die Jahre 2020 bis 2024. Der Schwerpunkt der Prufung lag in der
vollstandigen und korrekten Darstellung der Beteiligungen in den Rechnungsabschlissen
gemal Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015). Weitere Themen
der Prifung waren Verwaltung, Steuerung und Kontrolle der Beteiligungen der Marktge-

meinde Bad Hofgastein (in der Folge: Gemeinde) sowie Agrargemeinschaften.

Ziel der Prufung war, die Beteiligungen transparent zu machen sowie Uiber Vermogen und
Risiken der Gemeinde zu informieren. Der Landesrechnungshof analysierte unter anderem
die Eroffnungsbilanz zum 1. Janner 2020 sowie den Rechnungsabschluss zum 31. Dezember
2024. Weiters wurden Finanzstrome zwischen Gemeinde und Beteiligungen sowie Garantien,

Patronatserklarungen und ahnliche Verpflichtungen untersucht.

Die Prufung ergab unter anderem folgende Feststellungen und Beurteilungen:

- Der Landesrechnungshof stellte fest, dass die Gemeinde Geldflusse im Zusammenhang
mit ihren Beteiligungen in den jahrlichen Finanzierungsrechnungen, bis auf eine Aus-

nahme, korrekt darstellte.

- Der Landesrechnungshof stellte fest, dass das Beteiligungsportfolio der Gemeinde in den

jahrlichen Vermogensrechnungen nicht vollstandig und korrekt dargestellt war.

- Der Landesrechnungshof stellte fest, dass Informationen, die haushaltsrechtliche
Relevanz hatten, der Finanzverwaltung zum Teil nicht bekannt waren. Die fehlende
Kenntnis von relevanten Sachverhalten hatte nicht vollstandige Vermogensrechnungen

und Anlagen zum Rechnungsabschluss zur Folge.

- Der Landesrechnungshof stellte fest, dass sich die Jahresabschliisse der Beteiligungen
nicht in den Rechnungsabschlussen der Gemeinde widerspiegelten. Der Landesrechnungs-
hof empfiehlt, Forderungen und Verbindlichkeiten der Gemeinde regelmalig mit den

Beteiligungen abzustimmen.

- Der Landesrechnungshof stellte fest, dass im Organisationshandbuch der Gemeinde keine

konkreten Aufgaben und Ablaufe in Bezug auf Beteiligungen festgelegt waren.

- Der Landesrechnungshof empfiehlt, Aufgaben und Ablaufe des Beteiligungsmanagements

festzulegen, insbesondere um die vollstandige und korrekte Darstellung der Beteiligungen



Marktgemeinde Bad Hofgastein Landesrechnungshof

sowie der rechtlichen und finanziellen Verknupfungen in der jahrlichen Vermogens-

rechnung sicherzustellen.

- Der Landesrechnungshof empfiehlt auBerdem, eine Beteiligungsstrategie festzulegen.
Darin ist transparent zu machen, was sich die Gemeinde von bestehenden und zukiinftigen

Beteiligungen erwartet.

- Der Landesrechnungshof stellte fest, dass die Gemeinde nicht nur Uber Beteiligungen laut
Firmenbuch verfligte, sondern dariuber hinaus stille Gesellschafterin von Beteiligungen

war.

- Der Landesrechnungshof empfiehlt in der Beteiligungsstrategie festzuhalten, dass stille
Gesellschaften von Gemeinden grundsatzlich zu vermeiden sind, da diese unter anderem

nicht transparent sind.

- Der Landesrechnungshof stellte fest, dass die Grundsticke der Agrargemeinschaft
Gasteiner Burgerberg im Alleineigentum der Gemeinde standen. Das Recht der Nutzung
dieser Grundstucke stand ausschlieBlich den Mitgliedern der Agrargemeinschaft Gasteiner

Burgerberg zu.

- Der Landesrechnungshof stellte fest, dass die Gemeinde diese Grundstiicke ohne Beriick-
sichtigung der konkreten Beschaffenheit, wie der teilweise unzuganglichen Lage sowie

ohne Berucksichtigung der ausschlieBlichen Nutzungsrechte Dritter bewertete.

- Der Landesrechnungshof stellte, dass die vereinfachte Bewertung durch die Gemeinde zu
wesentlich Uberhohten Werten fiihrte und daher nicht zweckmaRBig war. Der Landes-
rechnungshof fordert eine Korrektur der Bewertung dieser Grundstiicke in der Eroffnungs-

bilanz.

Der Landesrechnungshof halt fest, dass die Gemeinde bereits wahrend der Priifung

Anderungen vornahm beziehungsweise vormerkte.



Landesrechnungshof Marktgemeinde Bad Hofgastein

Inhaltsverzeichnis
(U = 15 1~ PP 5
INhaltSVErZEICNIS . ot e 7
ABKUrZUNGSVErZEICANTS/ GLOSSAN .. uuuvetttteteeiiitteeteeeeineeeeteeeeennaeeeeeeeeennnnneeessesannnes 10
TabellenverzeiChnis......ovvueiiiii i e 13
Fi\ o] o)1 Ve [1a 13V <] 4= ol | | PO PP 14
1. Prifungsgrundlagen ........eeeeeiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeesesessesesnnennes 13
1.1 ANLass der Prifung...cooi it et ettt e e e i e eaaaaaaas 13
1.2 Gegenstand und Umfang der Prafung......ccoveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e eecciaeeee 13
1.3 Angewendete Prufnorm und angestrebte Prifungssicherheit................ccooiiiit 13
1.4 Priufungsziel und Prifungsmalstab.....ccoueeiiiiiiiiiiiiiii e 13
1.5 Zeitlicher Ablauf der Prafung ........coooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i e ecrraeeee 14
1.6 Aufbau des BeriChtes......covuniiiii i 14
2. 1] 0 16
2.1. Reform der Rechnungslegung gemal VRV 2015 .....oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieinns 16
2.2. Vermogensrechnungen der Gemeinde Bad Hofgastein ........cceevvviiiiiiiiiinnninnnnn 16
3. Analyse und Feststellungen ...cooiiiiiiiiiiiiiiiii e eeeeeenn 19
3.1 Marktgemeinde Bad Hofgastein.....c.o.uueiiiiiiiiiiiiiii it eeeeenaas 19
3.2 Beteiligungen der Gemeinde.......coviiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i teiiiiiieeeeeenneeeeaaanas 19
3.2.1 Rechtliche Grundlagen ..ccovviiiiiiiiiiiii et eeeeeeeeeeeeeeeeeenenenns 19
3.2.2  Darstellung von Beteiligungen in der Vermogensrechnung gemaB VRV 2015........... 20
3.2.2.1 Unmittelbare Beteiligungen .......ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiieeeeeeeannnneeeeeanns 21
3.2.2.2 Mittelbare Beteiligungen .....vvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseennes 22
3.2.2.3 Nicht als Beteiligungen auszuweisende Sachverhalte..........cccooiiiiiiiiiiiiina.. 22
3.2.3  Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der Gemeinde laut Firmenbuch.......... 23
3.3 Unternehmungen rund um das KUurzentrum.......eeeeeiierieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 25

3.3.1  Thermalwasser-, Kur- und Badebetriebe der Marktgemeinde Bad Hofgastein eU ....25



Marktgemeinde Bad Hofgastein Landesrechnungshof

3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4
3.5
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6
3.7
3.8
3.9
3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.9.4
3.9.5
3.9.6
3.10
3.10.1
3.10.2
3.10.3
3.10.4
3.1

Kurzentrum Bad Hofgastein Gesellschaft mMbH & COKG........coivviiiiiiiiiiniinnn.... 27
Kurzentrum Bad Hofgastein Gesellschaft mbH..........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, 32
Gasteiner Thermen-, Hotel- und Gastronomiebetriebs GmbH.........c.ccccevvveee..... 34
Gasteiner Thermen Errichtungs GmbH ... iiieeeeeeeeees 34
Elektrizitatswerk Bad Hofgastein Gesellschaft mbH............coooiiiiiiiiiiiiiiina.. 36
Marktgemeinde Bad Hofgastein Gebaudeverwaltung KG........cccooiiiiiiiiiiiiiiinnnnn 38
Weitere unmittelbare Beteiligungen der Gemeinde...........ccovvviiiiiiiiiiiiinnnn.... 39
Gasteiner Bergbahnen Aktiengesellschaft .......cooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeenee 40
Gasteiner Heilstollen Betriebsgesellschaft mbH.........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia.. 40
Gasteiner Kur-, Reha- und Heilstollen Betriebsgesellschaft mbH....................... 41
Gasteinertal Tourismus GMDbBH.......oouiiiiiiiiiiiiii e 41
Salzburger Tierkorperverwertungs-Gesellschaft mbH...............ccooiiiiiiiiina. 42
ZEMKA - Zentrale Mullklarschlammverwertungsanlagen Gesellschaft mbH............ 42
Darstellung der unmittelbaren Beteiligungen im Vermogenshaushalt .................. 43
Sonderfall Gesellschaft biirgerlichen Rechts ......cooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee, 46
Verflechtungen der Gemeinde mit den Beteiligungen .........ccovviiiiiiiiiiiiinnnn.... 48
Darlehen der Gemeinde im Zusammenhang mit den Beteiligungen .................... 48
Haftungen der Gemeinde fur Beteiligungen .........c.ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiias 50
Typisch und atypisch stille Gesellschaften und partiarische Darlehen.................. 51
Verpachtung und Baurechte im Zusammenhang mit der ErrichtungsGmbH............ 55
Befristeter Verlustabdeckungsvertrag zugunsten der Kurzentrum KG.................. 57
Weitere Geldflusse im Zusammenhang mit Beteiligungen ...........ccooiiiiiiiin... 59
Beteiligungsmanagement ... .. .uuiiiiiiiiiiiiii i e e e e aaas 60
Beteiligungspolitik beziehungsweise Beteiligungsstrategie ..........cccvvvvvvvvienn.... 61
Beteiligungsverwaltung.......coiiiiiiiiii i et it reeeineeeeeeeaeannnas 62
BeteiligungSCoNtrolling .......ceiiiiiiiiiiiiiiiiiii et eeeiiieeereeeinaeeeeeeaaannnes 66
Exkurs: Qualifikation der Mitglieder von Kontrollorganen der Beteiligungen.......... 70

AgrargemeinsCNafteN. . .cvii i e 73



Landesrechnungshof Marktgemeinde Bad Hofgastein

3.11.1
3.11.2
3.11.3
3.11.4

Einleitung und rechtliche Einordnung ......ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i eeeeeeeees 73
Historische ENtWICKIUNG .....cviiiiiiiii i et iiit e e e eineee e e eeeannnas 74
Agrargemeinschaft Gasteiner BUrgerberg.......ccvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiineenn, 75

Erfassung und Bewertung der Liegenschaften der Agrargemeinschaft Gasteiner

ST LT o 0T O PP 77
A o = = PP 80



Marktgemeinde Bad Hofgastein Landesrechnungshof

Abkiirzungsverzeichnis/Glossar

A
Abs Absatz
AG Aktiengesellschaft
Art Artikel

B

Bergbahnen AG

Gasteiner Bergbahnen Aktiengesellschaft

Beteiligung

Definition gemaB VRV 2015: Anteil einer Gebietskorperschaft an
einem Unternehmen oder eine von der Gebietskorperschaft ver-
waltete Einrichtung mit eigener Rechtspersonlichkeit (Anstalten,
Stiftungen und Fonds)

Betrieb gewerblicher
Art

Begriff aus dem Steuerrecht flir eine Unterorganisation einer
Korperschaft des offentlichen Rechts, die nicht-hoheitliche
Leistungen erbringt (zB Eigenbetriebe wie etwa Seniorenheime)

E
E-Werk GmbH Elektrizitatswerk Bad Hofgastein Gesellschaft mbH
ErrichtungsGmbH Gasteiner Thermen Errichtungs Gesellschaft mbH
EZ Einlagezahl im Grundbuch

G
Gebaude KG Marktgemeinde Bad Hofgastein Gebaudeverwaltung

Kommanditgesellschaft

GesbR Gesellschaft burgerlichen Rechts
GdO 2019 Salzburger Gemeindeordnung 2019

GmbH, GesmbH,
Gesellschaft mbH

Gesellschaft mit beschrankter Haftung

GmbH & Co KG Sonderform einer Kommanditgesellschaft - GmbH als unbeschrankt
haftender Komplementar der Kommanditgesellschaft
K
KELAG KELAG Energie & Warme GmbH
KG Kommanditgesellschaft

Kurfonds Bad
Hofgastein

Korperschaft des offentlichen Rechts, die durch den Kur- und

Tourismusverband Bad Hofgastein verwaltet wird
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Kurzentrum GmbH

Kurzentrum Bad Hofgastein Gesellschaft mbH

Kurzentrum KG

Kurzentrum Bad Hofgastein Gesellschaft mbH & Co KG

KWh Kilowattstunden
L
lit litera (Buchstabe)
M
MWh Megawattstunden (1 MWh = 1000 KWh)
o)
OStP 2012 Vereinbarung zwischen dem Bund, den Landern und den Gemeinden
iiber einen Osterreichischen Stabilitatspakt 2012
P

Partiarisches Darlehen

Fremdfinanzierung, bei welcher der Darlehensgeber am Gewinn des
Unternehmens beteiligt wird und zusatzlich Zinsen vereinbart
werden konnen. Mischform zwischen Fremd- und Eigenkapital.

RFG

Zeitschrift Recht & Finanzen fiir Gemeinden

S

Stille Gesellschaft,
typisch

Sonderform einer Gesellschaft gemaf § 179 UGB, die nicht im
Firmenbuch ersichtlich ist. Kapitalgeber werden fiir das einge-
brachte Kapital am Gewinn beteiligt, haben aber kein Mitsprache-
recht. Auch als typisch stille Beteiligung bezeichnet.

Stille Gesellschaft,
atypisch

Wie typisch stille Gesellschaft, jedoch vom Gesetz abweichende
Merkmale vereinbart, zB Beteiligung am Verlust des Unternehmens
oder erweiterte Rechte und Pflichten.

T

Thermalwasserbetrieb

Thermalwasser-, Kur- und Badebetriebe der Marktgemeinde Bad
Hofgastein eU

Trinkwasserkraftwerke

Stromerzeugung durch kleine Turbinen. Nutzung des Hohenunter-
schiedes zwischen Quelle und Trinkwasser-Hochbehalter

Tsd Tausend
U
UGB Unternehmensgesetzbuch
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\'/

VRV 2015 Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015
w

WIFO Osterreichisches Institut fiir Wirtschaftsforschung
Z

zB zum Beispiel

yA Ziffer
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1.1

(1)

1.2

(1)

1.3

(1)

1.4

(1)

Priifungsgrundlagen

Anlass der Priifung

Die Uberpriifung der Gebarung der Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern z&hlt
zu den Aufgaben des Landesrechnungshofes. Die Prifung ,Marktgemeinde Bad
Hofgastein - Beteiligungen und Agrargemeinschaften® war eine Initiativprifung geman

§ 6 Abs 1 lit g Salzburger Landesrechnungshofgesetz 1993.

Gegenstand und Umfang der Priifung

Der Landesrechnungshof legte im Prifprogramm 2025 fest, eine Prufung der
Marktgemeinde Bad Hofgastein durchzufiihren. Der Schwerpunkt dieser Prifung lag bei
den Beteiligungen an Unternehmen und Agrargemeinschaften sowie deren vollstandige
und korrekte Darstellung in den Rechnungsabschliissen und Beilagen. Ein weiteres
Thema der Prifung war das Beteiligungsmanagement der Marktgemeinde Bad

Hofgastein.

Als gepriften Zeitraum legte der Landesrechnungshof die Jahre 2020 bis 2024 fest.
Vereinzelt war es erforderlich, Sachverhalte auBerhalb dieses Zeitraums mitein-

zubeziehen.

Angewendete Priifnorm und angestrebte Priifungssicherheit

Die Prufung erfolgte in Anlehnung an die Grundsatze, die in den International Standards
of Supreme Audit Institutions durch die Internationale Organisation der Obersten

Rechnungskontrollbehorden festgelegt wurden.

Die Prufung zielte auf eine begrenzte Prifungssicherheit ab. Das bedeutet, dass die
Aussagen des Landesrechnungshofes nur die gepriften und beschriebenen Sachverhalte

betreffen - ein Riickschluss auf andere Sachverhalte ist nicht zulassig.

Priifungsziel und PriifungsmaBstab

Ziel der Prufung war es, die Anteile der Marktgemeinde Bad Hofgastein an Unternehmen

und Agrargemeinschaften transparent zu machen. Dadurch sollen einerseits Vermogens-

13
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1.5

(1)

1.6

(1)
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werte und andererseits Risiken benannt werden. Ein weiteres Ziel der Prufung war,

Notwendigkeit und Vorteile eines umfassenden Beteiligungsmanagements aufzuzeigen.

Als MaBstab fiir die Beurteilung dienten die einschlagigen Rechtsnormen, insbesondere
die Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015) und die
Salzburger Gemeindeordnung 2019 (GdO 2019). Weiters zog der Landesrechnungshof
beispielsweise Gesellschaftsvertrage, Geschaftsordnungen und interne Richtlinien

sowie Beschlisse der Gemeindeorgane zu Beteiligungen als Mafstab heran.

Die Prifung wurde in Form von Erhebungen, Stichproben und Analysen durchgefiihrt.
Die gesamthafte Beurteilung der Rechenwerke der Marktgemeinde Bad Hofgastein sowie

die Jahresabschlisse der Beteiligungen waren nicht Gegenstand der Priifung.

Zeitlicher Ablauf der Priifung

Das Startgesprach mit der Marktgemeinde Bad Hofgastein zu dieser Prifung fand am
10. Juli 2025 statt. Die Prufungshandlungen erfolgten von Juli 2025 bis Marz 2026. Das
Schlussgesprach fand am 24. Marz 2026 statt. Der Landesrechnungshof Ubermittelte den
Bericht am 1. April 2026 zur Stellungnahme. Das Ende der Frist fur die GegenauBerung
wurde mit 13. Mai 2026 festgelegt.

Aufbau des Berichtes
Vom LRH festgestellte Sachverhalte sind mit ,,(1)“ gekennzeichnet.

Die Bewertung von Sachverhalten samt allfalligen Anregungen und Empfehlungen sowie
Bemangelungen und Beanstandungen sind mit ,,(2)“ gekennzeichnet. Diese werden

durch Schattierung hervorgehoben.

Die zusammengefasste GegenauBerung der Marktgemeinde Bad Hofgastein wird kursiv
dargestellt und mit ,,(3)“ kodiert. Die vollstandige GegenauBerung ist dem Bericht als

Anlage angeschlossen.

Eine abschlieBende AuBerung des Landesrechnungshofes ist mit ,,(4)“ gekennzeichnet

und durch Schattierung hervorgehoben.
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Um den Bericht Ubersichtlich zu gestalten, wurde das enthaltene Zahlenwerk fallweise
gerundet. Bei der Summierung von gerundeten Betragen und Prozentangaben konnen

rundungsbedingte Differenzen auftreten.

Aus Grinden der Lesbarkeit wird in diesem Bericht darauf verzichtet, geschlechts-
spezifische Formulierungen zu verwenden. Soweit personenbezogene Bezeichnungen
nur in mannlicher Form angeflihrt sind, umfassen diese alle Personen gleichermalen,

unabhangig vom Geschlecht.

Aus Griinden der besseren Lesbarkeit wird die Marktgemeinde Bad Hofgastein in der
Folge als Gemeinde bezeichnet. Weiters werden aus Griinden der Lesbarkeit, die
Bezeichnungen der Rechtsform Gesellschaft mit beschrankter Haftung im FlieBtext
einheitlich mit GmbH abgekirzt. AuBerdem wird auf Punkte nach Abkurzungen

verzichtet, das gilt auch fir wortliche Zitate.

15
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2.

2.1.

(1)

2.2.

(1)
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Einleitung

Reform der Rechnungslegung gemaB VRV 2015

Mit der VRV 2015 erfolgte eine umfassende Reform der Vorschriften fur die Rechnungs-
legung der Lander und Gemeinden. Mit 1. Janner 2020 wurden die Rechenwerke der
Salzburger Gemeinden von der Kameralistik auf die sogenannte Drei-Komponenten-
Rechnung umgestellt. Die Kameralistik stellte auf Einnahmen und Ausgaben, das heif’t
Geldflusse innerhalb eines Jahres, ab. Die Drei-Komponenten-Rechnung stellt im
Finanzierungshaushalt Ein- und Auszahlungen, im Ergebnishaushalt Ertrage und

Aufwendungen und im Vermogenshaushalt Aktiva und Passiva dar.

Aufgrund des Ubergangs zur Drei-Komponenten-Rechnung hatten die Gebietskorper-
schaften, vergleichbar mit einem Wechsel der Gewinnermittlungsart, spatestens per
1. Janner 2020 eine Eroffnungsbilanz zu erstellen. Die erstmalige Erstellung einer
Vermogensrechnung nach den Regeln der VRV 2015 stellte die Gebietskorperschaften
vor neue Herausforderungen. Insbesondere waren sowohl eine vollstandige Inventari-
sierung sowie eine korrekte Bewertung der materiellen und immateriellen Vermogens-

werte gefordert.

Vermogensrechnungen der Gemeinde Bad Hofgastein

In der Eroffnungsbilanz der Gemeinde waren erstmals Aktiva und Passiva in Form einer

Vermogensrechnung zum 1. Janner 2020 zu erfassen.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des langfristigen Vermogens der Gemeinde
gemal Eroffnungsbilanz zum 1. Janner 2020 beziehungsweise Rechnungsabschluss zum
31. Dezember 2024:
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Tabelle 1: Eroffnungsbilanz zum 1. Janner 2020 und Rechnungsabschluss zum

31. Dezember 2024

AKTIVA 01.01.2020 31.12.2024 Veranderung
Mio Euro Mio Euro Mio Euro %
Summe Aktiva 163,0 166,5 3,5 2,1%
Langfristiges Vermogen 157,3 156,9 -0,4 -0,3%
davon Beteiligungen 2,0 3,9 1,9 95,0%
davon restliches langfristiges Vermogen 35,7 37,0 1,3 3,6%
Kurzfristiges Vermogen 5,7 9,6 3,9 68,4%
PASSIVA 01.01.2020 31.12.2024 Veranderung
Mio Euro Mio Euro Mio Euro %
Summe Passiva 163,0 166,5 3,5 2,1%
Nettovermogen (Ausgleichsposten) 151,3 152,4 1,1 0,7%
Investitionszuschisse (Kapitaltransfers) 2,3 3,7 1,4 60,9%
Langfristige Fremdmittel 8,9 9,8 0,9 10,1%
Kurzfristige Fremdmittel 0,6 0,6 0,0 0,0%

Quelle Gemeinde, Darstellung Landesrechnungshof

Das langfristige Vermogen laut Eroffnungsbilanz in Hohe von rund 157,3 Mio Euro setzte
sich aus mehreren Einzelpositionen zusammen. Die Gemeinde wies per 1. Janner 2020
Beteiligungen in der Hohe von rund 2,0 Mio Euro aus. Die Gemeinde stellte ihre
Beteiligungen ohne Untergliederung in verbundene, assoziierte Unternehmen und
sonstige Beteiligungen in einem Gesamtbetrag in der Kategorie verbundene Unter-

nehmen dar.

Im langfristigen Vermogen waren auBerdem Grundstiicke, Grundstuckseinrichtungen
und Infrastruktur in Hohe von rund 119,6 Mio Euro enthalten. Davon entfielen per
1. Janner 2020 rund 63,2 Mio Euro auf Liegenschaften im Zusammenhang mit Agrar-

gemeinschaften.

Die Vermogensrechnung zum 31. Dezember 2024 wies in der Kategorie Beteiligungen
eine Veranderung um rund 1,9 Mio Euro aus. Zu diesem Stichtag waren verbundene
Unternehmen mit rund 2,8 Mio Euro und assoziierte Unternehmen mit rund 1,1 Mio Euro

ausgewiesen.

In der Kategorie Grundstiicke, Grundstiickseinrichtungen und Infrastruktur wies die

Vermogensrechnung zum 31. Dezember 2024 rund 116,0 Mio aus. Die Veranderung
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gegenuber der Eroffnungsbilanz begrundete sich aus drei Grundstiicksankaufen sowie
der jahrlichen Abschreibung im Bereich der GemeindestraBen und der offentlichen
Beleuchtung. Bei den Liegenschaften im Zusammenhang mit Agrargemeinschaften gab
es gegeniber der Eroffnungsbilanz keine Veranderung, diese waren per 31. Dezember

2024 mit rund 63,2 Mio ausgewiesen.

Der Landesrechnungshof untersuchte die Grundlage und die Veranderung dieser Zahlen
der Vermogensrechnung, insbesondere hinsichtlich Vollstandigkeit, korrekte Darstel-

lung und Bewertung in den Kapiteln 3.3 bis 3.11.
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3.

3.1

(1)

3.2

3.2.1

(1)

Analyse und Feststellungen

Marktgemeinde Bad Hofgastein

Die Gemeinde befindet sich im Bezirk Pongau und ist nach Einwohnern die groBte
Gemeinde des Gasteinertals (6.703 Einwohner per 1. Janner 2024). Das Gemeindegebiet
umfasst rund 103,7 Quadratkilometer. Die Gemeinde besteht aus den flinf Katastral-
gemeinden Bad Hofgastein, Harbach, HeiRingfelding, Vorderschneeberg und Wieden mit
insgesamt zehn Ortschaften. Der urspringliche wirtschaftliche Schwerpunkt lag im
Silber- und Goldbergbau, der nunmehrige wirtschaftliche Schwerpunkt liegt im
Tourismus, mit der Besonderheit des Thermalwasservorkommens. Die Gemeinde ist ein

Kurort gemal Salzburger Heilvorkommen- und Kurortegesetz 1997.

Beteiligungen der Gemeinde

Rechtliche Grundlagen

Gemeinden dirfen gemaB Art 116 Bundesverfassung (B-VG) im Rahmen der Gemeinde-
autonomie Beteiligungen eingehen. Das sind in der Regel Beteiligungen an Gesell-
schaften, an welchen ein Mitgliedschaftsrecht durch Kapitaleinlage erworben wurde. Es
gibt verfassungsrechtlich diesbeziiglich keine Vorgabe, sodass Beteiligungen in allen
denkbaren Rechtsformen erlaubt sind. Beteiligungen von Gemeinden haben haushalts-
rechtlich den Prinzipien ZweckmaBigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu

entsprechen.

Dariiber hinaus sind gemaB § 69 Abs 1 Z 4 Salzburger Gemeindeordnung 2019 (GdO 2019)
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen von der Landesregierung zu geneh-
migen. Die Genehmigung darf gemaB § 69 Abs 3 GdO 2019 nur versagt werden, wenn

die geplante MaBnahme

- gesetzwidrig oder mit einem unverhaltnismafBig hohen finanziellen Risiko fur die

Gemeinde verbunden ware

- die MaBnahme die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Haushaltsgleich-

gewichtes verhindern wiirde
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- die MaBnahme die ordnungsgemaBe Erfullung der der Gemeinde gesetzlich
obliegenden Aufgaben oder ihrer privatrechtlichen Verpflichtungen gefahrden

wiirde oder

- die MaBnahme uberortliche Interessen nachteilig berihren wirde.

3.2.2 Darstellung von Beteiligungen in der Vermogensrechnung gemaB VRV 2015

(1)

20

Definition und Bewertung von Beteiligungen regelt § 23 VRV 2015. Beteiligungen sind
Anteile einer Gebietskorperschaft an einem Unternehmen oder eine von der
Gebietskorperschaft verwaltete Einrichtung mit eigener Rechtspersonlichkeit (Anstal-
ten, Stiftungen und Fonds). Beteiligungen an verbundenen sowie assoziierten
Unternehmen, sonstige Beteiligungen sowie von der Gebietskorperschaft verwaltete

Einrichtungen mit eigener Rechtspersonlichkeit sind gesondert auszuweisen.

- Ein verbundenes Unternehmen wird bei einem Anteil am Eigenkapital oder am
geschatzten Nettovermogen von mehr als 50,0 % oder bei Kontrolle oder Beherr-

schung durch die Gebietskorperschaft angenommen.

- FEin assoziiertes Unternehmen liegt bei einem Kapitalanteil der Gebiets-
korperschaft zwischen 20,0 % und 50,0 % am Eigenkapital oder am geschatzten

Nettovermogen des Unternehmens vor.
- Unterhalb der Grenze von 20,0 % handelt es sich um eine sonstige Beteiligung.

- Weiters werden unter Beteiligungen auch verwaltete Einrichtungen (Anstalten,
Stiftungen, Fonds) erfasst. Kriterien flir die Zuordnung zur Kategorie der verwal-
teten Einrichtungen sind in § 23 Abs 6 VRV 2015 definiert.

Anteile an einem Unternehmen sind beim Erwerb mit ihren Anschaffungskosten zu
bewerten. Eine bereits vorhandene Beteiligung an einem Unternehmen ist mit dem
Anteil der Gebietskorperschaft am Eigenkapital oder am geschatzten Nettovermogen
der Beteiligung zu bewerten. Fir das geschatzte Nettovermogen wird das Eigenkapital
im engeren Sinn herangezogen, das in § 224 Abs 3 Unternehmensgesetzbuch (UGB)
geregelt ist. Grundlage der Bewertung ist der aktuelle Einzelabschluss. Sollte ein

Konzernabschluss verfugbar sein, ist dieser maBgeblich.



Landesrechnungshof Marktgemeinde Bad Hofgastein

3.2.2.1 Unmittelbare Beteiligungen

(1)

Je nach Beteiligungshohe oder Einflussmoglichkeit haben Gemeinden unmittelbare

Beteiligungen in ihrem Rechenwerk in verschiedenen Kontengruppen zu erfassen:

- Beteiligungen an verbundenen Unternehmen - Kontengruppe 080
- Beteiligungen an assoziierten Unternehmen - Kontengruppe 081

- Sonstige Beteiligungen - Kontengruppe 082

Grundlage fur die Bewertung der Beteiligungen ist gemaB § 23 Abs 7 VRV 2015 der
jeweilige Jahresabschluss (in der Regel Bilanz) zum Stichtag der Vermogensrechnung
der Gemeinde. Es gilt der Grundsatz der Einzelbewertung, das bedeutet, dass Beteili-

gungen nicht zusammengefasst (saldiert) dargestellt werden dirfen.

Unmittelbare Beteiligungen sind in den Rechnungsabschliissen in zwei Nachweisen
darzustellen. Einerseits im Nachweis Uber unmittelbare Beteiligungen der Gebiets-
korperschaft (Anlage 6j) und andererseits Veranderungen aus der Folgebewertung in

der Nettovermogensveranderungsrechnung (Anlage 1d).

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Buchungslogik fiir die Folgebewertung

Rechnungsabschluss
31. Dezember 2022

Eréffnungsbilanz Rechnungsabschluss
1. Janner 2020 31. Dezember 2020
Anschaffungskosten / Aufwertung Abwertung Aufwertung
Anteiliges Eigenkapital erfolgsneutral erfolgsneutral erfolgsneutral
(Ausgangsbasis)

Abwertung Aufwertung
erfolgswirksam erfolgswirksam

Rechnungsabschluss
31. Dezember 2021

Quelle RFG 04 Dezember 2019, Seite 188, Darstellung Landesrechnungshof

Ein Anstieg des anteiligen Eigenkapitals Uber die Anschaffungskosten ist in der
jeweiligen Neubewertungsriicklage (Kontengruppe 940) erfolgsneutral zu erfassen. Eine
Verringerung des Eigenkapitals oberhalb der Anschaffungskosten ist durch eine Auf-
losung der Neubewertungsriicklage darzustellen. Ist die Neubewertungsriicklage aufge-

braucht, ist eine Verringerung als Aufwand (Kontengruppe 694) zu erfassen. Negative
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Neubewertungsriicklagen sind nicht zulassig. Werterhohungen unterhalb des
Anschaffungswertes (zum Wert der Eroffnungsbilanz) sind bis zum Erreichen dieses

Wertes als Ertrag (Kontengruppe 818) darzustellen.

Prinzipiell haben Folgebewertungen keine Auswirkung auf die Finanzierungsrechnung
der Gemeinde. Die entsprechenden Veranderungen werden ausschlieBlich in der

Vermogensrechnung dargestellt.

Die Buchwerte der Beteiligungen zum 1. Janner 2020 (Eroffnungsbilanz) sowie die vom
Landesrechnungshof zum 31. Dezember 2024 gemaB VRV 2015 ermittelten Buchwerte

stellt der Landesrechnungshof im Kapitel 3.7 dar.

3.2.2.2 Mittelbare Beteiligungen

(1)

In diese Kategorie fallen Beteiligungen, an welchen die Gemeinde indirekt beteiligt ist.
Das sind Beteiligungen der zweiten und weiteren Ebene(n) (zum Beispiel Tochter- und

Enkel-Unternehmen von unmittelbaren Beteiligungen).

GemalB VRV 2015 sind mittelbare Beteiligungen mit einer durchgerechneten Beteili-
gungshohe von mehr als 50,0 % in einem Nachweis (Anlage 6k) darzustellen. Mittelbare
Beteiligungen bis 50,0 % sind nicht in den Rechnungsabschlissen auszuweisen. Die

Gemeinde hatte laut Firmenbuch keine mittelbare Beteiligung tiber 50,0 %.

3.2.2.3 Nicht als Beteiligungen auszuweisende Sachverhalte

(1)

22

Im Zuge der Prufung wurden einige Sachverhalte erhoben, die von der Gemeinde unter
den unmittelbaren Beteiligungen erfasst wurden. Diese stellten aufgrund fehlender

Rechtspersonlichkeit beziehungsweise falscher Zuordnung keine Beteiligungen dar.
- Gesellschaften birgerlichen Rechts (GesbR) sind aufgrund fehlender Rechtsperson-
lichkeit der Gesellschaft keine Beteiligungen gemaf VRV 2015.

- Eigenbetriebe einer Gemeinde, die aus steuerrechtlicher Sicht als Betriebe gewerb-

licher Art zu qualifizieren sind, haben keine eigene Rechtspersonlichkeit.
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3.2.3 Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der Gemeinde laut Firmenbuch

(1)

Die Gemeinde war im gepriiften Zeitraum an mehreren Unternehmen beteiligt. Diese
Unternehmen waren in erster Linie im Gesundheits- beziehungsweise Tourismusbereich
tatig. Ein weiterer Schwerpunkt der Beteiligungen lag in der lokalen Energie- und
Warmeversorgung. Die Unternehmen waren daruber hinaus zum Teil wechselseitig oder

uber gemeinsame Tochterunternehmen verflochten.

AuBerdem gab es (Minderheits-)Beteiligungen an Entsorgungsunternehmen auf Landes-
beziehungsweise Regionalebene sowie an einer Liftgesellschaft. Zum Stichtag
31. Dezember 2024 bestanden die meisten Beteiligungen schon seit Uber 20 Jahren. Die
neueste Beteiligung der Gemeinde wurde im Jahr 2023 im Firmenbuch eingetragen. Die
in den Kapiteln 3.3 bis 3.6 angefuhrten Unternehmensdaten geben, wenn nicht anders

bezeichnet, den Stand des Firmenbuches zum 31. Dezember 2024 wieder.
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3.3

(1)

3.3.1

(1)

Unternehmungen rund um das Kurzentrum

In den folgenden Kapiteln werden die wichtigsten Unternehmungen der Gemeinde naher

untersucht.

Thermalwasser-, Kur- und Badebetriebe der Marktgemeinde Bad Hofgastein eU

1828 verlieh Kaiser Franz | das ,,immerwahrende“ Recht auf Bezug von Thermalwasser
aus den Quellen von Bad Gastein. Eine erste Thermalwasserleitung entstand bis 1830.
Dariiber hinaus wurden das Kurmittelhaus und weitere Anlagen errichtet, die teilweise

auch im Zeitraum der Prifung noch im Betrieb waren.

Die als Thermalwasser-, Kur- und Badebetriebe der Marktgemeinde Bad Hofgastein eU
(in der Folge Thermalwasserbetrieb) bezeichnete Einrichtung, war ein rechtlich
unselbstandiger Wirtschaftsbetrieb der Gemeinde. Steuerrechtlich handelte es sich um
einen sogenannten Betrieb gewerblicher Art (BgA). Im Jahr 1970 wurde im Firmenbuch,
trotz fehlender Rechtspersonlichkeit, eine Eintragung mit der Bezeichnung , Thermal-
wasser-, Kur- und Badebetriebe der Marktgemeinde Bad Hofgastein“ vorgenommen. Das
Unternehmensgesetzbuch (UGB) sieht aus Publizitatsgriinden vor, dass auch Personen,
die zu Unrecht ins Firmenbuch eingetragen sind und unter ihrer Firma handeln, als

Unternehmer kraft Eintragung gelten.

Im Zusammenhang mit diesem Grundprinzip entstanden Missverstandnisse insbesondere
in der Rechnungslegung der Gemeinde sowie den Beteiligungen. So wurden etwa
Unternehmensanteile der Gemeinde in mehreren Gesellschaftsvertragen als Anteile des
Thermalwasserbetriebes deklariert und in den Jahresabschlussen des Thermalwasser-

betriebes als Aktiva ausgewiesen.

Diese Darstellung hatte im System der Kameralistik keine Auswirkung auf die
Rechnungsabschlisse der Gemeinde. Die Umstellung auf die Drei-Komponenten-
Rechnung hatte jedoch zur Folge, dass Aktiva der Gemeinde wie zum Beispiel
Beteiligungen, nunmehr in einer Vermogensrechnung zu verzeichnen waren (siehe
Kapitel 2.2).

Wie bereits beschrieben, bedeutet die fehlende Rechtspersonlichkeit des steuerrecht-
lichen BgA, dass der Thermalwasserbetrieb haushaltsrechtlich kein Vermogen im Sinne

eines ausgegliederten Unternehmens der Gemeinde war. Die Gemeinde erklarte
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(2)

(3)

(4)
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gegenuber dem Landesrechnungshof, die beschriebenen Sachverhalte zu berick-

sichtigen und entsprechende Anderungen zu veranlassen.

Der Landesrechnungshof stellte fest, dass die ,,Thermalwasser-, Kur- und Badebetriebe
der Marktgemeinde Bad Hofgastein eU“ ein rechtlich unselbstandiger Betrieb gewerb-

licher Art der Gemeinde im steuerrechtlichen Sinn war.

Der Landesrechnungshof halt fest, dass steuerrechtliche Betriebe gewerblicher Art
keine ausgegliederten Unternehmen im Sinne der Salzburger Gemeindeordnung 2019
sind. Der Landesrechnungshof unterstreicht, dass ein sogenannter Eigenbetrieb einer

Gemeinde mangels Rechtspersonlichkeit keine Anteile an Unternehmen halten kann.

Der Landesrechnungshof halt weiters fest, dass eine Eintragung im Firmenbuch zwar
Publizitatswirkung nach auBen hat, jedoch keine Ausgliederung eines rechtlich
selbstandigen Unternehmens aus einer Gebietskorperschaft bewirkt.

Der Landesrechnungshof fordert entsprechende Richtigstellungen im Firmenbuch zu
veranlassen und Korrekturen im Vermogenshaushalt vorzunehmen. Der Landesrech-

nungshof halt fest, dass die Gemeinde diesbeziigliche Anderungen vormerkte.

Die Gemeinde fiihrte in der Gegenduferung aus, dass einem BgA in der steuerrecht-
lichen Systematik sowohl ,,notwendiges“ als auch ,,gewillkiirtes®“ Betriebsvermogen
zugerechnet werden konne. Daher kénne ein BgA auch Anteile an einem Unternehmen
innehaben. Dies sei im Falle der Anteile an der Kurzentrum Bad Hofgastein GmbH &

Co KG der Fall, insbesondere weil diese der gréfsite Thermalwasserabnehmer sei.

Die Gemeinde fiihrte weiters aus, dass die Eintragung im Firmenbuch nach der

damaligen Rechtslage genau gepriift worden sei und daher zu Recht bestehen wiirde.

Der Landesrechnungshof halt an seiner Forderung fest, dass die Eintragung des Eigen-
betriebs der Gemeinde im Firmenbuch zu loschen ist und dementsprechend auch
weitere Anderungen vorzunehmen sind. Die Gemeinde verkennt die Tatsache, dass es
sich bei den in der GegenauBerung vorgebrachten Argumenten, lediglich um die
Darstellung einer fiktiven und steuerrechtlichen Konstruktion handelt. Wie die
Gemeinde richtig betont, verfiigt ein steuerrechtlich als ,Betrieb gewerblicher Art“
bezeichneter Eigenbetrieb Uber keine eigene Rechtspersonlichkeit, sondern ist Teil
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3.3.2

(1)

einer Korperschaft offentlichen Rechts, hier der Gemeinde. Der Thermalwasserbetrieb

ist zwar (Umsatz-)Steuersubjekt, aber trotzdem kein Rechtstrager.

Der Landesrechnungshof unterstreicht, dass die Einhaltung von gemeinderechtlichen
und zivilrechtlichen Regeln nicht steuerrechtlichen Aspekten unterzuordnen ist. Insbe-
sondere halt der Landesrechnungshof fest, dass es keine mit dem steuerrechtlichen
Begriff BgA vergleichbare Rechtsfigur im Verfassungs- beziehungsweise Gemeinderecht
gibt. Das bedeutet, dass Unternehmensanteile an der Bad Hofgastein GmbH & Co KG,
mangels eigener Rechtspersonlichkeit des Eigenbetriebs, gemeinderechtlich der Privat-
wirtschaftsverwaltung der Gemeinde zuzuordnen sind. In der Folge ist die Gemeinde im

Firmenbuch als Kommanditistin der Bad Hofgastein GmbH & Co KG einzutragen.

Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass es sich bei der Eintragung des Eigen-
betriebs im Firmenbuch, die im Jahr 1970 und nicht wie behauptet 1993 stattfand, um
einen Einzelfall handelt. Ob der damalige Antrag auf Eintrag vom Firmenbuchgericht
insbesondere unter Berlicksichtigung des Gemeinderechts genau gepriuft wurde, konnte
der Landesrechnungshof auf Basis der im Firmenbuchgericht aufliegenden Dokumente
nicht nachvollziehen. Die zumindest aus heutiger Sicht nicht notwendige Eintragung im
Firmenbuch ist daher zu loschen, das andert nichts an der organisatorischen Existenz

des Eigenbetriebes als Untereinheit der Gemeinde.

Kurzentrum Bad Hofgastein Gesellschaft mbH & Co KG

Die Gemeinde erwarb im August 1969 mehrere Grundstlicke im AusmaB von rund
82.000 m? angrenzend an das Ortszentrum von Bad Hofgastein. Die Grundstucke in
Nachbarschaft zum bestehenden Kurmittelhaus, waren laut Kaufvertrag mit der Auflage
belastet, dass das gesamte Areal ,ausschlieflich und direkt nur fiir Zwecke des zu
errichtenden Kur- Erholungs- und Sportzentrum seitens der Marktgemeinde Bad
Hofgastein Verwendung finden kann.“ Zu diesem Zweck wurden von der Gemeinde zu
Beginn der 1970er Jahre mehrere Unternehmen gegrundet. Gegenstand der Kurzentrum
Bad Hofgastein Gesellschaft mbH & Co KG (in der Folge Kurzentrum KG) waren die

Errichtung und der Betrieb des Kurzentrums Bad Hofgastein.

Die Kurzentrum KG zahlt, mit einer Bilanzsumme von rund 10,4 Mio Euro (per

30. November 2024), zu den wichtigsten Beteiligungen der Gemeinde.
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Tabelle 2: Unternehmensdaten Kurzentrum Bad Hofgastein Gesellschaft mbH & Co KG

Firmenbuchnummer

Rechtsform

Sitz des Unternehmens
Geschaftszweig

Kapitaleinlagen

(Komplementarin)
Kapitaleinlage

Kommanditistin 1

Haftsumme
Kommanditistin 2

Haftsumme
Beteiligung
Beteiligung
Geschaftsfuhrung

Ersteintragung im Firmenbuch

Unbeschrankt haftende Gesellschafterin

25476s
20. Oktober 1971

Kommanditgesellschaft
Bad Hofgastein

Planung, Finanzierung, Errichtung und
Betrieb des Kurzentrums

7.438.028,24 Euro

Kurzentrum Bad Hofgastein Gesellschaft
mbH

1.460.027,54 Euro

Elektrizitatswerk Bad Hofgastein
Gesellschaft m.b.H.

3.631.449,39 Euro

Gemeinde (Thermalwasser-, Kur- und
Badebetriebe der Marktgemeinde Bad
Hofgastein)

2.346.551,31 Euro
Unternehmen A
Unternehmen B

durch die Komplementarin

Quelle Firmenbuch und Gemeinde, Darstellung Landesrechnungshof

Die folgende Tabelle zeigt die finanziellen KenngroBen der Kurzentrum KG der Wirt-

schaftsjahre 2021 bis 2024.

Tabelle 3: Finanzielle KenngroBen Kurzentrum Bad Hofgastein GmbH & Co KG

Finanzielle KenngroBen
in Euro

Bilanzsumme
Anlagevermogen
Eigenkapital
Umsatzerlose

Eigenkapitalquote

2021

11.717.052
6.770.572
1.249.317

13.464.869

10,7 %

2022 2023 2024
11.729.304| 10.136.069| 10.417.652
7.092.442| 5.994.500| 6.811.564
1.222.589| 1.222.589| 1.622.589
16.800.134 | 19.744.571 | 22.451.622
10,4 % 12,1 % 15,6 %

Quelle Gemeinde, Darstellung Landesrechnungshof
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Die Gemeinde war im Prufzeitraum an der Kurzentrum KG gesellschaftsrechtlich sowohl
unmittelbar als auch mittelbar beteiligt. Laut Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom
1. Juli 2015, waren von drei Gesellschaftern insgesamt rund 7,4 Mio Euro Kapital
eingebracht worden. Personlich haftende Komplementarin der Kurzentrum KG war die
unmittelbare Beteiligung Kurzentrum GmbH (siehe Kapitel 3.3.3). Die Kurzen-
trum GmbH war an der Kurzentrum KG mit einer Kapitaleinlage in Hohe von rund 1,5 Mio

Euro beziehungsweise 19,63 % beteiligt.

Die unmittelbare Beteiligung der Gemeinde ergab sich durch einen Anteil der
Kommanditistin (,,Thermalwasser-, Kur- und Badebetriebe der Marktgemeinde Bad
Hofgastein eU* laut Firmenbuch) in Hohe von rund 31,6 % des eingebrachten Kapitals.
Wie bereits erlautert, war dieser - als Beteiligung des steuerrechtlichen Betriebes
gewerblicher Art bezeichnete - Anteil an der Kurzentrum KG, rechtlich und wirtschaft-
lich der Gemeinde als unmittelbare Beteiligung zuzuordnen. Weiters war die Gemeinde
an der Kurzentrum KG mittelbar, Uber die 100,0 % Beteiligung Elektrizitatswerk Bad
Hofgastein Gesellschaft mbH, mit rund 48,8 % des eingebrachten Kapitals als Komman-
ditistin beteiligt.

Die Gemeinde brachte anlasslich der Grindung der Gesellschaft im Jahr 1971 Grund-
stiicke im Ausmaf von rund 17.200 m?2 in die Kurzentrum KG ein (Katastralgemeinde
55002, EZ 1074, 885 und 977). Die von der Kurzentrum KG auf diesen Grundstiicken
errichteten Gebaude dienten ausschlieBlich dem Kur- und Badebetrieb. Das damals
errichtete Gebaude bestand aus einem Bade-, Sauna- und Gastronomiebereich, der in
einigen Dokumenten unter der Bezeichnung ,,Thermen Tempel“ vermerkt wurde. Diese

Gebaude und Anlagen werden in der Folge als ,,Altbestand“ bezeichnet.
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Abbildung 3: Lageplan Altbestand
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Quelle Gemeinde, Darstellung Gemeinde

Die Kurzentrum KG hielt per 31. Dezember 2024 laut Firmenbuch drei unmittelbare
Beteiligungen. Die Kurzentrum KG war an der Gasteinertal Tourismus GmbH im AusmalB

von rund 3,1 % sowie an zwei weiteren Unternehmen mit jeweils rund 11,3 % beteiligt.

Die Gemeinde beschloss im Jahr 2001 eine Erweiterung der Anlage sowie eine
umfassende Sanierung des Altbestandes. Die Umsetzung der Sanierungsprojekte
erfolgte durch dafiir gegriindete Projekt- und Finanzierungsgesellschaften, nunmehr

Gasteiner Thermen Errichtungs GmbH (weitere Details siehe Kapitel 3.3.5).

Folgende Sanierungen und Modernisierungen wurden von der Kurzentrum KG im

Zeitraum von 2008 bis 2024 vorgenommen:

- Erneuerung der Wasseraufbereitung

- Umbau Kurmittelhaus und Zahnarztpraxis
- Renovierung Therapiestation 2

- Umbau Restaurant

- Errichtung Photovoltaik-Anlage und Warmepumpe.
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Der Betrieb des erweiterten Kurzentrums erfolgte seit 2010 unter der Marke
»Alpentherme Gastein & Alpentherme Gastein Gesundheitszentrum®. Die Zahl der im
Jahresdurchschnitt Beschaftigten erhohte sich von rund 136 Vollzeitaquivalente im
Geschaftsjahr 2020 auf rund 161 Vollzeitaquivalente im Geschaftsjahr 2024.

Abbildung 4: Alpentherme Gastein und Gesundheitszentrum

Foto Kurzentrum KG

Laut Modellschitzung des Osterreichischen Instituts fiir Wirtschaftsforschung (WIFO)
generierte der Betrieb im Jahr 2019 direkte, indirekte und induzierte Wertschopfungs-
effekte in Osterreich von 33,5 Mio Euro sowie ein BeschaftigungsausmaB von rund
545 Vollzeitaquivalenten. Der Betrieb zahlte, gemessen an den Besucherzahlen, zu den
groBten Thermenbetrieben in Osterreich. Im Jahr 2023 wurde die Marke von 500.000
Besuchern Uiberschritten. Folgende Grafik zeigt die jahrliche Entwicklung der Besucher-

zahlen seit dem Jahr 2019, mit einem COVID-bedingten Einbruch.
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Abbildung 5: Besucher inklusive Partnerhotels und Fitness
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Quelle Kurzentrum KG, Darstellung Landesrechnungshof

Der Landesrechnungshof halt fest, dass gemal VRV 2015 unmittelbare Beteiligungen in
der Vermogensrechnung der Gemeinde darzustellen sind. Der Landesrechnungshof
stellte fest, dass die unmittelbare Beteiligung als Kommanditistin der Kurzentrum KG

in der Vermogensrechnung der Gemeinde nicht ausgewiesen war.

Der Landesrechnungshof verweist diesbeziiglich auf das Kapitel 3.3.1 und halt fest, dass

die Gemeinde die entsprechenden Anderungen vormerkte.

Die Gemeinde fiihrte in der Gegenduferung aus, dass sie eine Richtigstellung veran-
lassen und die Beteiligung durch eine korrekte buchhalterische Darstellung in der

Vermdgensrechnung abbilden werde.

Kurzentrum Bad Hofgastein Gesellschaft mbH

Die Kurzentrum Bad Hofgastein Gesellschaft mbH (in der Folge Kurzentrum GmbH)
wurde als haftende Komplementarin der im vorgehenden Kapitel beschriebenen
Kurzentrum KG eingerichtet. Mitgesellschafter der Gemeinde war mit einem Anteil von
10,0 % der per Landesgesetz eingerichtete Kurfonds Bad Hofgastein. Die Kurzentrum
GmbH verflugte Uber einen (freiwilligen) Aufsichtsrat, bestehend aus zwolf Personen.
Neben der gesetzlich vorgesehenen Aufgabe der Geschaftsfiihrung der Kurzentrum KG,
hatte die Kurzentrum GmbH keine weitere Funktion. Die Kurzentrum GmbH verfugte

uber keine Sachanlagen.
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Tabelle 4: Unternehmensdaten Kurzentrum Bad Hofgastein Gesellschaft mbH

Firmenbuchnummer

Ersteintragung im Firmenbuch
Rechtsform

Sitz des Unternehmens
Geschaftszweig

Stammeinlagen gesamt
Gesellschafter 1
Stammeinlage
Gesellschafter 2
Stammeinlage
Geschaftsfuhrung

Aufsichtsgremium

Beteiligung (als Komplementarin)

58418i
29. Juni 1971

Gesellschaft mit beschrankter Haftung
Bad Hofgastein

Planung, Finanzierung, Errichtung und
Betrieb des Kurzentrums

36.336,42 Euro
Gemeinde Bad Hofgastein
32.702,78 Euro
Kurfonds Bad Hofgastein
3.633,64 Euro
ein Geschaftsfihrer, eine Prokuristin

Aufsichtsrat (12 Personen)

Kurzentrum Bad Hofgastein
GmbH & Co KG

Quelle Firmenbuch und Gemeinde, Darstellung Landesrechnungshof

Die folgende Tabelle zeigt die finanziellen Kenngroen der Kurzentrum GmbH der

Wirtschaftsjahre 2021 bis 2024.

Tabelle 5: Finanzielle KenngroBen Kurzentrum Bad Hofgastein GmbH

Finanzielle KenngroBen
in Euro

Bilanzsumme
Anlagevermogen
Eigenkapital

Umsatzerlose

Eigenkapitalquote

2021

535.522

431.664

80,6 %

2022 2023 2024
556.165 595.021 619.222
446.004 460.898 478.416

80,2 % 77,5 % 77,3 %

Quelle Kurzentrum GmbH, Darstellung Landesrechnungshof
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Gasteiner Thermen-, Hotel- und Gastronomiebetriebs GmbH

Diese Gesellschaft wurde 2002 gegriindet, seit 2008 war dieses Unternehmen eine
100,0 % Beteiligung der Gemeinde. Nach Auskunft der Gemeinde war dieses Unter-
nehmen in der Vergangenheit Betreiberin beziehungsweise Verpachterin der Gastro-
nomie des Kurzentrums. Im gepruften Zeitraum war dieses Unternehmen nicht mehr
operativ tatig. In den Jahresabschlissen waren weder Anlagevermogen noch offene
Kredite verzeichnet. Im Jahresabschluss zum 31.12.2024 waren rund -18.800 Euro als
negatives Eigenkapital ausgewiesen. Dieses Unternehmen soll laut Auskunft der

Geschaftsfuhrung der Kurzentrum GmbH nicht weiter betrieben werden.

Der Landesrechnungshof stellte fest, dass keine operative Tatigkeit der Gasteiner
Thermen-, Hotel- und Gastronomiebetriebs GmbH gegeben war. Der Landesrechnungs-
hof empfiehlt, eine gesellschaftsrechtliche Restrukturierung dieses Unternehmens zu

veranlassen.

Die Gemeinde hielt in der Gegenduferung fest, demndchst Gesprédche zu fiihren,
welche die Schliefjung bzw Liquidation der Gesellschaft sowie die Loschung der GmbH
im Firmenbuch zum Inhalt haben werden. Vor diesen Gesprdchen wird eine interne
Priifung betreffend die Verdufierung der gegenstdndlichen Gesellschaft angeordnet

werden.

Gasteiner Thermen Errichtungs GmbH

Ab dem Jahr 2002 wurden Sanierungen und Erweiterungen der Therme uber die
Gasteiner Thermen Errichtungs GmbH (in der Folge ErrichtungsGmbH) abgewickelt. Ab
2003 pachtete die Kurzentrum KG die von der ErrichtungsGmbH sanierten und neu

errichteten Flachen.
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Tabelle 6: Unternehmensdaten Gasteiner Thermen ErrichtungsGmbH

Firmenbuchnummer
Ersteintragung im Firmenbuch
Rechtsform

Sitz des Unternehmens
Geschaftszweig

Stammeinlagen gesamt
Gesellschafterin 1
Stammeinlage
Gesellschafter 2
Stammeinlage
Gesellschafter 3
Stammeinlage
Gesellschafter 4
Stammeinlage
Gesellschafter 5

Stammeinlage

Geschaftsfuhrung

227479d

11. Oktober 2002

Gesellschaft mit beschrankter
Haftung

Bad Hofgastein

Thermenprojektplanung und
Errichtung

1.000.000,00 Euro
Gemeinde Bad Hofgastein

490.000,00 Euro

Unternehmen D
240.000,00 Euro

Unternehmen E
20.000,00 Euro

Unternehmen F
60.000,00 Euro

Unternehmen G
190.000,00 Euro

ein Geschaftsfihrer

Quelle Firmenbuch und Gemeinde, Darstellung Landesrechnungshof

An der ErrichtungsGmbH waren neben der Gemeinde vier weitere Gesellschafter D, E,

F und G beteiligt. Mit der ErrichtungsGmbH wurden auBerdem typisch stille Gesell-

schaften in Hohe von insgesamt rund 13,4 Mio Euro vereinbart. Davon waren rund

7,5 Mio Euro unmittelbar oder mittelbar der Gemeinde zuzurechnen.

Die folgende Tabelle zeigt die finanziellen KenngroBen der ErrichtungsGmbH der

Wirtschaftsjahre 2021 bis 2024.
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Tabelle 7: Finanzielle KenngroBen Gasteiner Thermen ErrichtungsGmbH

;:“;J‘rf)‘e"e SEMAEEE 2021 2022 2023 2024
Bilanzsumme 16.039.700| 14.540.048| 13.554.796 | 15.375.421
Anlagevermogen 14.493.779 | 13.489.754| 12.514.128| 14.610.243
Eigenkapital -4.184.448 | -4.571.271| -4.661.149| -4.686.754
Umsatzerlose 1.632.919| 1.700.400| 1.913.075| 2.151.817
Eigenkapitalquote

Quelle Kurzentrum GmbH, Darstellung Landesrechnungshof

Entwicklung:

Folgende Modernisierungs- und Neubauprojekte wurden uber die ErrichtungsGmbH seit
dem Jahr 2002 abgewickelt:

- Alpentherme Gastein (Kernsanierung des Altbestandes sowie Zu- und Neubauten)

- Sauna- und AuBenbereich

- Energieeffizienz (Liftungsanlagen, Niedrigtemperatur, Nutzung Abwarme)

- Badeseen und vier-Bahnen-Wellenrutsche

- Sanierung Relax-Becken

- Family-World, Meerwasser-Aquarium, Textilsauna, Ruheraum.

Im gepruften Zeitraum hatte die ErrichtungsGmbH, abgesehen von der Geschafts-

fuhrung, keine Mitarbeiter. Die laufende Buchhaltung der ErrichtungsGmbH wurde

durch die Mitarbeiter der Kurzentrum KG erledigt.

Elektrizitatswerk Bad Hofgastein Gesellschaft mbH

Die Gemeinde war zu 100,0 % an der Elektrizitatswerk Bad Hofgastein Gesellschaft mbH
(in der Folge E-Werk GmbH) beteiligt. Gegenstand des Unternehmens war laut Gesell-
schaftsvertrag die Ubernahme und der Betrieb von Versorgungseinrichtungen sowie die

Beteiligung an anderen Unternehmen.
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Tabelle 8: Unternehmensdaten Elektrizitatswerk Bad Hofgastein Gesellschaft mbH

Firmenbuchnummer 71795g

Ersteintragung im Firmenbuch 2. August 1977

Rechtsform Gesellschaft mit beschrankter Haftung

Sitz des Unternehmens Bad Hofgastein

Ubernahme und Betrieb von
Versorgungseinrichtungen sowie
Beteiligung an Unternehmen

654.564,22 Euro

Gemeinde Bad Hofgastein

Geschaftszweig

Stammeinlage

Gesellschafterin (100,0 %)
Unternehmensleitung ein Geschaftsfiihrer, ein Prokurist
Aufsichtsgremium Aufsichtsrat (acht Personen)

Beteiligung Fernwarme Bad Hofgastein GmbH

Beteiligung Gasteiner Bergbahnen Aktiengesellschaft

Quelle Firmenbuch und Gemeinde, Darstellung Landesrechnungshof

Folgende Tabelle zeigt die finanziellen KenngroBen der E-Werk GmbH der Wirtschafts-
jahre 2021 bis 2024.

Tabelle 9: Finanzielle KenngroBen Elektrizitatswerk Bad Hofgastein Gesellschaft mbH

;:“;J‘rf)‘e"e SEMAZEE 2021 2022 2023 2024

Bilanzsumme 12.398.536 | 8.540.095| 10.725.945| 11.507.919
Anlagevermogen 9.004.104| 5.775.839 5.925.090 6.486.568
Eigenkapital 4.298.510| 4.670.989 5.595.207 7.476.165
Umsatzerlose 4.289.309| 6.076.462 8.056.073 8.740.339
Eigenkapitalquote 34,7 % 54,7 % 52,2 % 65,0 %

Quelle Gemeinde, Darstellung Landesrechnungshof

Das Unternehmen wird auf dessen Homepage wie folgt beschrieben:

,Wir versorgen die Kernzone von Bad Hofgastein mit Strom [...]. Wir erzeugen einen
Teil unserer Energie aus Wasserkraft und Sonnenenergie. Als Netzbetreiber kiimmern
wir uns auch um den Ausbau, Betriebsfiihrung und Instandhaltung des Stromnetzes
sowie alle Leistungen rund um [...] Einbau, Instandhaltung, Ablesung. Zusdtzlich
betreuen wir das Fernwdrmeheizwerk in Bad Hofgastein in technischen Belangen -

Vertrdge und Abrechnungen werden liber die KELAG abgewickelt. [...]*
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Weiters informierte die E-Werk GmbH auf der Homepage, dass die Energieerzeugung
seit 1946 von rund 442 MWh auf rund 12.000 MWh im Jahr 2024 anstieg. Die Zahl der
Kunden erhohte sich im gleichen Zeitraum von 590 auf 4.246. Laut Darstellung der
E-Werk GmbH wurde seit 2014 insbesondere in Trinkwasserkraftwerke und Photovoltaik-

Anlagen investiert.

Die E-Werk GmbH war zu 50,0 % an der Fernwarme Bad Hofgastein GmbH (in der Folge
Fernwarme GmbH) beteiligt. Dariiber hinaus war die E-Werk GmbH mit 400 Aktien (rund
0,2 %) an der Gasteiner Bergbahnen Aktiengesellschaft beteiligt.

3.5 Marktgemeinde Bad Hofgastein Gebaudeverwaltung KG

(1) Die Gemeinde grindete im Jahr 2006 ein eigenes Unternehmen fur die Abwicklung von
Bauprojekten der Gemeinde. Die Sanierung beziehungsweise der Neubau der Volks-
schule, des Musikheimes und der Alpenarena genannten Freizeitanlage, wurden vom
Unternehmen Marktgemeinde Bad Hofgastein Gebaudeverwaltung KG (in der Folge
Gebaude KG) durchgefiihrt.

Tabelle 10: Unternehmensdaten Marktgemeinde Bad Hofgastein Gebaudeverwaltung KG

Firmenbuchnummer 289009p
Ersteintragung im Firmenbuch 17. Februar 2007
Rechtsform Kommanditgesellschaft
Sitz des Unternehmens Bad Hofgastein

Erwerb, Vermietung, Verpachtung, Sanierung,
Geschaftszweig Neubau und Verwaltung von Grundstiicken und
Gebauden

Unbeschrankt haftende

Gesellschafterin Marktgemeinde Bad Hofgastein

Kapitaleinlage der Gemeinde 1.000.000 Euro und Liegenschaften
Kommanditist Blrgermeister Bad Hofgastein

Haftsumme 500 Euro
Geschaftsfihrung Gemeinde vertreten durch den Burgermeister

Quelle Firmenbuch und Gemeinde, Darstellung Landesrechnungshof
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Die folgende Tabelle zeigt die finanziellen KenngroBen der Gebaude KG der Wirtschafts-
jahre 2021 bis 2024.

Tabelle 11: Finanzielle KenngroRen der Marktgemeinde Bad Hofgastein
Gebaudeverwaltung KG

:.:r:“;l:‘rf)ie"e SEMAEEE 2021 2022 2023 2024

Bilanzsumme 5.606.373| 5.605.692| 4.948.047| 4.928.775
Anlagevermagen 4.884.833| 4.797.271| 4.709.709| 4.622.148
Eigenkapital 802.289|  796.726|  790.485|  784.143
Umsatzerlése 114.600|  114.600|  142.618|  114.600
Eigenkapitalquote 14,3 % 14,2 % 16,0 % 15,9 %

Quelle Gemeinde, Darstellung Landesrechnungshof

Die unbeschrankt haftende Komplementarin der Gebaude KG war keine beschrankt
haftende GmbH, sondern die Gemeinde selbst. Als Komplementarin war die Gemeinde
der Gebaude KG gesetzlich fur deren Geschaftsfuhrung zustandig. Diese Funktion wurde
vom jeweils amtierenden Burgermeister wahrgenommen. Laut Gesellschaftsvertrag war
dieser auBerdem automatisch mit einer Einlage von 500 Euro beschrankt haftender
Kommanditist der Gebaude KG.

In der Vergangenheit wurden Immobilienprojekte von Gemeinden haufig liber ausge-
gliederte Rechtstrager abgewickelt. Aufgrund steuerrechtlicher Klarstellungen und
Neuregelungen, insbesondere im Stabilitatspakt 2012, wurden solche Unternehmen

wieder aufgelost und deren Aufgaben in die Gemeinden rickubertragen.

Im Fall der 2007 ins Firmenbuch eingetragenen Gebaude KG, bedeutet eine Verlange-
rung des steuerlichen Berichtigungszeitraumes, dass eine Wiedereingliederung aus
steuerlichen Grunden fruhestens im Jahr 2027 moglich erscheint. Laut Auskunft der
Gemeinde sei beabsichtigt, diese Gesellschaft zum ehest moglichen Zeitpunkt aufzu-

losen.

Weitere unmittelbare Beteiligungen der Gemeinde

Die Gemeinde war neben den bereits beschriebenen Einheiten, an weiteren Unter-

nehmen per 31. Dezember 2024 beteiligt (alphabetisch gereiht):

- Gasteiner Bergbahnen Aktiengesellschaft (9.042 Stiickaktien - 5,0233 %)

- Gasteiner Heilstollen Betriebsgesellschaft mbH (23,0877 %)
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- Gasteiner Kur-, Reha- und Heilstollen Betriebsgesellschaft mbH (4,5454 %)
- Gasteinertal Tourismus GmbH (6,25 %)
- Salzburger Tierkorperverwertungs-Gesellschaft mbH (1,03217 %)

- ZEMKA - Zentrale Millklarschlammverwertungsanlagen Gesellschaft mbH (7,1970 %).

Der in diesem Kapitel dargestellte anteilige Buchwert entspricht den Daten gemaRl den

Jahresabschlussen des jeweiligen Unternehmens.

Gasteiner Bergbahnen Aktiengesellschaft

Die Gemeinde war an diesem Unternehmen mit 9.042 Namensaktien (rund 5,0233 %)
beteiligt. Daruber hinaus gewahrte die Gemeinde der Gasteiner Bergbahnen Aktien-
gesellschaft (in der Folge Bergbahnen AG) partiarische Darlehen. Die Gemeinde stellte
der Bergbahnen AG einen Betrag von insgesamt 1,0 Mio Euro zur Verfuigung. Die diesbe-

zliglichen Beschlusse der Gemeindevertretung lagen dem Landesrechnungshof vor.

Der anteilige Buchwert der Gemeinde betrug per 31. November 2024 rund 1,6 Mio Euro.

Gasteiner Heilstollen Betriebsgesellschaft mbH

Das Unternehmen wurde im Jahr 1993 in das Firmenbuch eingetragen. Gegenstand des
Unternehmens waren unter anderem Errichtung, Erhaltung und Einrichtung von Anlagen

zur Verwertung des Heilvorkommens im Radhausberg-Unterbaustollen in Bockstein.

Die Gemeinde war an der Gasteiner Heilstollen Betriebsgesellschaft mbH im AusmalB
von 23,0877 % beteiligt. Die weiteren Gesellschafter waren die Marktgemeinde Bad
Gastein mit 51,1968 % sowie die Gasteiner Kur-, Reha- und Heilstollen Betriebsge-
sellschaft mbH mit 25,7156 %.

Der anteilige Buchwert der Gemeinde an der Gasteiner Heilstollen Betriebsgesellschaft
mbH betrug per 31. Dezember 2024 rund 0,4 Mio Euro.

Die Gasteiner Heilstollen Betriebsgesellschaft mbH war per 31. Dezember 2024 mit
94,6484 % an der Erzbergbau Radhausberg Gesellschaft mbH beteiligt. Diese Gesell-

schaft war Eigentiimerin des Heilstollens.
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Gasteiner Kur-, Reha- und Heilstollen Betriebsgesellschaft mbH

Das Unternehmen wurde im Jahr 2002 in das Firmenbuch eingetragen. Gegenstand des

Unternehmens war der Kurbetrieb des Gasteiner Heilstollens in Bockstein.

An der Gasteiner Kur-, Reha- und Heilstollen Betriebsgesellschaft mbH waren zunachst
insgesamt 21 Gesellschafter mit einem BeteiligungsausmaB von je 4,3478 % und ein
Gesellschafter mit 8,70 % beteiligt. Die Gemeinde war bis 27. Dezember 2023 an diesem
Unternehmen mittelbar Uber die Kurzentrum KG beteiligt. Die Gemeindevertretung
beschloss am 28. September 2023 Anteile der Kurzentrum KG zu ubernehmen. Im Jahr
2024 wurde weiters der Anteil eines Gesellschafters von den ubrigen Gesellschaftern
aufgegriffen. Die Beteiligungsverhaltnisse anderten sich ab diesem Zeitpunkt bei den
20 verbliebenen Gesellschaftern. Die Gemeinde war ab 17. Juli 2024 mit 4,5455 % an

der Gasteiner Kur-, Reha- und Heilstollen Betriebsgesellschaft mbH beteiligt.

Der anteilige Buchwert der Gemeinde an der Gasteiner Kur-, Reha- und Heilstollen

Betriebsgesellschaft mbH betrug per 31. Dezember 2024 rund 0,2 Mio Euro.

Die Gasteiner Kur-, Reha- und Heilstollen Betriebsgesellschaft mbH war zu 100,0 % an
der Gasteiner Kur- und Reha GmbH beteiligt. Gegenstand dieses Unternehmens war

Gesundheitswesen und Tourismus.

Der Vollstandigkeit halber wird festgehalten, dass am 22. Janner 2025 im Firmenbuch
die Umwandlung der Gasteiner Kur-, Reha- und Heilstollen Betriebsgesellschaft mbH in

die Gasteiner Kur-, Reha- und Heilstollen Betriebsgesellschaft FlexCo vermerkt wurde.

Gasteinertal Tourismus GmbH

Das Unternehmen wurde am 30. Janner 1998 im Firmenbuch eingetragen. Der Anteil
der Gemeinde betrug 12,5 % bis zum Jahr 2021. Ab 2022 reduzierte sich die Beteiligung,
per 31. Dezember 2024 betrug der Anteil der Gemeinde 6,25 %. An der Gasteinertal
Tourismus GmbH waren neben der Marktgemeinde Bad Hofgastein, die Gemeinde Bad
Gastein, die Gemeinde Dorfgastein, die jeweiligen (Kur- und) Tourismusverbande, die
Kurzentrum KG, die Gasteiner Kur-, Reha- und Heilstollen Betriebs GmbH (ab
2025 FlexCo), die Bergbahnen AG, die Dorfgasteiner Bergbahnen AG sowie die Bad

Gasteiner Gesundheits- und Felsenthermebetriebsgesellschaft mbH beteiligt.
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Gegenstand der Gasteinertal Tourismus GmbH waren laut Gesellschaftsvertrag unter

anderem folgende Tatigkeiten:

- Durchfiihrung aller MaBnahmen, die dem Interesse der Tourismuswirtschaft im

Gasteinertal dienen

- Werbung, Verkaufsforderung und Offentlichkeitsarbeit in allen Tourismusangelegen-

heiten

- Koordination von Werbung, Verkaufsforderung und Offentlichkeitsarbeit zwischen
den Gesellschaftern, insbesondere den Gesellschaftsgemeinden und den sonstigen,

dem Fremdenverkehr dienenden Institutionen und Unternehmungen
- Die Durchfuhrung von Veranstaltungen im Interesse des Fremdenverkehrs
- Aufbau und Umsetzung eines Bettenreservierungssystems.
Der anteilige Buchwert der Gemeinde betrug per 31. Dezember 2024 rund 8.000 Euro.
Der Landesrechnungshof sichtete Unterlagen im Zusammenhang mit vierteljahrlichen
Zahlungen der Gemeinde an die Gasteinertal Tourismus GmbH. In den Jahren 2021 bis
2024 betrug die Subvention der Gemeinde in Summe rund 0,7 Mio Euro. Die jahrliche

Transferzahlung der Gemeinde erhohte sich im Beobachtungszeitraum trotz Reduktion

der Beteiligungshohe.

Salzburger Tierkorperverwertungs-Gesellschaft mbH

Die Gemeinde war, wie alle lbrigen Gemeinden des Landes, an der Salzburger
Tierkorperverwertungs-Gesellschaft mbH beteiligt. Der Anteil der Gemeinde betrug
1,03217 %.

Der anteilige Buchwert der Gemeinde betrug per 31. Dezember 2024 rund 32.000 Euro.

ZEMKA - Zentrale Miillklarschlammverwertungsanlagen Gesellschaft mbH

Die Gemeinde war an ZEMKA - Zentrale Mullklarschlammverwertungsanlagen Gesell-
schaft mbH gemeinsam mit 34 anderen Gemeinden im Pongau und Pinzgau sowie dem

Abfallwirtschaftsverband Pongau beteiligt. Der Anteil der Gemeinde betrug 7,1970 %.

Der anteilige Buchwert der Gemeinde betrug per 31. Dezember 2024 rund 0,6 Mio Euro.
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Darstellung der unmittelbaren Beteiligungen im Vermogenshaushalt

Wie bereits in Kapitel 2.1 beschrieben, hatte die Gemeinde ab der Umstellung auf die
Drei-Komponenten-Rechnung Ein- und Auszahlungen im Finanzierungshaushalt, Auf-
wendungen und Ertrage im Ergebnishaushalt sowie Aktiva und Passiva im Vermogens-

haushalt (Bilanz) abzubilden.

In der nachstehenden Tabelle 12 stellte der Landesrechnungshof die von der Gemeinde
im Vermogenshaushalt verzeichneten Buchwerte sowie die vom Landesrechnungshof
gemall VRV 2015 ermittelten Buchwerte zum 1. Janner 2020 und zum 31. Dezember
2024 dar.
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Tabelle 12: Gegenuberstellung Eroffnungsbilanz und Rechnungsabschluss zum

31. Dezember 2024

Anteil
Gemeinde
(auf 2
Komma-
stellen
gerundet)

Kontengruppe

080 Beteiligungen an verbundenen
Unternehmen

Marktgemeinde Bad Hofgastein
Gebaudeverwaltung KG

Elektrizitatswerk Bad Hofgastein
Gesellschaft mbH

Gasteiner Thermen-, Hotel- u
Gastronomiebetriebs GmbH
Kurzentrum Bad Hofgastein
Gesellschaft mbH

081 Beteiligungen an assoziierten
Unternehmen

100,00%
100,00%
100,00%

90,00%

Gasteiner Thermen Errichtungs
GmbH

Kurzentrum Bad Hofgastein
Gesellschaft mbH & Co KG
Gasteiner Heilstollen
Betriebsgesellschaft mbH

49,00%
31,55%
23,09%

082 Sonstige Beteiligungen

ZEMKA Zentrale Millklarschlamm-
verwertungsanlagen Gesellschaft
mbH

Gasteinertal Tourismus GmbH
Gasteiner Bergbahnen
Aktiengesellschaft

Gasteiner Kur-, Reha- und
Heilstollen Betriebsgesellschaft
mbH (ab 2023)

Salzburger Tierkorperverwertungs-
Gesellschaft mbH

Keine Beteiligung gemaB VRV
2015

7,20%
6,25%
5,02%

4,55%

1,03%

Kur- und Tourismusverband Bad
Hofgastein und Mitges Skipool Bad
Hofgastein GesbR

Thermalwasser-, Kur- und
Badebetriebe der Marktgemeinde
Bad Hofgastein eU

Gesamtsumme

Eroffnungs-
bilanz zum
01.01.2020
laut
Gemeinde
in Euro

816.807,04

-774.300,00

490.000,00

15.750,00

135.615,79

5.813,83
1.003.662,00

41.514,75

235.053,89

1.969.917,30

Eroffnungs-
bilanz zum
01.01.2020
gemah
VRV 2015
in Euro

815.060,12

2.504.261,99

negatives
Eigenkapital

353.104,27

negatives
Eigenkapital

416.427,65

256.195,14

498.346,35

20.209,96
1.882.806,15

24.583,63

keine
Beteiligung
gemal VRV
2015

Betrieb
gewerblicher
Art

6.770.995,26

Rechnungs-
abschluss zum
31.12.2024
laut
Gemeinde
in Euro

796.725,54

401.403,33

347.281,60

602.635,49

7.535,09
1.555.172,76

140.000,00

32.631,17

10.231,42

3.893.616,40

Rechnungs-
abschluss zum
31.12.2024
geman
VRV 2015
in Euro

790.484,87

5.595.207,38

negatives
Eigenkapital

414.808, 31

negatives
Eigenkapital

385.726,82

399.844,94

634.100,50

7.535,09
1.555.172,77

151.954,79

32.036,84

keine
Beteiligung
gemal VRV
2015

Betrieb
gewerblicher
Art

9.966.872,31

Quelle Gemeinde, Darstellung Landesrechnungshof

Anmerkung: In der Tabelle wurden die Anteile der Gemeinde auf zwei Kommastellen gerundet.

Zur Ermittlung der korrekten Buchwerte sind vier Nachkommastellen heranzuziehen.
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Die Gemeinde wies in der Eroffnungsbilanz zum 1. Janner 2020 neun Beteiligungen mit
einem Buchwert in Gesamthohe von rund 2,0 Mio Euro aus. Davon war der BgA Thermal-
wasserbetrieb als Beteiligung ausgewiesen, dieser BgA war im Firmenbuch (friher

Handelsregister) eingetragen.

Die Gemeinde hielt zum 1. Janner 2020 tatsachlich 11 Beteiligungen gemaf VRV 2015,
davon hatten zwei Beteiligungen ein negatives Eigenkapital. Der Landesrechnungshof
ermittelte einen Buchwert zum 1. Janner 2020 in Hohe von rund 6,8 Mio Euro. Die

Differenz in Hohe von rund 4,8 Mio Euro ergab wie sich folgt:

- Nichtberucksichtigung zweier Beteiligungen mit Buchwerten von insgesamt rund
2,9 Mio Euro.

- Falsche Buchwerte der Beteiligungen in Hohe von insgesamt rund 2,1 Mio Euro.

- Berucksichtigung eines BgA als Beteiligung (-0,2 Mio Euro).

Die Gemeinde verzeichnete zum 31. Dezember 2024 Buchwerte der Beteiligungen mit
rund 3,9 Mio Euro. Der Landesrechnungshof ermittelte zum 31. Dezember 2024 Buch-
werte von 12 Beteiligungen in Hohe von rund 10,0 Mio Euro. Die Differenz begriindet

sich folgendermaBen:

- Nichtberucksichtigung zweier Beteiligungen mit Buchwerten von insgesamt rund
6,0 Mio Euro.

- Falsche Buchwerte der Beteiligungen in Hohe von rund 4,0 Mio Euro.

- Berucksichtigung einer GesbR als Beteiligung.

Die Gemeinde nahm in den Vermogenshaushalten zum 31. Dezember 2020, zum
31. Dezember 2021 und zum 31. Dezember 2022 keine Folgebewertung der Beteili-
gungen vor. Die Gemeinde fuhrte lediglich fur die Vermogenshaushalte zum
31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2024 Folgebewertungen einzelner Beteili-

gungen durch.

Der Landesrechnungshof stellte fest, dass die Erfassung der Beteiligungen in den
Vermogensrechnungen der Gemeinde nicht korrekt und nicht vollstandig war. Der
Landesrechnungshof fordert, dem Vermogenshaushalt die gleiche Sorgfalt wie dem
Finanzierungshaushalt zu schenken. Samtlichen Beteiligungen sind gemaB VRV 2015
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korrekt in den Vermogensrechnungen darzustellen. Der Landesrechnungshof halt fest,

dass die Gemeinde die entsprechenden Anderungen vormerkte.

Der Landesrechnungshof empfiehlt, einen geeigneten Ablauf in der Gemeindever-
waltung festzulegen, um unter anderem von den Beteiligungen automatisch die
jahrlichen Jahresabschlisse einzufordern. Der Landesrechnungshof verweist diesbe-
zuglich auf seine Ausfiihrungen im Kapitel Beteiligungsverwaltung (Kapitel 3.10.2).

Die Gemeinde fiihrte in der Gegendufierung aus, dass sie kiinftig dem Vermodgens-
haushalt die gleiche Sorgfalt zukommen lassen werde, wie dem Finanzierungshaushalt.
Bereits bei der Erstellung des Jahresvoranschlages 2026 seien alle Beteiligungen

beriicksichtigt worden.

Die Gemeinde fiihrte in der Gegendufierung weiters aus, dass die Gemeinde kiinftig
dafiir Sorge tragen werde, dass die Jahresabschliisse der Beteiligungen spdtestens nach
Ablauf der gesetzlichen Frist vorliegen. Darliber hinaus werde der entsprechende
Ablauf auch in einem noch zu erstellenden Handbuch fliir Beteiligungsmanagement

normiert.

Sonderfall Gesellschaft biirgerlichen Rechts

Im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung steht es Gemeinden frei, sich an Gesell-
schaften burgerlichen Rechts (GesbR) zu beteiligen. Eine GesbR ist ein Zusammen-
schluss von mindestens zwei naturlichen oder juristischen Personen zu einer Gesell-
schaft. Im Unterschied zu Personen- oder Kapitalgesellschaften des Unternehmens-
rechts verfiigt eine GesbR Uber keine eigene Rechtspersonlichkeit. Dieser Systematik
folgend, gilt eine GesbR gemaRl VRV 2015 nicht als Beteiligung an einem Unternehmen.
Die Gemeinde flihrte trotzdem eine GesbR in ihren Vermogensrechnungen (Eroffnungs-

bilanz und Rechnungsabschlisse) als Beteiligung.

Obwohl eine GesbR gemal VRV 2015 keine Beteiligung ist, handelt es sich dennoch um
eine Gesellschaft im zivilrechtlichen Sinn. Eine GesbR ist mit besonderen Rechtsfolgen
beziehungsweise Risiken flir die Beteiligten verbunden. Gesellschafter einer GesbR
haften fir Schulden einer GesbR personlich, unbeschrankt, solidarisch und primar. Die

unbeschrankte Haftung aller Gesellschafter ist ein wesentliches Merkmal einer GesbR.
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Glaubiger einer GesbR konnen daher jeden Gesellschafter aufgrund des Gesetzes als

Solidarschuldner heranziehen.

Ein Merkmal der GesbR ist, dass kein Gesellschafter im AuBenverhaltnis beschrankt
haftet. Infolge der zivilrechtlichen Vertragsfreiheit konnen die Gesellschafter im Innen-
verhaltnis zum Beispiel Vereinbarungen bezuglich Geschaftsfiihrung oder Regress-
moglichkeiten treffen. Diese Vereinbarungen beziehungsweise Beschrankungen der
Haftung binden rechtlich jedoch nur die Gesellschafter untereinander. Das bedeutet,
dass Gesellschafter einer GesbR das Risiko tragen, von Glaubigern ohne Beschrankung
fur Verbindlichkeiten beziehungsweise Verpflichtungen der Gesellschaft herangezogen
zu werden. Das gilt auch fur die umfassende Zurechnung des Verschuldens von Gehilfen

wie etwa Subunternehmern.

Laut Gemeinde wurde bis 2019 ein sogenannter ,,Skipool Bad Hofgastein®“ im Rahmen
der Tourismus-Forderung, mit rund 10.000 Euro jahrlich unterstiitzt. Ende 2019
griindete die Gemeinde, gemeinsam mit zwei weiteren Mitgesellschaftern, eine GesbR
mit der Bezeichnung ,,Kur- und Tourismusverband Bad Hofgastein und Mitges Skipool
Bad Hofgastein GesbR“ (in der Folge Skipool GesbR). Die Gemeinde verpflichtete sich

im Gesellschaftsvertrag zu einer jahrlichen Zahlung in Hohe von 10.000 Euro.

Die Gemeinde ging als Mitgesellschafter die oben beschriebenen wirtschaftlichen und
rechtlichen Risiken ein. Im Prifzeitraum waren die Zahlungen der Gemeinde an die

Gesellschaft hoher als die bis 2019 geleisteten jahrlichen Zuschusse.

Der Landerechnungshof halt fest, dass das Eingehen einer Gesellschaft birgerlichen
Rechts (GesbR), nicht kalkulierbare wirtschaftliche und rechtliche Risiken zur Folge hat.
Der Landesrechnungshof empfiehlt, die Skipool GesbR aufzukiindigen und Projekte
ausschlieBlich durch in der Gemeindevertretung vorab budgetar beschlossene Unter-

stutzungen zu fordern.

Die Gemeinde fiihrte in der Gegenduflerung aus, dass sie im Laufe des Jahres [2026;
Anmerkung des Landesrechnungshofes] aus der Skipool GesbR austreten werde. Zur
Unterstiitzung des Wintersports werde die Gemeinde gegebenenfalls Subventions-

zahlungen leisten.
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Die Gemeinde fiihrte in der Gegendufierung weiters aus, dass alternativ auch eine
Umgriindung der GesbR in eine Gesellschaft mit beschridnkter Haftung gepriift und

debattiert werden wiirde.

Der Landesrechnungshof bleibt bei seiner Empfehlung die Skipool GesbR ersatzlos aufzu-
kiindigen. Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass fur die Abwicklung
touristischer Projekte bereits zahlreiche und dafiir geeignete Organisationen wie etwa

der Tourismusverband bestehen.

Der Landesrechnungshof verweist auf die Feststellung beziiglich der strategischen
Uberlegungen zu Beteiligungen und empfiehlt bei allfalliger Umgriindung festzuhalten,
welchen strategischen Zweck die Beteiligung an einer Skipool GmbH fur die Gemeinde
hat.

Verflechtungen der Gemeinde mit den Beteiligungen

Die in den vorangegangenen Kapiteln beschriebenen Unternehmen waren sowohl mit
der Gemeinde als auch teilweise untereinander durch Beteiligung verbunden. Neben
den im Firmenbuch verzeichneten Anteilen bestanden die Verflechtungen auch in Form
von Anteilen an typisch und atypisch stillen Gesellschaften. Weiters gab es
Verflechtungen insbesondere in Form von Transferleistungen der Gemeinde oder durch

Ubernahme von Ausfallshaftungen durch die Gemeinde fiir Darlehen der Beteiligungen.

Darlehen der Gemeinde im Zusammenhang mit den Beteiligungen

Gemeinden haben Schuldverhaltnisse gemah § 69 Abs 1 GdO 2019 von der Landes-
regierung genehmigen zu lassen. Diesem Genehmigungsvorbehalt unterliegen insbe-

sondere Darlehens-, Leasing-, sonstige Fremdfinanzierungs- oder Haftungsvertrage,

»wenn durch die damit verbundenen Nettobelastungen der Geldfluss aus der
operativen Gebarung abziiglich Interessentenbeitrédge und Tilgungen sowie allfdllige
Belastungen aus Haftungen unter 7,5 % der Einzahlungen aus der operativen Gebarung
abziiglich der Interessentenbeitrdge nach dem letzten Rechnungsabschluss sinkt, sowie

das Eingehen von endfdlligen Kreditverhdltnissen. *
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GemaB VRV 2015 sind Finanzschulden in den Nachweisen zum Rechnungsabschluss
anzufiihren (Einzelnachweis uber die Finanzschulden - Anlage 6c). Per 31. Dezember
2024 stellte die Gemeinde im Schuldennachweis (Anlage 6c) offene Darlehen in Hohe
von insgesamt rund 7,5 Mio Euro dar. Davon stand ein offenes Darlehen in Hohe von

rund 1,2 Mio Euro im Zusammenhang mit der Beteiligung Gebaude KG.

Ein weiteres offenes Darlehen in Hohe von rund 1,6 Mio Euro stand im Zusammenhang
mit der Kurzentrum KG. Die Gemeinde stellte dieses Darlehen per 31. Dezember 2024
nicht im Schuldennachweis dar. Die Gemeinde wies dieses Darlehen stattdessen im

Haftungsnachweis aus (Anlage 6r), obwohl die Gemeinde Darlehensnehmerin war.

Der Landesrechnungshof ermittelte anhand der vorgelegten Darlehensvereinbarungen
per 31. Dezember 2024 offene Darlehen der Gemeinde in Hohe von insgesamt rund

9,1 Mio Euro. Davon betrafen die Beteiligungen, wie oben angefiihrt, rund 2,8 Mio Euro.

Der Landesrechnungshof analysierte weiters die Jahresabschlusse der Beteiligungen im
Zusammenhang mit den Rechnungsabschliissen der Gemeinde. Die Beteiligungen wiesen
in den jeweiligen Jahresabschliissen Forderungen sowie Verbindlichkeiten gegentiber

der Gemeinde aus.

Die Forderung der Gemeinde aus den partiarischen Darlehen gegenuber der Berg-
bahnen AG waren in der Vermogensrechnung der Gemeinde nicht dargestellt. In der
Vermogensrechnung zum 31. Dezember 2024 war die noch offene Forderung gegenuber

der Bergbahnen AG in Hohe von 0,8 Mio Euro nicht ausgewiesen.

Die in den Jahresabschlissen der Kurzentrum KG dargestellten Forderungen und
Verbindlichkeiten finden sich nicht in der Vermogensrechnung der Gemeinde. Ebenso
waren die in den Jahresabschlussen der ErrichtungsGmbH sowie der Gebaude KG
ausgewiesenen Forderungen nicht in der Vermogensrechnung der Gemeinde ersichtlich.
Laut den Jahresabschliissen dieser Beteiligungen fehlten in der Vermogensrechnung der
Gemeinde Forderungen in Gesamthohe von rund 8,8 Mio Euro sowie Verbindlichkeiten

in Hohe von rund 0,9 Mio Euro per 31. Dezember 2024.
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Der Landesrechnungshof kritisiert, dass in den jahrlichen Rechnungsabschliussen die

Nachweise iiber Finanzschulden (Anlage 6c) unvollstandig waren.

Der Landesrechnungshof fordert, Forderungen sowie Verbindlichkeiten der Gemeinde
gegeniber den beteiligten Unternehmen in den Vermogensrechnungen der Gemeinde

darzustellen.

Der Landesrechnungshof hilt fest, dass die Gemeinde diesbeziigliche Anderungen vor-
merkte. Der Landesrechnungshof empfiehlt, die Salden aus Forderungen und Verbind-
lichkeiten der Gemeinde gegeniiber den jeweiligen Beteiligungen regelmaBig abzu-

stimmen und allfallige Differenzen unverziglich zu klaren.

Die Gemeinde teilte in der Gegendufierung mit, dass sidmtliche Finanzschulden bereits
mit der Erstellung der Jahresrechnung 2025 in den Nachweis der Finanzschulden
aufgenommen worden seien. Ebenso wiirden in regelmdfiigen Abstdnden die Salden aus
Forderungen und Verbindlichkeiten der Gemeinde gegeniiber den jeweiligen Beteili-

gungen abgestimmt, um allfdllige Differenzen zu kldren.

Haftungen der Gemeinde fiir Beteiligungen

Gemeinden haben bei Verpflichtungen, die sich aus Haftungserklarungen, Burgschaften,
Garantien, Patronatserklarungen oder ahnlichem ergeben konnen, verschiedene Vor-
schriften zu beachten. Gemal VRV 2015 werden diese Vereinbarungen beziehungsweise

Erklarungen unter dem Begriff Haftungen zusammengefasst.

§ 69 GO 2019 sieht Genehmigungsvorbehalte der Landesregierung fur bestimmte
Verpflichtungserklarungen einer Gemeinde vor. Wie bereits im Kapitel 3.9.1 darge-
stellt, sind solche Erklarungen unter Umstanden genehmigungspflichtig. Die im Zeit-
punkt der Prifung aufrechten und genehmigungspflichtigen Erklarungen waren von der

zustandigen Abteilung 1 des Amtes der Salzburger Landesregierung genehmigt.

Gemeinden haben in den Rechnungsabschliissen gemaB VRV 2015 samtliche zum
Stichtag bestehenden Haftungen auszuweisen (Anlage 6r). Zusatzlich ist der jeweilige
Stand aller Haftungen am Beginn des Haushaltsjahres, die jeweiligen Zu- beziehungs-

weise Abgange sowie Endstande zu verzeichnen.
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Die Gemeinde stellte im Haftungsnachweis (Anlage 6r) per 31. Dezember 2024 in Summe
Haftungen im Zusammenhang mit Beteiligungen in Hohe von rund 1,9 Mio Euro dar.
Davon betrafen rund 1,6 Mio Euro ein Darlehen, das die Gemeinde im Jahr 2010 fir den
Umbau des Kurzentrums aufnahm. Dieses Darlehen, dass die Gemeinde als Haftung
auswies (Anlage 6r), war nicht als Haftung, sondern im Einzelnachweis der Finanz-
schulden (Anlage 6c) darzustellen. Der Rest in Hohe von rund 0,3 Mio Euro betraf eine
Haftung fur die Beteiligung E-Werk GmbH.

Die Haftungen (Haftungs-, Patronats- und Garantieerklarungen sowie Birgschafts-
vertrage) der Gemeinde fur die Beteiligungen Kurzentrum KG, ErrichtungsGmbH und
E-Werk GmbH betrugen per 31. Dezember 2024 in Summe rund 8,2 Mio Euro. Bis auf die
Haftung fur das Darlehen der E-Werk GmbH (0,3 Mio Euro), waren im Rechnungs-
abschluss zum 31. Dezember 2024 in der Anlage 6r keine Haftungen im Zusammenhang

mit Beteiligungen ausgewiesen.

Der Landesrechnungshof stellte fest, dass die Gemeinde gegeniber Kreditgebern der
Beteiligungen Haftungen wie etwa Garantie- und Patronatserklarungen abgab und
Burgschaften ubernahm. Der Landesrechnungshof stellte fest, dass die dafiir in der
VRV 2015 vorgesehenen Nachweise (Anlage 6c und Anlage 6r) per 31. Dezember 2024
nicht korrekt und nicht vollstandig waren.

Der Landesrechnungshof halt fest, dass die Gemeinde diesbezigliche Richtigstellungen

fur den nachsten Rechnungsabschluss vormerkte.

Die Gemeinde teilte in der Gegenduflerung mit, dass bereits im Zuge der Erstellung der
Nachweise zum Jahresabschlusses 2025 Korrekturen und Richtigstellungen vorge-

nommen worden seien.

Typisch und atypisch stille Gesellschaften und partiarische Darlehen

Die folgende Grafik zeigt die unmittelbaren sowie mittelbaren Verflechtungen der
Gemeinde mit ihren Beteiligungen Kurzentrum KG, ErrichtungsGmbH, E-Werk GmbH und
Bergbahnen AG.
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Abbildung 6: typisch und atypisch stille Gesellschaften und partiarische Darlehen
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unmittelbare . (a-)typisch Verbundene Assoziierte Sonstige
" mittelbare ; .
Beteiligung Beteiligung (Enkel) stille Unternehmen Unternehmen Beteiligungen
(Tochter) ung | Geselschaft (iiber 50,0 %) (iiber 20,0 %) (unter 20,0 %)
Anmerkung:

Prozentsdtze kaufmannisch auf eine Kommastelle gerundet

Quelle Gemeinde, Darstellung Landesrechnungshof

Die Gemeinde war zu 49,0 % an der ErrichtungsGmbH beteiligt (siehe Kapitel 3.3.5), die
im Umfeld der Kurzentrum KG Sanierungen durchfiihrte und die Neubauten der
Alpentherme errichtete. Parallel zu Griindung und Eintragung der ErrichtungsGmbH ins
Firmenbuch im Jahr 2003, wurden mehrere typisch stille Gesellschaften vereinbart.
Diese typisch stillen Gesellschaften dienten zur Finanzierung beziehungsweise Starkung
des Eigenkapitals der ErrichtungsGmbH und wurden mit Privatpersonen, Unternehmen
sowie anderen Organisationen aus der Region vereinbart. Die stillen Gesellschafter
hielten Einlagen in Hohe von rund 8.200 Euro bis rund 4,2 Mio Euro. Die ursprunglich
befristeten Laufzeiten der stillen Gesellschaften wurden zum Teil verlangert und

bestanden uber den gepriiften Zeitraum hinaus.

Zwei der typisch stillen Gesellschaften mit der ErrichtungsGmbH waren unmittelbar

oder mittelbar der Gemeinde zuzuordnen:

Eine typisch stille Gesellschaft wurde im Jahr 2003 von der ErrichtungsGmbH mit der
E-Werk GmbH vereinbart, die eine 100,0 % Beteiligung der Gemeinde war (siehe
Kapitel 3.4).



Landesrechnungshof Marktgemeinde Bad Hofgastein

(2)

Die andere typische stille Gesellschafterin der ErrichtungsGmbH war die Gemeinde
selbst. Diese typisch stille Gesellschaft wurde formal mit dem Thermalwasserbetrieb
(Betrieb gewerblicher Art - BgA) vereinbart. Wie bereits in Kapitel 3.3.1 beschrieben,
war der BgA rechtlich mit der Gemeinde ident. Die typisch stille Gesellschaft der
Gemeinde mit der ErrichtungsGmbH war von der Gemeindeaufsicht nicht genehmigt.
Aus mehreren Dokumenten ergab sich, dass die Gemeinde diese Vereinbarung gegen-

uber der Aufsichtsbehorde offenlegte.

Die Kurzentrum KG (siehe Kapitel 3.3.2) wurde in den Jahren 1989, 1990 und 1994 mit
zusatzlichem Kapital ausgestattet. Dies erfolgte durch Vereinbarung von atypisch
stillen Gesellschaften. Die gemeindeeigene E-Werk GmbH l6ste im Jahr 2006 die drei
bisherigen atypisch stillen Gesellschafter ab. In den gepruften Jahren 2020 bis 2024
erfolgten mangels positiven Betriebsergebnis keine Gewinnausschuttungen an die
atypisch stille Gesellschafterin E-Werk GmbH.

In den Jahren 2017, 2018 und 2019 vereinbarte die Gemeinde mit der Bergbahnen AG
vier partiarische Darlehen in Hohe von insgesamt 1,0 Mio Euro. Die Riickzahlung durch
die Bergbahnen AG wurde fir die Jahre 2024, 2025, 2026 und 2032 vereinbart. Die
diesbezuglichen Einnahmen der Gemeinde aus diesen partiarischen Darlehen wurden in
die Jahresvoranschlage der Jahre 2024, 2025 und 2026 nicht aufgenommen. In den
jahrlichen Vermogensrechnungen der Gemeinde waren die partiarischen Darlehen nicht

als Forderungen angeflihrt.

Der Landesrechnungshof halt fest, dass die Vereinbarung von typischen und atypischen
stillen Gesellschaften im Bereich der Privatwirtschaft eine Form der Kooperation und
Unterstiutzung von Unternehmen ist. Der Landesrechnungshof stellte fest, dass die
Kurzentrum KG und die ErrichtungsGmbH im Zuge von Sanierungen und Erweiterungen

des Kurzentrums einige stille Gesellschaften vereinbarten.

Der Landesrechnungshof stellte weiters fest, dass davon drei typisch beziehungsweise
atypisch stille Gesellschaften unmittelbar oder mittelbar der Gemeinde zuzurechnen
waren. Der Landesrechnungshof stellte in diesem Zusammenhang fest, dass die typisch
stille Gesellschaft, die zwischen der ErrichtungsGmbH und dem Thermalwasserbetrieb
(Betrieb gewerblicher Art - BgA) vereinbart wurde, eine typisch stille Gesellschaft der

Gemeinde war (siehe Kapitel 3.3.1).
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Der Landesrechnungshof qualifiziert Vereinbarungen uber stille Gesellschaften als MaB-
nahmen gemah § 69 GdO 2019. Stille Gesellschaften einer Gemeinde unterliegen daher
dem Genehmigungsvorbehalt der Gemeindeaufsicht des Landes. Eine Genehmigung in

diesem Sinne wurde dem Landesrechnungshof nicht vorgelegt.

Der Landesrechnungshof stellte weiters fest, dass die Gemeinde der Bergbahnen AG
partiarische Darlehen in Hohe von insgesamt 1,0 Mio Euro zur Verfiigung stellte. Der
Landesrechnungshof fordert, in der Vermogensrechnung der Gemeinde die Forderung
im Zusammenhang mit den Darlehen der Bergbahnen AG darzustellen. Der Landesrech-
nungshof fordert weiters, Rickflisse von Darlehen in die Voranschlage der Gemeinde

aufzunehmen.

Die Gemeinde teilte in der Gegendufierung mit, dass sie lediglich von zwei stillen
Gesellschaften Kenntnis habe, die ihr zuordenbar seien. Dariiber hinaus teilte die
Gemeinde mit, dass es [flir die Gemeindeverwaltung; Anmerkung Landesrechnungshof]
nicht mehr nachvollziehbar sei, ob hinsichtlich der Griindung der stillen Gesellschaften
im Jahr 2003 Genehmigungen der Landesregierung eingeholt worden seien. Die
Gemeinde werde die betroffenen Vertrdge liber die Griindung von stillen Gesell-

schaften der Landesregierung im Nachhinein zur Kenntnis bringen.

Dariiber hinaus teilte die Gemeinde mit, dass das partiarische Darlehen an die
Bergbahnen AG im Jahresabschluss 2025 abgebildet und allfillige Riickfliisse dieser

Darlehen fiir den Voranschlag das Jahr 2026 iibernommen worden seien.

Dem Landesrechnungshof weist darauf hin, dass die E-Werk GmbH zu 100 % im Eigentum
der Gemeinde steht. Daher sind Vermogenswerte dieser Beteiligung mittelbare
Vermogenswerte der Gemeinde. Im Jahr 2006 erfolgte die Ablose von atypisch stillen
Gesellschaftern der Kurzentrum KG durch die E-Werk GmbH. Ab diesem Zeitpunkt war
diese Rechtsbeziehung daher ebenfalls, wenn auch nur mittelbar, der Gemeinde

zuzuordnen.

Der Landesrechnungshof bleibt demzufolge bei seiner Feststellung, dass drei typisch
beziehungsweise atypisch stille Gesellschaften unmittelbar oder mittelbar der

Gemeinde zuzurechnen waren.
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3.9.4 Verpachtung und Baurechte im Zusammenhang mit der ErrichtungsGmbH

Die ErrichtungsGmbH pachtete Liegenschaften der Gemeinde und einen Teil des
Altbestandes des Kurzentrums. Eigentumerin des zum damaligen Zeitpunkt sanierungs-
bedurftigen Gebaudes war die Kurzentrum KG. Die Investitionen in den Altbestand
erfolgten groBteils durch die Pachterin des Altbestandes ErrichtungsGmbH (siehe
Kapitel 3.3.5). Das ehemalige Thermalhallenbad aus den 1970er Jahren wurde von der
ErrichtungsGmbH saniert und erweitert. Wie beschrieben, sanierte und modernisierte

auch die Kurzentrum KG Teile des nicht verpachteten Altbestandes.

Eigentumerin der fur die Erweiterung der Anlage benotigten Liegenschaften war die
Gemeinde. Die Gemeinde raumte der ErrichtungsGmbH ein Baurecht auf Teilen der
gemeindeeigenen Liegenschaften EZ 818 und EZ 871 ein. Auf diesen Liegenschaften
errichtete die ErrichtungsGmbH ab 2002 technische Anlagen, Gebaude und Freizeit-

anlagen.
§ 9 Abs 1 und Abs 2 Baurechtsgesetz lauten:
,»(1) Bei Erldschen des Baurechtes fdllt das Bauwerk an den Grundeigentiimer. [...]

(2) Mangels anderer Vereinbarung ist dem Bauberechtigten eine Entschddigung in der

Hohe eines Viertelteiles des vorhandenen Bauwertes zu leisten. “

Die Baurechtsvertrage wurden am 21. November 2001 beziehungsweise am 29. Dezem-
ber 2016 unterzeichnet. Die Vertragspartner legten das Auslaufen der Baurechte nach
50 Jahren mit der Option fest, das Baurecht, um weitere 20 Jahre zu verlangern.
Weiters wurde vereinbart, dass die Gemeinde der ErrichtungsGmbH nach Erloschen der
Baurechte eine Entschadigung fuir ein Viertel des zu diesem Zeitpunkt festgestellten

Bauwertes zu leisten hat.

Die ErrichtungsGmbH pachtete Teile des Altbestandes (,,Thermentempel®) der Kurzen-
trum KG an. Umgekehrt verpachtete die ErrichtungsGmbH den gesamten (sanierten)
Komplex an die Kurzentrum KG. Diese war seit 2003 Betreiberin (Pachterin) der

nunmehr ,,Alpentherme Gastein“ genannten Anlage.
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Abbildung 7: Pacht- und Baurechtsvertrage der ErrichtungsGmbH per
31. Dezember 2024

Verpachtung "Altbestand” bzw

Baurecht Gemeindegriinde "Thermentempel”

Gemeinde ErrichtungsGmbH ,\ Kurzentrum KG

Verpachtung "Alpentherme"l/

Quelle Gemeinde, Darstellung Landesrechnungshof

Die Erhaltung des Bauwerkes hat durch die Kurzentrum KG zu erfolgen. Dieser
Erbaltungsaufwand trifft somit zu 100,0 % direkt oder indirekt die Gemeinde. Den
Vorteil aus gut erhaltenen Bauwerken zieht jedoch die Baurechtseigentimerin

ErrichtungsGmbH, die nur zu 49,0 % im Eigentum der Gemeinde steht.

Der Landesrechnungshof wurde wahrend der Prufung von der Gemeinde daruber
informiert, dass die Kurzentrum KG der ErrichtungsGmbH im Juni 2025 ein Baurecht auf
den Liegenschaften EZ 885 und EZ 997, beide Katastralgemeinde 55002 Bad Hofgastein,
einraumte. Diese MaBnahme stand im Zusammenhang mit dem Auslaufen der Verein-
barung uber die Verlustabdeckung der Gemeinde zugunsten der Kurzentrum KG (siehe
Kapitel 3.9.5). Der Landesrechnungshof prifte und beurteilte diese Vorgange zwischen
den Beteiligungen der Gemeinde nicht, da es sich um MaBnahmen auBerhalb des

gepruften Zeitraums handelte.

Der Landesrechnungshof halt fest, dass die Kurzentrum KG die gesamte Anlage
»yAlpentherme*“ von der bauberechtigten ErrichtungsGmbH nach Sanierung und
Erweiterung des Altbestandes pachtete und somit den Erhaltungsaufwand fir die

Bauwerke zu tragen hatte.

Der Landesrechnungshof stellte fest, dass sich die Gemeinde bei Ablauf des Baurechts
verpflichtete, der ErrichtungsGmbH ein Viertel des Bauwertes abzulosen. Der Landes-
rechnungshof halt kritisch fest, dass der Vorteil aus gut erhaltenen Bauwerken der
ErrichtungsGmbH zuflieBt, die Gemeinde diesbezliglich jedoch nur zu 49,0 % NutznieBer
ist. Der Landesrechnungshof empfiehlt, die seit 2003 bestehende Vereinbarung
entsprechend anzupassen. Die derzeitige Konstellation stellt eine Forderung der

privatwirtschaftlichen Mitgesellschafter der ErrichtungsGmbH dar.
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Die Gemeinde teilte in der Gegendufierung mit, dass sie mit den Mitgesellschaftern der
Gasteiner Thermen ErrichtungsGmbH Gesprdche aufnehmen werde, um die bestehende
Vereinbarung aus dem Jahr 2002 anzupassen und somit eine Férderung der privat-

wirtschaftlichen Mitgesellschafter hintanzustellen.

Die Gemeinde fiihrte in ihrer Stellungnahme unter anderem weiters aus, dass eine

Vertragsauflosung das strategische Ziel der Gemeinde konterkarieren wiirde.

Der Landesrechnungshof stellt klar, dass eine Anpassung des Baurechtsvertrages aus
dem Jahr 2002 hinsichtlich einer Ablose der bauberechtigten ErrichtungsGmbH
empfohlen wurde. Daruber hinaus wurde keine Empfehlung etwa zur Auflosung der
Vereinbarung ausgesprochen. Die diesbezuglichen Ausfiihrungen der Gemeinde sind fir
den Landesrechnungshof nicht nachvollziehbar. Der Hinweis auf strategische Ziele ist in
keinen Dokumenten festgehalten und fluir den Landesrechnungshof rein rhetorisch.

Befristeter Verlustabdeckungsvertrag zugunsten der Kurzentrum KG

Eine Vereinbarung zur Verlustabdeckung vereint Haftungs- und Subventionsmerkmale.
Es handelt sich dabei Ublicherweise um die Verpflichtung eines Gesellschafters entstan-

dene Verluste (s)einer Kapitalgesellschaft aufzufangen.

Die Gemeinde verpflichtete sich im April 1999, alle Verluste der Kurzentrum KG sowie
deren Komplementarin Kurzentrum GmbH zur Ganze abzudecken. Die Gultigkeit der
urspriinglich fur funf Geschaftsjahre abgeschlossenen Vereinbarung wurde mehrfach
verlangert. Im Zeitraum der Prifung galt eine Zusatzvereinbarung aus dem Jahr 2016,
die die Gultigkeit des Verlustabdeckungsvertrages bis zum 30. November 2026 ver-

langerte.

Die Gemeinde leistete aufgrund dieser Vereinbarung im gepriften Zeitraum regelmaRig
Transferzahlungen an die Kurzentrum KG. Nachstehende Tabelle zeigt die von der

Gemeinde geleisteten jahrlichen Zuschiisse in den Jahren 2020 bis 2024.
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Tabelle 13: Zuschiisse Kurzentrum KG laut Rechnungsabschliissen

Durchschnitt

Finanzierungsrechnung Priifzeitraum 2020 2021 2022 2023 2024
in Tsd Euro
Gesamtausgaben Gemeinde 23.728 | 21.486| 21.479| 23.355| 25.839| 26.479

davon Zuschiisse an die
Kurzentrum KG

Anteil an den
Gesamtausgaben

758 1.006 583 830 650 720

3,2% 4,7 % 2,7% 3,6 % 2,5% 2,7%

Quelle Gemeinde, Darstellung Rechnungshof

Von 2020 bis inklusive 2024 bezahlte die Gemeinde insgesamt rund 3,8 Mio Euro zur
Abdeckung der Verluste der Kurzentrum KG. Dies entsprach einem jahrlichen Durch-
schnitt von rund 0,8 Mio Euro beziehungsweise 3,2 % der Gesamtausgaben der Gemeinde
im Zeitraum 2020 bis 2024.

Abbildung 8: Geldflisse und Verlustabdeckung der Kurzentrum KG bis November 2026

Pachtzins fiir "Altbestand" bzw

Baurechtszins "Thermentempel”

ErrichtungsGmbH
Gemeinde Kurzentrum KG
Pachtzins fiir "Alpentherme"

Zuschuss '

Quelle Gemeinde, Darstellung Landesrechnungshof

Die aufgrund der Vereinbarung geleisteten Zuschusse der Gemeinde an die Kurzen-
trum KG waren in den jahrlichen Finanzierungsrechnungen, bis auf das Jahr 2024,
korrekt erfasst und dargestellt. Im Jahr 2024 stellte die Gemeinde eine Einnahme
betreffend die Forderung der Dialyse-Station der Kurzentrum KG durch das Land als
Minus-Ausgabe an die Kurzentrum KG dar. Diese im Ergebnis verkiirzende Darstellung
widerspricht dem Bruttoprinzip gemal § 13 Abs 2 VRV 2015. Dadurch verringerte sich
der Zuschuss der Gemeinde fur die Verlustabdeckung der Kurzentrum KG. In der Folge
bestand keine Ubereinstimmung zwischen Rechnungsabschluss der Gemeinde und

Jahresabschluss der Kurzentrum KG.

Der Landesrechnungshof stellte fest, dass die Gemeinde in der Finanzierungsrechnung
per 31. Dezember 2024 eine Forderung des Landes (Einnahme) als Minus-Ausgabe dar-
stellte. Der Landesrechnungshof kritisiert in diesem Zusammenhang die Nichteinhaltung
des Bruttoprinzips gemaB § 13 Abs 2 VRV 2015. Der Landesrechnungshof kritisiert, dass
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im Jahr 2024 in der Folge keine Ubereinstimmung zwischen Rechnungsabschluss der

Gemeinde und Jahresabschluss der Kurzentrum KG gegeben war.

Der Landesrechnungshof kritisiert weiters, dass die Verrechnung des Zuschusses mit den
Abgangen der Kurzentrum KG durch die Gemeinde nicht dem Forderungszweck der

Zahlung des Landes entsprach.

Die Gemeinde teilte in der Gegenduflerung mit, dass sie sich kiinftig strikt an das
Bruttoprinzip gemdf3 VRV 2015 halten werde, um auch eine Ubereinstimmung zwischen
dem Rechnungsabschluss der Gemeinde und den Jahresabschliissen der Beteiligungen

sicherstellen zu kénnen.

Die Gemeinde ftihrte in der Gegendufierung weiters aus, warum die Dialysestation der

Kurzentrum KG nicht fortgefiihrt werden konnte.

Der Landesrechnungshof kritisierte, dass die buchhalterische Vorgangsweise der
Gemeinde hinsichtlich der internen Verrechnung des Zuschusses nicht dem Forderungs-

zweck des Landes entsprach.

Der Zuschuss des Landes ware nach Ansicht des Landesrechnungshofes an die Kurzen-
trum KG weiterzuleiten gewesen. Der Landesrechnungshof halt daher seine Kritik an
der vereinfachenden Vorgangsweise aufrecht, weil dieser Vorgang im Rechnungsab-
schluss der Gemeinde zum 31. Dezember 2024 nicht dargestellt war.

Weiters stellt der Landesrechnungshof klar, dass in diesem Zusammenhang die
SchlieBung der Dialysestation der Kurzentrum KG zum 31. Dezember 2024 nicht Gegen-

stand seiner Ausfiihrungen war.

Weitere Geldfliisse im Zusammenhang mit Beteiligungen

Im gepriften Zeitraum verzeichnete die Gemeinde sowohl Auszahlungen an beteiligte
Unternehmen sowie Einzahlungen von Beteiligungen. Neben den im Kapitel 3.9.5 be-
schriebenen Auszahlungen an die Kurzentrum KG, waren dies insbesondere Einzah-
lungen aufgrund von Gewinnausschuttungen der E-Werk GmbH, Pachteinnahmen der
ErrichtungsGmbH sowie Riickzahlungen des partiarischen Darlehens der Bergbahnen AG.

Daruber hinaus erhielt die Gemeinde im Jahr 2024 eine Forderung durch das Land zur
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Erhaltung der Dialysestation in der Kurzentrum KG, die nicht an die Kurzentrum KG
weitergeleitet wurde, sondern als Minus-Ausgabe dargestellt wurde. Dies verringerte

den Aufwand der Gemeinde fir die Kurzentrum KG (siehe Kapitel 3.9.5).

Folgende Tabelle zeigt die Geldflusse der Jahre 2020 bis 2024 sowie die sich daraus

ergebende durchschnittliche Belastung der Gemeinde:

Tabelle 14: Zusammenfassung der Geldflusse im Zusammenhang mit Beteiligungen

Durchschnitt
Finanzierungsrechnung Priifzeitraum 2020 2021 2022 2023 2024
in Tsd Euro

Belastung der Gemeinde

per Saldo 1.105 1.656 1.123 1.347 409 991
Summe der Auszahlungen

an die Beteiligungen 1.485 1.807 1.275 1.474 1.117 1.751
Summe der Einzahlungen

von Beteiligungen 380 151 152 127 708 760

Quelle Gemeinde, Darstellung Landesrechnungshof

Die Belastung der Gemeinde lag in den Jahren 2020 bis 2024 zwischen rund 0,4 Mio Euro
und rund 1,7 Mio Euro. Die Auszahlungen der Gemeinde an ihre Beteiligungen lagen in
den Jahren 2020 bis 2024 zwischen rund 1,1 Mio Euro und rund 1,8 Mio Euro. Die
Einzahlungen der Beteiligungen an die Gemeinde lagen in den Jahren 2020 bis 2024

zwischen rund 0,1 Mio Euro und rund 0,8 Mio Euro.

Die Steigerung der Einzahlungen im Jahr 2023 gegenuiber dem Jahr 2022 ergab sich aus
der Ubertragung eines Bankguthabens der Gebidude KG an die Gemeinde in Hohe von
0,6 Mio Euro. Die Einzahlungen im Jahr 2024 ergaben sich aus einer Gewinnausschiittung
der E-Werk GmbH in Hohe von 0,2 Mio Euro, einer Forderung des Landes flir die
Dialysestation in Hohe von 0,2 Mio Euro, der Ruckzahlung eines partiarischen Darlehens
der Bergbahnen AG in Hohe von 0,2 Mio Euro sowie den jahrlichen Einzahlungen aus

Zinsen, Baurechten und einem gegebenen Darlehen der Gemeinde fur die Gebaude KG.

Beteiligungsmanagement

Die Gemeinde besorgte privatwirtschaftliche Aufgaben im Wege von Eigenbetrieben und
ausgelagerten Unternehmen. Insbesondere die Rolle der Gemeinde als Eigentumerin
beziehungsweise Anteilseignerin, bedeutete eine Fulle an Aufgaben und Verpflich-

tungen. Die diesbezuglichen Verwaltungsaufgaben wurden laut Auskunft der Gemeinde
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in der Regel vom Amtsleiter wahrgenommen. Eigentumervertreter in den Organen und

Gremien der Unternehmen war der jeweils amtierende Burgermeister.

Die teilweise komplexen rechtlichen und finanziellen Verknupfungen (siehe
Kapitel 3.2.3), waren umfangreich und stellten vielfaltige Anforderungen an die
Gemeindeverwaltung. Unter Berucksichtigung der GroRe der Gemeinde untersuchte der
Landesrechnungshof das Vorgehen der Gemeinde bezuglich der wichtigsten Aspekte des

Beteiligungsmanagements.

3.10.1Beteiligungspolitik beziehungsweise Beteiligungsstrategie

(1)

Beteiligungspolitik definiert strategische Vorgaben und legt fest, welche Ziele durch
Beteiligungen zu erreichen sind. Aus diesen Vorgaben sind unter anderem allgemeine
Kriterien in Hinblick auf das Beteiligungsportfolio abzuleiten und festzuhalten. Das sind
insbesondere Vorgaben fur (Mit-)Grindung, (Teil-)Erwerb, Umgrindung und
(Teil-)Verkauf beziehungsweise Abwicklung von Beteiligungen. Eine Beteiligungs-
strategie hat daruber hinaus den Handlungsprinzipien ZweckmaBigkeit, Wirtschaftlich-

keit und Sparsamkeit zu entsprechen.

Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde beinhaltete per 31. Dezember 2024 Anteile an
verbundenen und assoziierten Unternehmen sowie andererseits sonstige Beteiligungen
(Kapitel 3.3 bis Kapitel 3.6). Die Motivation der Gemeinde Beteiligungen einzugehen,
wurde im jeweiligen Einzelfall in den Gremien der Gemeinde festgelegt und be-

schlossen.

In den vorliegenden Tourismus- und Energiestrategien der Gemeinde waren die Beteili-
gungen der Gemeinde nicht explizit angefuhrt. Deren Einbindung in die vorgelegten
Strategien ergab sich nur indirekt aus dem jeweiligen Zusammenhang. Laut Auskunft
der Gemeinde existierte dariiber hinaus keine schriftlich festgehaltene Beteiligungs-

strategie.

Der Landesrechnungshof empfiehlt, eine Beteiligungsstrategie der Gemeinde festzu-
legen. Der Landesrechnungshof empfiehlt darin transparent zu machen, was sich die
Gemeinde von bestehenden und zukiinftigen Beteiligungen erwartet. Der Landesrech-
nungshof merkt an, dass neue Beteiligungen der Beteiligungsstrategie der Gemeinde zu

entsprechen haben und bestehende Beteiligungen daran zu messen sind.
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Der Landesrechnungshof stellte fest, dass die Gemeinde nicht nur uber Beteiligungen
laut Firmenbuch verfigte, sondern auch stille Gesellschafterin war (siehe
Kapitel 3.9.3).

Der Landesrechnungshof empfiehlt in einer Beteiligungsstrategie festzuhalten, dass
stille Gesellschaften der Gemeinde im Sinne der Transparenz grundsatzlich nicht
geeignet sind. Der Landesrechnungshof empfiehlt statt stiller Gesellschaften,

transparente und genehmigte Formen der Finanzierung von Beteiligungen zu wahlen.

Die Gemeinde teilte in der Gegenduflerung mit, dass in den ndchsten 12 Monaten eine
Beteiligungsstrategie erarbeitet werde, die das Ziel der Schaffung langfristiger
Verbindungen zwischen der Gemeinde und den betroffenen Unternehmen verfolge, um

strategische, wirtschaftliche und rechtliche Vorteile zu erzielen und zu sichern.

Die Gemeinde teilte in der Gegendufierung weiters mit, dass der Nachteil der
Intransparenz von stillen Gesellschaften in der Beteiligungsstrategie berticksichtigt

werde.

3.10.2Beteiligungsverwaltung

(1)
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Unter dem Begriff Beteiligungsverwaltung werden ublicherweise die administrativen
Funktionen des Beteiligungsmanagements zusammengefasst. Es handelt sich um
Dokumentation und Verwaltung von fir den Eigentiimer Gemeinde wesentlichen Unter-
lagen und Informationen. Dazu zahlen insbesondere Berichte, Vertrage, Sitzungs-
protokolle und Termine beziehungsweise Fristen. Das Organisationshandbuch der

Gemeinde enthielt dazu keine konkreten Vorgaben.

Ein wesentlicher Aspekt der Beteiligungsverwaltung ist die Uberwachung der Einhal-
tung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen sowie der sonstigen Beschlusse
der Gemeinde durch die Beteiligungen. Der Landesrechnungshof sichtete in diesem
Zusammenhang Gesellschaftsvertrage, Jahresabschliisse, Berichte der Wirtschafts-

prufer sowie Protokolle von Aufsichtsrats- und Beiratssitzungen.

Im Gesellschaftsvertrag der Gebaude KG wurde etwa festgelegt, dass fur die Geschafts-
fuhrung die Bestimmungen der Salzburger Gemeindeordnung (GdO 2019) anzuwenden
sind. Gemah § 60 GdO 2019 ist spatestens 16 Wochen nach Ablauf des Finanzjahres ein

Rechnungsabschluss zu erstellen, diese Bestimmung gilt gemaB Gesellschaftsvertrag
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auch fur die Gebaude KG. Kommanditgesellschaften haben dariiber hinaus gemaf § 221
Abs 5 UGB wie eine GmbH zu bilanzieren, wenn der Komplementar, wie etwa eine

Gemeinde, keine natiirliche Person ist.

Die zustandige Steuerberatungskanzlei legte der Gemeinde den Jahresabschluss zum
31. Dezember 2023 fur die Gebaude KG nach mehrfacher Urgenz durch den Landesrech-
nungshof im Dezember 2025 vor. Fur das Geschaftsjahr 2024 anderte die Steuer-
beratungskanzlei die Gewinnermittlungsart der Gebaude KG (Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung statt Bilanz), obwohl es fiir diese Anderung keinen Beschluss der Gemeinde-
vertretung gab. Im Marz 2026 legte die Steuerberatungskanzlei der Gemeinde eine

Bilanz der Gebaude KG zum 31. Dezember 2024 vor.

Eine weitere Aufgabe der Beteiligungsverwaltung ist das Vertragsmanagement. Neben
den bereits beschriebenen Gesellschaftsvertragen und anderen Vereinbarungen
untersuchte der Landesrechnungshof Dokumente betreffend die Unternehmens-

leitungen der wichtigsten Beteiligungen.

Der Gesellschaftsvertrag der Gebaude KG sah die Bestellung eines Beirates vor. Die
Mitglieder dieses Gremiums sollten sich aus den Mitgliedern des Uberpriifungsaus-
schusses der Gemeinde zusammensetzen. Ein diesbezuglicher Gesellschafterbeschluss
war fur den gepriften Zeitraum nicht vorhanden, sodass die diesbezuglichen Vorgaben

des Gesellschaftsvertrages nicht umgesetzt waren.

Landes- beziehungsweise bundesrechtliche Regelungen legen formelle und inhaltliche
Kriterien fir Anstellungsvertrage fur Fiihrungskrafte fest. Diese Vereinbarungen haben
einerseits organschaftliche Funktionen und andererseits arbeitsrechtliche Aspekte zu
regeln. Im Zusammenhang mit Unternehmen der offentlichen Hand haben diese Ver-
trage besonderen Regeln zu entsprechen. Gemal der im Land Salzburg anzuwendenden
Bundes-Vertragsschablonenverordnung haben solche Vereinbarungen bestimmte
Mindestangaben zu enthalten und schriftlich dokumentiert zu sein. Dabei sind insbe-
sondere Laufzeit des Vertrages, Kiindigungsgriinde, Inhalt der Tatigkeit und Entgelt

festzulegen.

Im Falle einer Beteiligung der Gemeinde lagen, entgegen den rechtlichen Vorgaben,
lediglich eine Geschaftsordnung der Geschaftsfuhrung sowie ein nicht unterschriebener
Dienstzettel der Geschaftsfuihrung vor. Daruber hinaus war keine vertragliche Verein-

barung mit der aktuellen Geschaftsfiihrung vorhanden. Dienstzettel sind laut herrschen-
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der Meinung keine Dienstvertrage, weil damit keine Willenserklarung des Dienstnehmers
dokumentiert wird. Der vorgelegte Dienstzettel erflllte daher weder inhaltliche noch
formelle Vorgaben flir Anstellungsvertrage im Zusammenhang mit der Bestellung von

Mitgliedern eines Leitungsorganes eines Unternehmens der Gemeinde.

Dem Landesrechnungshof wurden im Laufe der Priifung weitere Dokumente vorgelegt,
die nicht nur die Beteiligungsverwaltung betrafen, sondern auch haushaltsrechtliche
Relevanz hatten. Die Gemeinde verpflichtete sich etwa in Gesellschaftsvertragen zu
Darlehen sowie zu Haftungen (siehe Kapitel 3.9.1 und 3.9.2). Diese Sachverhalte waren
in den gepriiften Vermogensrechnungen der Gemeinde beziehungsweise Beilagen zum
Rechnungsabschluss nicht vollstandig dargestellt. Im Rahmen der Prifung wurde ein
unzureichender Informationsfluss von der Amtsleitung zur Finanzverwaltung festge-
stellt.

Der Landesrechnungshof betont, dass Vertrage im Zusammenhang mit Beteiligungen
oftmals nicht nur die Beteiligungsverwaltung betreffen, sondern auch
haushaltsrechtliche Relevanz haben konnen. Insbesondere mit Beteiligungen
vereinbarte Verpflichtungen, wie etwa Haftungen der Gemeinde, sind im Rahmen des

Rechnungsabschlusses offenzulegen (Anlage 6¢).

Der Landesrechnungshof fordert, langfristige Forderungen wie etwa gegebene Darlehen
an Beteiligungen, in der Vermogensrechnung vollstandig auszuweisen. Der
Landesrechnungshof fordert in diesem Zusammenhang, den fiir die Erstellung des
Rechnungsabschlusses notwendigen Informationsaustausch innerhalb der

Gemeindeverwaltung sicherzustellen (siehe Kapitel 3.9).

Der Landesrechnungshof stellte fest, dass der Gesellschaftsvertrag der Gebaude KG die
Bestellung eines Beirates vorsah. Der Landesrechnungshof kritisiert, dass dieser Beirat

nicht eingerichtet war.

Der Landesrechnungshof kritisiert, dass mit der Leitung einer Beteiligung keine
schriftliche Vereinbarung abgeschlossen wurde, die den rechtlichen Vorgaben im
Zusammenhang mit der Bestellung von Mitgliedern eines Leitungsorganes entsprach.
Der Landesrechnungshof unterstreicht, dass Uberwachung der Einhaltung der Gesetze
und Vereinbarungen durch die Beteiligungen eine zentrale Aufgabe der

Beteiligungsverwaltung der Gemeinde ist.
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Der Landesrechnungshof stellte fest, dass die Bilanz der Gebaude KG zum 31. Dezember
2024 von der Steuerberatungskanzlei erst nach mehrfacher Urgenz im Marz 2026
vorgelegt wurde. Der Landesrechnungshof merkt an, dass eine korrekte Folgebewertung

der Gebaude KG durch die Gemeinde nur auf Basis einer Bilanz erfolgen kann.

Der Landesrechnungshof betont, dass die Uberwachung der Einhaltung von Beschliissen
und Fristen nicht nur eine formale Aufgabe der Beteiligungsverwaltung ist, sondern auch

fur eine korrekte Vermogensrechnung der Gemeinde relevant ist.

Der Landesrechnungshof empfiehlt weiters, die Aufgaben und Ablaufe der

Beteiligungsverwaltung in das Organisationshandbuch der Gemeinde aufzunehmen.

Die Gemeinde teilte in der Gegendufierung mit, dass die Offenlegung sdmtlicher
Vertrdge mit haushaltsrechtlicher Relevanz bereits bei der Erstellung des Jahresab-

schlusses 2025 sichergestellt worden sei.

Die Gemeinde fiihrte in der Gegenduf3erung aus, dass die Abldufe der Beteiligungsver-
waltung durch die Dokumentation der Sitzungen der Gemeindevertretung in einem

Beschlusserledigungsprotokoll festgehalten wiirden.

Die Gemeinde fiihrte in der Gegendufierung aus, dass der Informationsaustausch durch

kiinftige Festlegungen im Organisationshandbuch sichergestellt werden wiirden.

Weiters teilte die Gemeinde in der Gegenduflerung mit, dass der gemdf3 Gesellschafts-
vertrag der Gebdude KG einzurichtende Beirat, in der Sitzung der Gemeindevertretung

am 26. Mdrz 2026 eingerichtet worden sei und am 22. April 2026 getagt hdtte.

Dariiber hinaus teilte die Gemeinde mit, dass mit dem Mitglied eines Leitungsorganes
ein Geschdftsfiihrervertrag abgeschlossen werde, der den rechtlichen Vorgaben

entsprechen wiirde.

Um eine korrekte Vermégensrechnung erstellen zu kénnen, werde sich die Gemeinde
hinkiinftig die Vorlage der Bilanzen der Gebdude KG vormerken und diese nach
verstreichen der Frist bei der Steuerberatungskanzlei einfordern. Diese sei bereits
schriftlich aufgefordert worden, die Fristen zur Vorlage der Bilanzen einzuhalten.
Dartiber hinaus sicherte die Gemeinde zu, diese Aufgaben und Abldufe in das noch zu

erstellende Organisationshandbuch der Beteiligungsverwaltung aufzunehmen.
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Der Landesrechnungshof stellte in seiner Kritik die Funktionsweise des Sitzungsmanage-
mentsystems der Gemeinde nicht infrage. Der Landesrechnungshof wiederholt, dass das
Beteiligungsmanagement eine Aufgabe der Gemeindeverwaltung ist. Der Landesrech-
nungshof betont, dass Aufgaben und Ablaufe des Beteiligungsmanagements daher nicht
durch ein Beschlusserledigungsprotokoll der politischen Gremien der Gemeinde abge-

bildet und dokumentiert werden konnen.

Der Landesrechnungshof nimmt die in der GegenauBerung beschriebenen MaBnahmen,
wie etwa das Nachholen des seit 2006 (sic!) fehlenden Beirates der Gebaude KG ab April
2026, zur Kenntnis. Die Erledigung von Aufgaben nach 20 Jahren stellt einer Gemeinde-

verwaltung kein gutes Zeugnis aus.

Der Landesrechnungshof unterstreicht, dass Aufgaben und Ablaufe des Beteiligungs-
managements abteilungsiibergreifend und vernetzend zu denken sind. Die in der
GegenauBerung angekundigte Erstellung eines gesonderten Organisationshandbuches
fur diesen Bereich erscheint dem Landesrechnungshof daflir ungeeignet. Die fiir einen
vollstandigen und korrekten Rechnungsabschluss der Gemeinde notwendige buch-
halterische Abstimmung von Forderungen und Verbindlichkeiten mit den Beteiligungen
setzt die intensive Zusammenarbeit zwischen Beteiligungsverwaltung und Finanzab-

teilung voraus.

Es erscheint dem Landesrechnungshof daher geboten, eine Erganzung des bereits
vorhandenen Organisationshandbuches um Aufgaben und Ablaufe des Beteiligungs-
managements, vorzunehmen. Die Prozesse des Beteiligungsmanagements haben allen

betroffenen Mitarbeitenden der Gemeinde bekannt zu sein und gelebt zu werden.

3.10.3 Beteiligungscontrolling

(1)
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Unter Beteiligungscontrolling wird Planung, Steuerung und Uberwachung der Umsetzung
von Zielvorgaben durch die Beteiligungen verstanden. Das Beteiligungsmanagement der
Gemeinde benotigt aktuelle Informationen, um die Einhaltung und Umsetzung der
Zielvorgaben durch die Leitungsorgane der Beteiligungen beurteilen zu konnen. Ziel des
Beteiligungscontrollings ist die Erarbeitung von Grundlagen fir Entscheidungen der
zustandigen Gremien der Gemeinde als Eigentumerin. Das Beteiligungscontrolling ist
ein Teilaspekt des Beteiligungsmanagements, das auf Daten beziehungsweise Erkennt-

nissen der Beteiligungsverwaltung aufbaut.
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Das Organisationshandbuch der Gemeinde hielt keine Ablaufe im Zusammenhang mit
Aufgaben des Beteiligungscontrollings fest. Laut Auskunft der Gemeinde bestand die
Berichterstattung der Beteiligungen an die Gemeinde aus jahrlichen Planzahlen und
Jahresabschlissen sowie aus unterjahrigen Quartalsberichten. Diese Berichte wurden
von den Geschaftsfuhrungen der Beteiligungen direkt an die Mitglieder der jeweiligen
Aufsichtsorgane (Aufsichtsrate der Beteiligungen) Ubermittelt. In den Aufsichtsgremien
der Beteiligungen waren im Verhaltnis der Wahlergebnisse entweder der Burgermeister
oder mehrere Mitglieder der Gemeindevertretung vertreten. Ein standardisiertes

Berichtswesen war im Organisationshandbuch der Gemeinde nicht vorgesehen.

Laut Auskunft der Gemeinde wurden bestimmte Themen auf Initiative der Vorsitzenden
der Aufsichtsorgane im Vorfeld von Sitzungen mit Birgermeister und Amtsleiter
diskutiert. Weiters wurden laut Auskunft auf Ebene der Gemeindeverwaltung die
Sitzungsprotokolle gelesen und abgelegt sowie bei notwendigen Erledigungen, den

Ausschissen der Gemeindevertretung bzw der Gemeindevertretung zugewiesen.

Ein besonderes Thema des Beteiligungscontrollings der Gemeinden wird im Land
Salzburg durch das Salzburger Finanzgebarungsgesetz (5.FG) vorgegeben. Das Gesetz
legt fest, dass Gemeinden bestimmte Grundsatze der Finanzgebarung in Unternehmen
mit mehr als 50,0 % Beteiligung in geeigneter Weise sicherzustellen haben, sofern die
aufgezahlten Finanzgeschafte nicht Teil der ordentlichen Geschaftsgebarung des

jeweiligen Unternehmens sind.

Die Gemeindevertretung beschloss im Jahr 2023 eine Richtlinie fir die Veranlagung und
das Risikomanagement fir das Vermogen der Gemeinde zu erlassen. Laut Auskunft der
Gemeinde waren den Beteiligungen die Vorgaben des Gesetzes sowie der Richtlinie

bekannt, aber im gepruften Zeitraum in den Beteiligungen nicht schriftlich verankert.

Die Gemeinde war laut Auskunft im gepriiften Zeitraum uber die Finanzinstrumente und
Veranlagungen der Beteiligungen informiert. Weitere dem S.FG unterliegende Finanz-

geschafte, waren laut Auskunft der Gemeinde, im Zeitraum der Priifung nicht gegeben.

Ein damit verwandtes Thema des Beteiligungscontrollings ist die Einschatzung des
gesamthaften Risikos des Beteiligungsportfolios. Auf Basis der Risikoberichterstattun-
gen der Beteiligungen beziehungsweise Berichte der Wirtschaftsprifer sind vom Beteili-

gungscontrolling gesamtheitliche Uberlegungen zu Risiken der Gemeinde anzustellen.
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Die Risikoeinschatzung des Beteiligungsportfolios stellt wiederum eine Entscheidungs-

grundlage fur die Beteiligungspolitik dar.

Die Risiken der Beteiligung Kurzentrum KG wurde von der Geschaftsfuhrung analysiert
und bewertet beziehungsweise bearbeitet. Die Analyse enthielt in einem Ampelsystem
neben wirtschaftlichen zum Beispiel auch arbeitsrechtliche Risiken. Daneben waren
auch gesundheitliche Risiken fur Besucher der Therme Gegenstand der Betrachtung. Die
Kurzentrum KG dokumentierte die Unternehmensrisiken in einer Risikomatrix. Die
wirtschaftlichen Risiken der E-Werk GmbH wurden in den Prufberichten der Wirt-

schaftspriifer erlautert.

Nach Auskunft der Gemeinde wurden Risiken der Beteiligungen lediglich in den
Aufsichtsgremien der Beteiligungen erortert. Nur in Einzelfallen wurden die mit
Beteiligungen verbundenen wirtschaftlichen Risiken in der Gemeindevertretung disku-
tiert. Auf Ebene der Gemeindeverwaltung wurden laut Auskunft keine gesamthaften

Risikoliberlegungen zum Beteiligungsportfolio der Gemeinde durchgefihrt.

Ein weiteres Thema des Beteiligungscontrollings ist die Analyse und Abstimmung der
Jahresabschliisse der Beteiligungen mit dem Rechnungsabschluss der Gemeinde. In
diesem Zusammenhang besteht die Notwendigkeit einer intensiven Zusammenarbeit
zwischen Beteiligungsmanagement, Steuerberatungskanzlei sowie Finanzverwaltung

der Gemeinde.

In der Bilanz der Gebaude KG zum 31. Dezember 2023 war auf Verrechnungskonten eine
Verbindlichkeit gegenuber der Gemeinde in Hohe von rund 2,5 Mio Euro sowie ein
Gesellschafterdarlehen in Hohe von rund 1,6 Mio Euro ausgewiesen. Diese Forderungen
der Gemeinde gegen die Gebaude KG waren in der Vermogensrechnung der Gemeinde

nicht ausgewiesen, da die Bilanz der Gemeinde erst im Jahr 2025 vorgelegt wurde.

In der Bilanz der Gebaude KG zum 31. Dezember 2024 war auf Verrechnungskonten eine
Verbindlichkeit gegenuber der Gemeinde in Hohe von rund 2,8 Mio Euro sowie ein
Gesellschafterdarlehen in Hohe von rund 1,3 Mio Euro ausgewiesen. Zum Zeitpunkt der
Erstellung des Rechnungsabschlusses zum 31. Dezember 2025 lagen diese Zahlen der
Gemeinde ebenfalls nicht vor, somit konnten die Forderungen nicht vollstandig erfasst

werden.
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Der Landesrechnungshof stellte fest, dass auf Ebene der Gemeindeverwaltung keine
standardisierte Bearbeitung von Geschaftsberichten der Beteiligungen erfolgte. Die

Gemeindeverwaltung sah dies als Aufgabe der Aufsichtsorgane der Unternehmen.

Der Landesrechnungshof halt fest, dass die von der Gemeinde in die Aufsichtsgremien
der Unternehmen entsandten Personen, gleichzeitig auch Mitglieder der Gemeinde-
vertretung waren. Der Landesrechnungshof kritisiert, dass dadurch ein Controlling der
Beteiligungen durch den Verwaltungsapparat der Gemeinde nicht zu ersetzen ist. Der
Landesrechnungshof empfiehlt daher dringend, ein Beteiligungscontrolling, insbe-
sondere ein standardisiertes Berichtswesen in der Gemeindeverwaltung zu implemen-

tieren und im Organisationshandbuch abzubilden.

Der Landesrechnungshof unterstreicht, dass das Salzburger Finanzgebarungsgesetz die
Gemeinde als Eigentumerin verpflichtet, eine risikoaverse Finanzgebarung der Beteili-
gungen sicherzustellen. Dieser Verpflichtung konnte etwa durch Verankerung in
Gesellschaftsvertragen oder Geschaftsordnungen entsprochen werden. Der Landesrech-
nungshof fordert, dass von der Gemeinde entsprechende Controlling-MaBnahmen im
Sinne des Gesetzes umgesetzt werden. Dies werde laut Auskunft der Gemeinde in naher

Zukunft erfolgen.

Der Landesrechnungshof halt fest, dass den Geschaftsfuhrungen der wichtigsten Beteili-
gungen sowohl die wirtschaftlichen als auch die sonstigen betrieblichen Risiken bekannt
sind. Der Landesrechnungshof halt fest, dass gesamthafte Risikoiiberlegungen zum
Beteiligungsportfolio eine Aufgabe des Beteiligungscontrollings der Gemeinde sind. Der
Landesrechnungshof empfiehlt, diese Controllingaufgabe im Organisationshandbuch der

Gemeindeverwaltung zu verankern.

Der Landesrechnungshof stellte fest, dass die Bilanzen der Gebaude KG fur die Jahre
2023 und 2024 zum Zeitpunkt der Erstellung der jeweiligen Rechnungsabschliisse der

Gemeinde nicht vorlagen.

Der Landesrechnungshof kritisiert, dass dadurch die Forderungen der Gemeinde
gegeniiber der Gebaude KG nicht vollstandig erfasst werden konnten. Der Landesrech-
nungshof kritisiert dariiber hinaus, dass keine Uberwachung der Fristen fiir die
Erstellung der Jahresabschlusse der Gebaude KG und somit auch keine Kontrolle

derselben stattfand.
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Der Landesrechnungshof empfiehlt daher, die Controllingaufgaben im Organisations-

handbuch der Gemeindeverwaltung zu verankern.

Die Gemeinde teilte in der Gegendufierung mit, dass sie nach Maf3igabe der personellen
Ressourcen ein Beteiligungscontrolling sowie die Festlegung liber die Bearbeitung von
Geschdftsberichten im Beteiligungshandbuch implementieren werde. Neben dem
Prozess des Beteiligungscontrollings wiirden auch die Controllingaufgaben abgebildet

werden.

Dariiber hinaus teilte die Gemeinde mit, dass Gesellschaftsvertrdge beziehungsweise
Geschdftsordnungen angepasst wiirden, um eine risikoaverse Ausrichtung der Finanz-
gebarung insbesondere bei der Aufnahme von Schulden, bei der Veranlagung offent-
licher Mittel, beim Schuldenportfoliomanagement und beim Risikomanagement sicher-

zustellen.

Der Landesrechnungshof betont, dass das Controlling von Beteiligungen der offentlichen
Hand von zentralem offentlichem Interesse ist. Eine effiziente Steuerung und Uber-
wachung von Unternehmen, die fir die steuerzahlende Bevolkerung gefiihrt werden,
sollten nicht mit der Ausrede des Fehlens von personellen Ressourcen vernachlassigt

werden.

Wie bereits beschreiben, empfiehlt der Landesrechnungshof dariiber hinaus kein
gesondertes Beteiligungshandbuch zu erstellen, sondern die Aufgaben des Beteiligungs-
controllings im bereits vorhandenen Organisationshandbuch der Gemeindeverwaltung

transparent zu verankern.

3.10.4Exkurs: Qualifikation der Mitglieder von Kontrollorganen der Beteiligungen

(1)
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Die Einrichtung eines Kontrollorgans einer Gesellschaft ist entweder gesetzlich ver-
pflichtend vorgeschrieben oder im Gesellschaftsvertrag festgelegt. Ein solches Kontroll-
organ, in der Regel ein Aufsichtsrat, Uberwacht und berat die Geschaftsfiihrung. Das
Kontrollorgan hat sicherzustellen, dass das Unternehmen im Einklang mit den gesetz-

lichen Vorschriften und den Interessen der Gesellschafter gefuhrt wird.

Personen, die als Mitglieder in ein derartiges Kontrollorgan entsendet wurden, trifft

eine besondere Sorgfaltspflicht. Dadurch sollen grundsatzlich die Interessen des Unter-
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nehmens sowie der Anteilseigner geschutzt werden. Im Falle von Unternehmen im
offentlichen Eigentum ist die Auswahl von fachlich und personlich geeigneten Aufsichts-
ratsmitgliedern auch fiir die Wahrung der Interessen der Offentlichkeit beziehungsweise
des Steuerzahlers relevant. Dazu halten OECD-Leitsatze zu Corporate Governance in
staatseigenen Unternehmen und eine Empfehlung der Europaischen Kommission
(2005/162/EG) beziehungsweise eine EntschlieBung des Europaischen Parlaments vom
29. Marz 2012 verschiedene Grundsatze fest, die bei der Auswahl von solchen Personen

zu beachten sind.

Laut Fachliteratur ,sollen Aufsichtsrate fur die Eigentimer zuverlassige Augen und
Ohren gegeniiber der Geschaftsfiihrung sein.“ Nach herrschender Meinung legt das
GmbH-Gesetz eine besondere Sorgfaltspflicht der Mitglieder eines Kontrollorgans einer
GmbH fest. Weder Aktiengesetz noch GmbH-Gesetz definieren hingegen konkrete
fachliche Anforderungen fur die Austibung der Aufsichtstatigkeit. Gemal GmbH-Gesetz
haben diese Personen vor ihrer Entsendung oder Wahl, ihre fachliche Qualifikation
darzulegen. Hierzu ist eine schriftliche Erklarung (Unabhangigkeitserklarung) abzu-

geben.

Der Oberste Gerichtshof halt eine Bundelung des Wissens im Gesamtgremium als aus-
reichend. Trotzdem muss jedes Aufsichtsratsmitglied ,uber das Wissen und die
Erfahrung verfugen [...], die zur kompetenten Bewaltigung der dem Aufsichtsrat
ubertragenen Aufgaben erforderlich ist.“ Jedes Mitglied der Unternehmensaufsicht soll
,»in geschaftlichen und finanziellen Dingen ein groBeres MaB an Erfahrung und Wissen
besitzen als ein durchschnittlicher Kaufmann und die Fahigkeiten haben, schwierige
rechtliche und wirtschaftliche Zusammenhange zu erkennen und ihre Auswirkungen auf
die Gesellschaft zu beurteilen“ (OGH-Erkenntnis vom 26. Februar 2002, 1 Ob 144/01k).

Der Rechnungshof halt in seinem Bericht , Aufsichtsrate: Auswahlprozess Ministerien®
Reihe BUND 2022/11, ebenfalls Anforderungen an die Qualifikation fest. Bestimmte
Fachkenntnisse sollten laut Rechnungshof bei jedem Aufsichtsratsmitglied vorhanden

sein:
1. ,,Kenntnisse jener Branche, in der die Gesellschaft tdtig ist,

2. Kenntnisse, um Berichte des Vorstands [Anmerkung: der Geschdftsfiihrung] zu
verstehen und daraus die erforderlichen Schliisse fiir die zu treffenden Entschei-

dungen zu ziehen,
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3. Grundkenntnisse des betrieblichen Rechnungswesens,
4. Fdhigkeit, einen Jahresabschluss zu verstehen. “

Im gepriften Zeitraum war die Gemeinde durch verschiedene Personen in Gremien und
Organen der Beteiligungen vertreten. Die diesbeziiglichen Beschliisse wurden fiir den
Prufzeitraum, in der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung vom 16. April
2019 gefasst. In dieser Sitzung entsandte die Gemeindevertretung Mandatstrager in die
Aufsichtsrate der E-Werk GmbH, der Kurzentrum GmbH sowie die Mitglieder des
Beirates der ErrichtungsGmbH. Weiters wurde beschlossen, den Biirgermeister als
Mitglied des Aufsichtsrates der Gasteiner Bergbahnen Aktiengesellschaft sowie der
Gasteiner Heilstollen Betriebsgesellschaft mbH und der Erzbergbau Radhausberg
Gesellschaft mit beschrankter Haftung vorzuschlagen. Die entsandten Personen hatten
fur die Gemeinde an Sitzungen teilzunehmen beziehungsweise das Stimmrecht der

Gemeinde auszuiben.

Die Auswahl der Mandatstrager der Gemeinde fur die Aufsichtsgremien erfolgt laut
Auskunft des Amtsleiters parteiintern im Anschluss an die jeweilige Gemeindever-
tretungswahl. Die Verteilung erfolgt im Verhaltnis der Sitze in der Gemeindevertretung.
Bezuglich der Qualifikation der Mandatare fur Aufsichtsgremien gibt es keine Vorgaben
der Gemeinde. Die Fraktionen bestellen ,ihre“ Aufsichtsratsmitglieder in der

konstitutionellen Sitzung der Gemeindevertretung.

Die Gemeinde hatte im Organisationshandbuch beziiglich der Betreuung der Mandats-
trager, etwa bezuglich Einschulung der erstmals entsandten Personen, keine beson-
deren Ablaufe vorgesehen. Nach Auskunft des Amtsleiters wurde den erstmals
entsandten Personen eine miundliche Einfuhrung in die Funktion angeboten. Laut
Auskunft der Gemeinde, wurden neu bestellte Aufsichtsrate im Rahmen der Einschulung

unter anderem auf das Thema der risikoaversen Finanzgebarung hingewiesen.

Die gemaB 8§ 30b Abs 1a GmbH-Gesetz sowie § 87 Abs 2 Aktiengesetz geforderten
schriftlichen Erklarungen (Unabhangigkeitserklarungen) der entsandten Mandatstrager

lagen weder in der Gemeinde noch in den Beteiligungen vor.
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Der Landesrechnungshof hilt in Ubereinstimmung mit der Judikatur und den Empfeh-
lungen des Rechnungshofes ,Aufsichtsrate: Auswahlprozess Ministerien“ Reihe
BUND 2022/11 fest, dass jedes Mitglied einer Unternehmensaufsicht tber ein Mindest-
maB an Fachkenntnis zu verfiigen hat. Dazu zahlen insbesondere Grundkenntnisse der
jeweiligen Branche und des Rechnungswesens. Der Landesrechnungshof unterstreicht,
dass nur qualifizierte Personen die erforderlichen Aufsichts- und Kontrollaufgaben
sowohl im Interesse der Unternehmen als auch der Gemeinde beziehungsweise der

Steuerzahler erfiillen konnen.

Der Landesrechnungshof fordert, die Qualifikation der Mandatstrager vor Entsendung zu
dokumentieren und evident zu halten. Der Landesrechnungshof empfiehlt, die ent-
sandten Mandatare in Aufsichtsgremien bestmoglich zu unterstiitzen und deren Aus- und
Weiterbildung sicherzustellen. Der Landesrechnungshof verweist in diesem Zusammen-

hang auf seine Ausfuihrungen zum Thema Controlling (Kapitel 3.10.3).

Der Landesrechnungshof wies die wichtigsten Beteiligungen auf die Notwendigkeit der
Dokumentation gemaB § 30b Abs 1a GmbH-Gesetz (Unabhangigkeitserklarungen) hin.
Diesbeziigliche MaBnahmen wurden seitens der Geschaftsfihrungen gegeniiber dem

Landesrechnungshof in Aussicht gestellt.

Die Gemeinde teilte in der Gegenduferung mit, die Qualifikation der zu entsendenden
Aufsichtsratsmitglieder kiinftig zu Beginn der Funktionsperiode dokumentiert und
erfasst werde. Weiters werde das Entsendungsrecht der Gemeindevertretung im

Beteiligungshandbuch geregelt.

Die Gemeinde teilte in der Gegendufierung auflerdem mit, dass die Unterstiitzung der

Aufsichtsratsmitglieder ausgedehnt werde.

3.11 Agrargemeinschaften

3.11.1Einleitung und rechtliche Einordnung

(1)

Agrargemeinschaften sind Gemeinschaften zur Nutzung land- und forstwirtschaftlicher
Flachen. Eigentimern bestimmter ,Stammsitz“-Liegenschaften kommt dabei in der
Regel ein Anteilsrecht an agrargemeinschaftlichen Grundstlicken zu. Dariber hinaus

gibt es Agrargemeinschaften mit personlichen beziehungsweise walzenden Anteilen,
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das bedeutet, dass diese Anteile nicht an eine Liegenschaft gebunden sind. Diese stellen
eine seltene Ausnahme dar. Generell existieren Agrargemeinschaften unabhangig von

der Erfassung im Grundbuch.

GemabB Salzburger Flurverfassungs-Landesgesetz 1973 ist einer Agrargemeinschaft mit
mindestens funf Mitgliedern, wenn sie nicht korperschaftlich organisiert ist, durch

Aufstellung einer Verwaltungssatzung, eine korperschaftliche Verfassung zu geben.

Fur die meisten Agrargemeinschaften im Land Salzburg, vor allem wenn sie groBere
Flachen bewirtschaften, wurde ein Regulierungsplan, bestehend aus Haupturkunde,
Wirtschaftsplan und Verwaltungssatzungen aufgestellt. Nach modernem Rechtsver-
standnis vereinen solche Agrargemeinschaften sowohl Elemente offentlich-rechtlicher

Selbstverwaltungskorper als auch privatrechtlicher Wirtschaftskorper.

3.11.2Historische Entwicklung

(1)
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In der Fachliteratur werden Agrargemeinschaften als sozialautonome Einrichtungen und
genossenschaftliche Gebilde des alten deutschen Rechts beschrieben. Sogenanntes
Gemeinschafts- oder Nachbarschaftsgut existierte seit der Besiedelung. Diese Gemein-
schaftsguter dienten der Deckung des Haus- und Gutsbedarfes der beteiligen Hofe. Dazu
gehorte etwa das Recht, Almen zu nutzen oder das Recht, Brennholz beziehungsweise
Bauholz fur den Eigenbedarf zu schlagen. Diese Rechte waren grofteils gewohnheits-
rechtlich geregelt und mindlich Uberliefert. Nur in Ausnahmefallen waren diese Rechte

schriftlich dokumentiert.

Die Entstehung der heute existierenden Agrargemeinschaften geht auf die Aufhebung
der Untertanigkeit der Bauern zuruck. Mit der sogenannten Grundentlastung durch das
kaiserliche Patent vom 5. Juli 1853, wurden Grundherren (Obereigentum) abgelost und
Grundeigentum entlastet. Anlasslich dieser Veranderungen wurde begonnen, landwirt-
schaftliche Grundstlicke zusammenzulegen sowie bauerliche Gemeinschaftsstrukturen
behordlich zu erfassen und zu regulieren. Die meisten Agrargemeinschaften in Salzburg
entstanden aus der Ablosung von Holzungs- und Weiderechten. Im Land Salzburg wurden

die Agrargemeinschaften zunachst als ,,Ausforstungsvergleiche* bezeichnet.

Die damals zustandigen Stellen verzeichneten Agrargemeinschaften nicht einheitlich,
insbesondere, weil konkrete Vorgaben fehlten. Nach dem Ersten Weltkrieg trafen die

damaligen Verwaltungsbehorden zwar Feststellungen zu Agrargemeinschaften, alles
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Weitere wurde in vielen Fallen den Grundbuchsgerichten uberlassen. In der Folge
wurden im Grundbuch oft keine Aussagen beziiglich Bindung der Anteile an bestimmte
Stammsitzliegenschaften vermerkt. Die Eintragung von Agrargemeinschaften im Grund-
buch war laut Forschung teilweise missverstandlich und gab die tatsachlichen
Verhaltnisse nicht verlasslich wieder. Rechtliche Fragen in diesem Zusammenhang sind
daher bis heute teilweise ungelost. Die den Eintragungen zu Grunde liegenden Urkunden

sind auBerdem oft nicht mehr vorhanden.

Nach Auskunft der Agrarbehorde des Landes sei es auf Grund des historischen
Hintergrundes ihrer Entstehung, des Verlustes von Akten sowie mangelhafter bzw
unterbliebener Eintragungen im Grundbuch derzeit nicht moglich, alle Agrargemein-

schaften im Land Salzburg vollstandig aufzulisten.

3.11.3 Agrargemeinschaft Gasteiner Biirgerberg

(1)

Laut Auskunft der Gemeinde bestand die Agrargemeinschaft Gasteiner Burgerberg seit
dem 18. Jahrhundert. Die Agrargemeinschaft Gasteiner Blrgerberg bildete sich aus den
ersten 100 Haushalten der Gemeinde. Diese Agrargemeinschaft wurde im Jahr 1925
umfassend agrarbehordlich reguliert. Die Agrargemeinschaft Gasteiner Burgerberg

umfasste teilweise unwegsames, hochalpines Gelande und Almen.

Die Besonderheit lag in der abweichenden Erfassung der Agrargemeinschaft Gasteiner
Burgerberg im Grundbuch. Die Gemeinde war als einzige Grundeigentimerin der
Einlagezahl 109, Katastralgemeinde Vorderschneeberg und Einlagezahl 354, Katastral-
gemeinden Bad Hofgastein und Harbach verzeichnet. Das Eigentumsrecht der Gemeinde
war bei insgesamt 40 Grundsticken durch Nutzungsrechte der Agrargemeinschaft
Burgerberg beschrankt. Die Mitgliedsgrundstiucke der Agrargemeinschaft waren im
Grundbuch verzeichnet. Die Nutzungsrechte der Agrargemeinschaft waren in einem

Regulierungsplan festgelegt.
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Abbildung 9: Teile der Agrargemeinschaft Burgerberg (Flache rund 245 Hektar)
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Laut Regulierungsplan war die Gemeinde als Grundeigentumerin im Wirtschafts-
ausschuss der Agrargemeinschaft durch den Burgermeister sowie durch zwei weitere
Personen vertreten. In der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung vom
16. April 2019 wurden von der Gemeindevertretung dementsprechend zwei Personen
entsandt. Der Wirtschaftsausschuss war fur die ordentliche Verwaltung sowie die

Rechnungsfuhrung im Einvernehmen mit der Gemeinde zustandig.

Bescheide der Agrarbehorde hielten unter anderem fest, dass samtliche ,,Ertrdgnisse
und Einklinfte wie etwa aus Jagdverpachtung, der Agrargemeinschaft zukommen. An
den Erlosen aus dem Holzverkauf waren die Mitglieder der Agrargemeinschaft nach
einem festgelegten Prozentsatz beteiligt. Die Gemeinde hatte laut Urkunde von 1925

einen Anteil an der Holznutzung in Hohe von 2,87 %.

Im gepriiften Zeitraum wurden die Einnahmen der Agrargemeinschaft laut Auskunft der
Gemeinde und den Protokollen der Agrargemeinschaft insbesondere fur die Errichtung
von ForststraBen und diverse Erhaltungsarbeiten verwendet. Im gepriften Zeitraum
wurde in den jahrlichen Teilhaberversammlungen beschlossen, keine Auszahlungen auf
Basis der oben beschriebenen Verwaltungsvereinbarungen vorzunehmen. Vielmehr

wurden Entschadigungszahlungen fiir nicht in Natura beziehbares Holz beschlossen. Im
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gepriften Zeitraum betrugen die jahrlichen Zahlungen an die Gemeinde rund 60,0 Euro.

Diese Einnahmen der Gemeinde waren in den jeweiligen Rechenwerken korrekt erfasst.

3.11.4Erfassung und Bewertung der Liegenschaften der Agrargemeinschaft Gasteiner

Biirgerberg

Agrargemeinschaften vermitteln Ublicherweise Anteilsrechte an einem unbeweglichen
Gut. Diese sind daher nach herrschender Meinung, in der Vermogensrechnung der
Gemeinden unter den (weiten) Begriff des unbeweglichen Gutes zu subsumieren. Im
Sonderfall der Agrargemeinschaft Birgerberg war das Grundeigentum der Gemeinde
zuzuordnen, sodass die betroffenen Liegenschaften als unbewegliches Gut der

Gemeinde (im engeren Sinn) zu qualifizieren waren.

Die Erfassung und Bewertung der Grundstiicke der Gemeinde erfolgte auf Basis einer
von sechs Gemeinden aus dem Flachgau, dem Fachverband der leitenden Gemeinde-
bediensteten Salzburg sowie eines externen Anbieters entwickelten Empfehlung. Die
Gemeinde verwendete die so entwickelte Excel-Tabelle, die einerseits die Ersterfassung
des Anlagevermogens und andererseits dessen Bewertung fur die Eroffnungsbilanz
erleichtern sollte. Die Gemeinde erfasste alle Liegenschaften der Gemeinde inklusive
der Grundstucke der Agrargemeinschaft Burgerberg in dieser Tabelle. Die Bewertung

erfolgte mit den von der oben genannten Arbeitsgruppe voreingestellten Werten.

Bei der Bewertung von Liegenschaften wird die Belastung mit Rechten Dritter Ublicher-
weise mit einem pauschalen Abschlag beriicksichtigt. Die Gemeinde hat sich laut
Verwaltungsvereinbarung mit der Agrargemeinschaft Blrgerberg im Vorfeld einer
beabsichtigten VerauBerung uber eine Ablose zu einigen. Die Hohe der Ablose der durch
den Verkauf entgangenen Nutzungserlose hat im konkreten Fall von einem gerichtlich
beeideten Sachverstandigen festgestellt zu werden. Die Gemeinde beriicksichtigte bei
der Erstbewertung der Grundstlicke keine diesbeziigliche Wertminderung, sondern

ubernahm fur alle Grundstiicke die voreingestellten Werte.

Die Liegenschaften betreffend die Agrargemeinschaft Burgerberg waren im Grundbuch
mit der Einlagezahl 109, Katastralgemeinde Vorderschneeberg sowie der Einlage-
zahl 354, Katastralgemeinden Bad Hofgastein und Harbach im GesamtausmaB von rund
450 Hektar verzeichnet. Die Agrargemeinschaft Burgerberg umfasste laut Grundbuch
40 Grundstucke.
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Die Gemeinde wies in der Eroffnungsbilanz im Zusammenhang mit der Agrargemein-
schaft 39 Grundstlicke aus. Ein Grundstiick der Einlagezahl 354, Katastralgemeinde Bad
Hofgastein mit 2.825 Quadratmetern laut Grundbuch, fehlte in der Aufstellung der
Gemeinde. Bei vier Grundstlicken waren in der Eroffnungsbilanz im Vergleich zum
Grundbuch 4.232 Quadratmeter zu viel ausgewiesen. Die Gemeinde verzeichnete die
Grundstucke in den jahrlichen Vermogensrechnungen mit einem Wert von rund 63,2 Mio
Euro, wobei Griunflachen mit 40,0 Euro und Waldflachen mit 10,0 Euro bewertet
wurden. Eine Differenzierung in nicht nutzbare Gerollhalden und nicht nutzbare Hang-

flachen wurde nicht durchgefihrt.

Der Landesrechnungshof stellte fest, dass die Gemeinde unterschiedlich beschaffene
sowie teilweise hochalpin gelegene und schwer erreichbare Grundstiicke mit
pauschalen Werten aus dem Flachgau bewertete. Der Landesrechnungshof kritisiert,
dass diese vereinfachte Vorgangsweise zu wesentlich tiberhohten Werten fihrte und
daher nicht zweckmaRig ist. Der Landesrechnungshof kritisiert, dass hier der Grundsatz
der Sachlichkeit vollig ignoriert wurde und die ortskundigen Gemeindevertretenden

diese pauschalen und unverhaltnismaBigen Werte akzeptiert haben.

Der Landesrechnungshof stellte weiters fest, dass die vorgenommene pauschale
Bewertung auBerdem ohne Berlicksichtigung der Nutzungsrechte der Agrargemeinschaft

Biirgerberg erfolgte.

Der Landesrechnungshof fordert daher eine Korrektur der Bewertung der Grundstiicke
in der Eroffnungsbilanz. Die Bewertung hat sowohl unter Berlicksichtigung der
Beschaffenheit als auch der Wertminderung durch die verbiicherten Nutzungsrechte der

Agrargemeinschaft Birgerberg zu erfolgen.

Die Gemeinde wiederholte den Sachverhalt in der Gegenduflerung ausfiihrlich und
teilte mit, dass die Liegenschaften fiir den Jahresabschluss 2025 neu bewertet worden
seien. Diesbeziiglich seien Annahmen getroffen worden, die auf Erfahrungswerten der
heimischen Landwirtschaft basierten. Infolgedessen hdtte sich ein Grundstlickspreis
von 1,50 Euro pro m? und ein Abschlag von 0,50 Euro pro m? aufgrund des
Nutzungsrechtes der Agrargemeinschaft Biirgerberg ergeben. Dies fiihrte somit zu

einem Grundstiickspreis von 1,00 Euro pro m*.
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(4) Der Landesrechnungshof nimmt die von der Gemeinde vorgenommenen Korrekturen der
Grundstlicksbewertung in Bezug auf die Agrargemeinschaft Gasteiner Blrgerberg zur

Kenntnis.

Der Direktor des Landesrechnungshofes:

Mag. Ludwig F. Hillinger e.h.
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4. Anhang

4.1 GegenauBerung der Marktgemeinde Bad Hofgastein
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MARKTGEMEINDE BAD HOFGASTEIN

Bezirk St. Johann im Pongau

A-5630 Bad Hofgastein, am 12.05.2026

Landesrechnungshof Kurpromenade 2

Herrn Direktor Mag. Ludwig F. Hillinger Telefon (06432) 6240-13

Postfach 527 Amtsleiter Mag. Wolfgang Schnoéll

5010 Salzburg E-Mail : marktgemeinde@bad-hofgastein.salzburg.at

Internet : http://www.badhofgastein.salzburg.at
DVR: 0057789, UID ATU 374 50 806

Betrifft: Schriftliche Gegenaullerung zu den Feststellungen des Landesrechnungshofes
(Zahl 003-3-260/6/7-2026)

Der gegenstdandliche Bericht des Landesrechnungshofes hat die Beteiligungen und Agrargemein-
schaften der Marktgemeinde Bad Hofgastein zum Schwerpunkt.

Zu den einzelnen Feststellungen erlaubt sich die Marktgemeinde Bad Hofgastein nachstehende Stel-
lungnahme innerhalb der offenen Frist einzubringen:

> Thermalwasser-, Kur- und Badebetriebe der Marktgemeinde Bad Hofgastein eU

Zur obig bezeichneten Unternehmung hat der Landesrechnungshof die Feststellung getroffen, dass
die Thermalwasser-, Kur- und Badebetriebe der Marktgemeinde Bad Hofgastein eU ein rechtlich un-
selbstindiger Betrieb gewerblicher Art der Gemeinde (BgA) in steuerrechtlichen Sinn war, woraus
sich weiter ergibt, dass Betriebe gewerblicher Art keine ausgegliederten Unternehmen im Sinne der
Bestimmungen der Salzburger Gemeindeordnung 2019 darstellen.

Diesbeziiglich hat der Landesrechnungshof in seinem Bericht unterstrichen, dass ein Eigenbetrieb
einer Gemeinde mangels Rechtspersonlichkeit keine Anteile an Unternehmen halten kann. Seitens
der Marktgemeinde Bad Hofgastein wird den Feststellungen des Landesrechnungshofes beigepflich-
tet. Betriebe gewerblicher Art werden zwar als eigenstindige fiktive Steuersubjekte angesehen, be-
sitzen jedoch keine eigene Rechtspersonlichkeit. GemaB3 § 2 Abs. 1 KStG 1988 ist ein Betrieb ge-
werblicher Art zwar eine wirtschaftlich selbststidndige Einrichtung der Korperschaft 6ffentlichen
Rechts, die eine privatwirtschaftliche Tatigkeit ausiibt. Allerdings bleibt die zivilrechtliche Rechts-
person die Korperschaft 6ffentlichen Rechts selbst.

Mit dieser Feststellung stimmt der Landesrechnungshof jedenfalls dahingehend zu, dass es sich bei
dieser Betétigung der Marktgemeinde um eine wirtschaftliche Betédtigung handelt. Rechtlich werden
wirtschaftliche Betdtigungen entweder im Rahmen eines Eigenbetriebes (ertragssteuerrechtlicher
Terminus: BGA) oder durch Auslagerung in eine eigene juristische Organisation betrieben. Die
Marktgemeinde hat sich offensichtlich zur ersten Variante entschieden. Dass diesem Eigenbetrieb
keine gesonderte Rechtspersonlichkeit zukommt (wie eben ein Einzelunternehmen einer natiirlichen
Person ebenfalls durch die natiirliche Person selbst Rechtspersonlichkeit entfaltet), ist anzuerkennen.
Ungeachtet dieser Argumentation ist festzuhalten, dass einem Betrieb gewerblicher Art auch Be-
triebsvermdgen zuzurechnen ist. Das Steuerrecht unterscheidet dabei, je nach der Art der Gewinner-
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mittlung, zwischen der Moglichkeit des Innehabens von notwendigem und gewillkiirtem Betriebs-
vermdgen. Notwendiges Betriebsvermdgen liegt vor, wenn dieses Vermdgen zur Erzielung der be-
trieblichen Ertrdge von besonderem Interesse oder sogar unbedingt erforderlich ist. Gewillkiirtes Be-
triebsvermdgen hingegen liegt vor, wenn ein Unternehmer nicht notwendiges Vermodgen der betrieb-
lichen Sphire zurechnet, ihr also widmet. Fiir die Zuordnung von notwendigem Betriebsvermdgen
besteht weder unternehmensrechtlich noch abgabenrechtlich ein Wahlrecht, es ist verpflichtend der
betrieblichen Sphére zuzurechnen. Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, dass die Kurzentrum
Bad Hofgastein GmbH & Co KG der grofite Thermalwasserabnehmer des Betriebes ist. Die Ther-
malwasser-, Kur- und Badebetriebe sind daher hochst daran interessiert, die Vorgidnge in diesem Un-
ternehmen zu kennen und die mit dem Wasserbezug verbundenen Ertrége fiir sich zu sichern.

Es stellt sich daher die rechtliche Frage, ob die Beteiligung an dieser Gesellschaft nicht ohnehin als
notwendiges Betriebsvermogen der Thermalwasser-, Kur- und Badebetriebe zu sehen ist und von der
Marktgemeinde daher verpflichtend eine Zurechnung zu ihrem Betrieb vorzunehmen ist.

Zur Richtigstellung im Firmenbuch lésst sich festhalten, dass eine Eintragung im Firmenbuch nur auf
Antrag einer Partei erfolgt. Festzuhalten ist weiters, dass die Eintragung im Firmenbuch im Jahr 1993
beantragt und durchgefiihrt wurde. Nach der damaligen Rechtslage konnten eine Eintragung im Fir-
menbuch nur fiir Vollkaufleute erfolgen. Es ist daher davon auszugehen, dass das Firmenbuchgericht
die Eintragungsfahigkeit genau gepriift hat und demnach die Eintragung rechtskonform war. Ertrags-
steuerrechtlich bestand mit der Eintragung im Firmenbuch fiir die Thermalwasser-, Kur- und Bade-
betriebe die Moglichkeit auch gewillkiirtes Betriebsvermogen zu bilanzieren. Die Beantwortung der
o.a. Rechtsfrage der Betriebsnotwendigkeit dieser Beteiligung war damit obsolet, weil auch eine frei-
willige Zurechnung zum Betriebsvermdgen moglich war. Hinzu kommt, dass seit Einfiihrung des
Unternehmensrechtsdnderungsgesetzes auch fiir Minderkaufleute eine Eintragung im Firmenbuch
moglich ist. Weiters hélt der Landesrechnungshof in seinem Berichtsentwurf fest, dass durch die Ein-
tragung im Firmenbuch gemeinderechtlich keine Ausgliederung bewirkt wird. Es ist daher nicht nach-
zuvollziehen, warum iiberhaupt eine Endprotokollierung vorzunehmen ist. Es ist dariiber hinaus auch
nicht nachzuvollziehen, was mit einer Richtigstellung tiberhaupt gemeint ist.

Daher schlagen wir vor, dass vorerst zu eruieren ist, welche abgabenrechtlichen Auswirkungen mit
der Entnahme der Beteiligung aus dem Betriebsvermodgen der Thermalwasser-, Kur- und Badebe-
triebe verbunden sind und ob eine Entnahme nach abgabenrechtlichen Kriterien iiberhaupt mdglich
ist. Weiters soll gepriift werden, welche Auswirkungen mit einer Endprotokollierung verbunden sind.

Zusammenfassend kann seitens der Gemeinde festgehalten werden, dass entsprechende Richtigstel-
lungen im Firmenbuch und die damit in Verbindung stehende Ubertragung der Thermalwasser-, Kur-
und Badebetrieb an die Gemeinde gepriift wird und ggf. die daraus resultierenden Korrekturen im
Vermdgenshaushalt vorzunehmen sind. Die Ubertragung allfilliger Beteiligungen der Thermalwas-
ser-, Kur- und Badebetriebe der Marktgemeinde Bad Hofgastein wiirden bejahenderweise im Rahmen
der Richtigstellung im Firmenbuch subsumiert werden.

> Kurzentrum Bad Hofgastein GmbH & Co KG

Hierzu stellt der Landesrechnungshof fest, dass auf Grund der Bestimmungen der Voranschlags- und
Rechnungsabschlussverordnung (VRV 2015) unmittelbare Beteiligungen in der Vermogensrechnung
der Gemeinde darzustellen sind. Konkret bezieht sich der Landesrechnungshof auf die Beteiligung
der Thermalwasser-, Kur- und Badebetriebe der Marktgemeinde Bad Hofgastein eU als Kommandi-
tistin der Kurzentrum KG. Wie bereits dargelegt besitzt die Thermalwasser-, Kur- und Badebetriebe
der Marktgemeinde eU als Betrieb gewerblicher Art keine Rechtspersonlichkeit und kann demnach
keine Anteile als Kommanditistin ausweisen. Hierbei wird die Marktgemeinde Bad Hofgastein eine
Richtigstellung veranlassen und diese Beteiligung durch eine korrekte buchhalterische Darstellung in
der Vermogensrechnung abbilden.



> Gasteiner Thermen-, Hotel- und Gastronomiebetriebs GmbH

Aufgrund der fehlenden operativen Tétigkeit empfiehlt der Landesrechnungshof eine gesellschafts-
rechtliche Restrukturierung der Gasteiner -, Hotel- und Gastronomiebetriebs GmbH. Die Marktge-
meinde ist zu 100 Prozent Gesellschafter dieses Unternehmens. Die Gemeinde hat die Gesellschaft
mit beschrinkter Haftung bisher nicht liquidiert, da diese mit der vorhandenen Gesellschaftshiille
einem weiteren Unternehmenszweck zugefiihrt werden hétte konnen. Unter Bezugnahme der Fest-
stellungen des Landesrechnungshofes werden demnichst Gespriache gefiihrt, welche die SchlieBung
bzw. Liquidation der Gesellschaft sowie die Loschung der GmbH im Firmenbuch zum Inhalt haben
werden. Bevor die vorbezeichneten Mallnahmen zur Umsetzung gelangen, wird — unter Beriicksich-
tigung der Grundsitze der Wirtschaftlichkeit, ZweckmaiBigkeit und Sparsamkeit - eine interne Prii-
fung betreffend die VerduBerung der gegenstdndlichen Gesellschaft angeordnet. Andere Formen ei-
ner gesellschaftsrechtlichen Restrukturierung, wie etwa die Verschmelzung mit einer anderen GmbH
bzw. eine Spaltung gemill § 1 des Gesetzes iiber die Spaltung von Kapitalgesellschaften (SpaltG
1996) sind jedoch nicht angedacht.

> Darstellung der unmittelbaren Beteiligsungen im Vermogenshaushalt

Zu diesem Themenkomplex stellte der Landesrechnungshof fest, dass die Erfassung der Beteiligun-
gen in den Vermogensrechnungen seitens der Gemeinde nicht korrekt bzw. unvollstindig dargestellt
wurden. Die Gemeinde wird der Forderung des Landesrechnungshofes Folge leisten und dem Ver-
mogenshaushalt die gleiche Sorgfalt zukommen lassen wie dem Finanzierungshaushalt. Sdmtliche
Beteiligungen werden hinkiinftig in den Vermdgensrechnungen korrekt dargestellt bzw. wurde dies
bereits bei der Erstellung des Jahresvoranschlages 2026 berticksichtigt.

Weiters empfiehlt der Landesrechnungshof einen geeigneten Ablaufin der Gemeindeverwaltung fest-
zulegen, um von den Beteiligungen automatisch die jahrlichen Jahresabschliisse einzufordern. Dies-
beziiglich wird angemerkt, dass die gesetzlichen Vertreter einer Gesellschaft mit beschrinkter Haf-
tung (GmbH) nach § 222 Abs. 1 UGB verpflichtet sind, den Jahresabschluss fiir das vorangegangene
Geschiftsjahr innerhalb der ersten fiinf Monate des darauffolgenden Geschéftsjahrs aufzustellen. Die
Marktgemeinde Bad Hofgastein wird daher als Gesellschafter dafiir Sorge tragen, dass die Jahresab-
schliisse spdtestens nach Ablauf der vorbezeichneten Frist zur Vorlage gebracht werden. In diesem
Zusammenhang werden den Geschéftsfithrern entsprechende Weisungen erteilt bzw. die Steuerbera-
tungskanzlei aufgefordert, die gesetzlichen Fristen zur Erstellung und Offenlegung der Jahresab-
schliisse sicherzustellen. Die Gemeinde wird diese Fristen in einem Kalender vormerken und bei
fruchtlosem Verstreichen der gesetzlichen Frist urgieren. Der entsprechende Ablauf wird im noch zu
erstellenden Handbuch fiir Beteiligungsmanagement normiert.

> Sonderfall Gesellschaft biirgerlichen Rechts (Skipool GesbR)

Vom Landesrechnungshof wird korrekterweise darauf hingewiesen, dass das Eingehen einer Gesell-
schaft biirgerlichen Rechts (GesbR) nicht kalkulierbare wirtschaftliche und rechtliche Risiken zur
Folge hat, insbesondere unter Beriicksichtigung des unternehmerischen Zieles der gegenstindlichen
Gesellschaft. Die Marktgemeinde Bad Hofgastein merkt in diesem Zusammenhang an, dass in Folge
der in einer GesbR geltenden Solidarhaftung geméf § 1199 ABGB alle Gesellschafter gesamtschuld-
nerisch haften. Dies erlaubt einem Glaubiger, vollstindige Anspriiche gegen jeden einzelnen oder
mehrere Gesellschafter geltend zu machen. Der Empfehlung des Landesrechnungshofes wird daher
nachgekommen und wird die Marktgemeinde Bad Hofgastein im Laufe des Jahres aus der Skipool
GesbR austreten und wird die Gemeinde ggf. Subventionszahlungen zum Zwecke der Unterstiitzung
des Wintersports in Bad Hofgastein (bzw. fiir eine Nachfolge der Skipool GesbR) leisten. Alternativ
wird die Umgriindung der Gesellschaft biirgerlichen Rechts in eine Gesellschaft mit beschriankter



Haftung gepriift — unter Bertlicksichtigung sdmtlicher Argumente und Gegenargumente — und debat-
tiert werden. Sollte man zu dem Entschluss kommen, dass eine Umgriindung der Skipool GesbR der
Vorzug zu geben ist, werden die dafiir notwendigen gesellschaftsrechtlichen Beschliisse in den kom-
menden 12 Monaten veranlasst. Grundsitzlich ldsst sich dazu anmerken, dass im Gegensatz zur
GesbR die Gesellschafter einer GmbH nicht personlich fiir die Verbindlichkeiten der Gesellschaft
haften und ihre Haftung auf die Hohe ihrer Vermdgenseinlage (Stammeinlage) begrenzt ist. Es be-
steht daher ein Trennungsprinzip zwischen dem Gesellschaftsvermogen und dem Vermdgen der Ge-
sellschafter.

> Verflechtungen der Gemeinde mit den Beteilicungen

Der Landesrechnungshof kritisiert in seinen Ausfithrungen, dass der Nachweis iiber die in der Anlage
6¢ dargestellten Finanzschulden unvollstindig war. Dabei wird die Gemeinde aufgefordert, Forde-
rungen sowie Verbindlichkeiten gegeniiber den beteiligten Unternehmen in den Vermdgensrechnun-
gen darzustellen. Der vom Landesrechnungshof bemingelte Umstand iiber den korrekten Nachweis
iiber die Finanzschulden wurde bereits in der Jahresrechnung 2025 bereinigt. Die Salden aus Forde-
rungen und Verbindlichkeiten der Gemeinde gegeniiber den jeweiligen Beteiligungen werden nun
regelméBig abgestimmt, um allféllige Differenzen unverziiglich abkldren zu kénnen.

> Haftungen der Gemeinde fiir Beteilisungen

Vom Landesrechnungshof wurde festgestellt, dass die vorliegenden Nachweise, die eingerdumte Haf-
tungen der Gemeinde gegeniiber Kreditgebern der Beteiligungen betreffend, wie etwa Garantie- und
Patronatserkldrungen, unvollstindig bzw. nicht korrekt vorgelegen waren. Die diesbeziiglichen Rich-
tigstellungen erfolgten seitens der Gemeinde bereits im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses
2025.

> Typisch und atypisch stille Gesellschaften und partiarische Darlehen

Der Landesrechnungshof stellte fest, dass zur Finanzierung bzw. zur Stirkung des Eigenkapitals der
Gasteiner Thermenerrichtungs GmbH drei typisch stille Gesellschaften vereinbart wurden, die ent-
weder mittelbar oder unmittelbar der Marktgemeinde Bad Hofgastein zuzurechnen sind. In diesem
Zusammenhang bringt die Gemeinde vor, dass sie lediglich von 2 stillen Gesellschaften in Kenntnis
ist, die ihr zuordenbar sind, und zwar jene der Thermalwasser-, Kur- und Badebetriebe der Marktge-
meinde Bad Hofgastein und jene der Elektrizititswerk Bad Hofgastein GmbH, an der die Marktge-
meinde Bad Hofgastein zu 100 Prozent beteiligt ist. Hinsichtlich der Griindung der stillen Gesell-
schaften darf darauf hingewiesen werden, dass diese im Jahr 2003 erfolgte und dementsprechend die
Bestimmungen der damaligen Gemeindeordnung zur Beurteilung allfalliger Genehmigungsvermerke
heranzuziehen sind. Die damals giiltige Rechtvorschrift bezieht sich demnach wohl auf die Salzbur-
ger Gemeindeordnung 1994, im Besonderen auf § 85 Abs 1 GdO 1994. In lit f wurde dabei normiert,
dass die Errichtung oder wesentliche Anderung wirtschaftlicher Unternehmen der Gemeinde und die
Beteiligung der Gemeinde an wirtschaftlichen Unternehmen einer Genehmigung der Landesregie-
rung bediirfen. Ob diese Genehmigung zum damaligen Zeitpunkt eingeholt worden ist, ist zum jetzi-
gen Zeitpunkt seitens der Gemeinde nicht mehr nachvollziehbar. Die Gemeinde wird der Landesre-
gierung die betroffenen Gesellschaftsvertrage iiber die Griindung einer stillen Gesellschaft im Nach-
hinein zur Kenntnis bringen.

Der Landesrechnungshof stellte im Weiteren fest, dass die Gemeinde der Bergbahnen AG partiari-
sche Darlehen in Hohe von insgesamt EUR 1,0 Mio. zur Verfiigung gestellt hat. Dem Verlangen des
Landesrechnungshofes, diese Forderung in der Vermdgensrechnung der Gemeinde darzustellen,
wurde bereits nachgekommen und wurden diese Darlehen der Bergbahnen AG im Jahresabschluss
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2025 abgebildet. Ebenso wurden allfallige Riickfliisse dieser Darlehen in den Jahresvoranschlag fiir
das Jahr 2026 iibernommen.

> Verpachtung und Baurechte im Zusammenhang mit der ErrichtungsGmbH

Hierbei wurde vom Landesrechnungshof festgestellt, dass die Kurzentrum KG die gesamte Anlage,
auf der sich die Alpentherme befindet, von der bauberechtigten Gasteiner Thermen Errichtungs-
GmbH nach Sanierung und Erweiterung des Altbestandes pachtete und somit den Erhaltungsaufwand
fiir die Bauwerke zu tragen hatte. In diesem Zusammenhang wurde die Feststellung getroffen, dass
sich die Gemeinde bei Ablauf des Baurechts verpflichtete, der ErrichtungsGmbH ein Viertel des Bau-
wertes abzulosen. Die Bestimmung findet sich in dem im Jahr 2002 zwischen der Marktgemeinde
Bad Hofgastein und der Gasteiner Thermen Errichtungs GmbH abgeschlossenen Baurechtsvertrag
unter Vertragspunkt 6.) wieder. Konkret heif3t es hier, dass bei Erléschen des Baurechtes die Ge-
meinde die Gebdude in ihr Eigentum {ibernimmt und gegeniiber der Bauberechtigten eine Entschédi-
gung in der Hohe eines Viertels des im Zeitpunkt des Erloschens noch vorhandenen Bauwertes ge-
leistet wird. Vom Landesrechnungshof wird kritisch angemerkt, dass der Vorteil aus den gut erhalte-
nen Bauwerken der ErrichtungsGmbH zuflieit, obwohl die Gemeinde diesbeziiglich jedoch nur zu
49 Prozent NutznieBer ist.

Die Marktgemeinde Bad Hofgastein wird entsprechende Gesprache mit den Mitgesellschaftern der
Gasteiner Thermen Errichtungs GmbH aufnehmen, um den derzeitigen Baurechtsvertrag entspre-
chend der Empfehlung des Landesrechnungshofes anzupassen, um eine Forderung der privatwirt-
schaftlichen Mitgesellschafter hintanzustellen. Dariiber hinaus wird seitens der Gemeinde festgehal-
ten, dass der vorliegende Baurechtsvertrag kein ordentliches Kiindigungsrecht bietet. Da die aul3er-
ordentlichen Kiindigungsmdoglichkeiten des ABGB hier keine Anwendung finden und eine Vertrags-
auflésung das strategische Ziel der Gemeinde konterkariert, ist man jedoch auf das Einvernehmen
der Mitgesellschafter angewiesen, um den gegensténdlichen Vertrag anpassen zu konnen. Eine vor-
zeitige Beendigung wiére ndmlich nur moglich, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der eine weitere
Aufrechterhaltung des Vertragsverhédltnisses unzumutbar macht. Dies wiirde insbesondere bei einem
Vertrauensverlust zwischen den Vertragsparteien oder einer Storung der Geschiftsgrundlage vorlie-
gen bzw. wenn der Vertragspartner seine vertraglichen Verpflichtungen nicht zur gehdrigen Zeit, am
gehorigen Ort erfiillt.

> Befristeter Verlustabdeckungsvertrag zugunsten der Kurzentrum KG

Dazu stellte der Landesrechnungshof fest, dass die Gemeinde in der Finanzierungsrechnung per
31.Dezember 2024 eine Forderung des Landes als Minusausgabe dargestellt hat. In diesem Zusam-
menhang wird die Nichteinhaltung des Bruttoprinzips geméf § 13 Abs 2 VRV 2015 kritisiert. Dem-
nach habe es im Jahr 2024 in der Folge keine Ubereinstimmung zwischen dem Rechnungsabschluss
der Gemeinde und dem Jahresabschluss der Kurzentrum GmbH& Co KG gegeben.

Gemél § 13 Abs 2 VRV 2015 hat die Verrechnung in voller Hohe (brutto), d. h. vollstindig, unge-
kiirzt und ohne gegenseitige Aufrechnung oder Saldierung zu erfolgen. Absetzungen sind nur dann
zuldssig, wenn es sich um nicht veranschlagte Riickersitze fiir Mittelverwendungen und -aufbringun-
gen handelt und der Riickersatz in demselben Finanzjahr wie die dazugehorige Mittelaufbringung
oder Mittelverwendung erfolgt. Die Gemeinde hat die Férderung des Landes Salzburg, entgegen den
Bestimmungen des Landes Salzburg, als Absetzung verbucht. Hinkiinftig wird sich die Marktge-
meinde strikt an das Bruttoprinzip nach der VRV 2015 richten, um so eine Ubereinstimmung zwi-
schen dem Rechnungsabschluss der Gemeinde und den Jahresabschliissen der Beteiligung sicherzu-
stellen.

Weiters kritisierte der Landesrechnungshof, dass die Verrechnung des Zuschusses mit den Abgéngen
der Kurzentrum KG durch die Gemeinde nicht dem Foérderungszweck der Zahlung des Landes ent-
sprach. Diesbeziiglich darf auf die Férdervereinbarung, welche zwischen dem Land Salzburg und der
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Marktgemeinde Bad Hofgastein am 13.2.2024 abgeschlossen wurde hingewiesen werden. Der der
Forderung unterstellte Projektzeitrum war vom 1.1.2024 bis zum Ablauf des 31.12.2024 und galten
Kosten ab dem 12.12.2023 als forderbar. Forderungszweck war dabei ein einmaliger Uberbriickungs-
zuschuss flir das Jahr 2024 zur Absicherung des Fortbestandes des Dialysezentrums Bad Hofgastein.
Aufgrund der Verluste, die der Kurzentrum GmbH& Co KG durch das Betreiben der Dialysestation
erwachsen sind, wurde der Verhandlungsgegenstand mehrmals in der Gemeindevertretung debattiert,
so zB am 9.11.2023, am 14.12.2023 sowie am 4.7.2024. Parallel dazu wurden Gesprache mit dem
Land Salzburg gefiihrt, Losungen fiir die Fortfiihrung der Dialysestation zu finden. Ubereingekom-
men ist man dabei, dass das Land Salzburg die Verluste der Dialysestation fiir die Dauer eines Ge-
schéftsjahres durch die Gewihrung einer Forderung triagt. Im Laufe des fiir die Forderung relevanten
Projektzeitraumes sollten die Ergebnisse der Dialysestation durch Umsetzung von Mallnahmen ver-
bessert werden, widrigenfalls die Marktgemeinde Bad Hofgastein die SchlieBung der Dialysestation
anordnet, zumal der heimischen Bevolkerung kein iibergeordneter Vorteil erwachsen ist, da unter den
Patienten keine Personen aus dem Gasteinertal nachzuweisen war. Die Abginge der Dialysestation
hat die Marktgemeinde Bad Hofgastein wurden allerdings aus dem Titel des Verlustabdeckungsver-
trages, der zwischen der Gemeinde und der Kurzentrum Bad Hofgastein GmbH sowie der Kurzent-
rum Bad Hofgastein GmbH&Co KG geschlossen wurde, abgedeckt. Da die Ergebnisse im laufenden
Geschiftsjahr 2024 nicht wesentlich verbessert werden konnten, hat die Marktgemeinde Bad Hof-
gastein in der Sitzung der Gemeindevertretung am 19.12.2024 die SchlieBung der Dialysestation be-
schlossen. Auf Grundlage der Debattenfithrung der entsprechenden Sitzungen der Gemeindevertre-
tung, bei denen der Verhandlungsgegenstand zur Beratung stand, ldsst sich festhalten, dass die Fort-
fiihrung des Betriebes der Dialysestation im Jahr 2024 lediglich der Gewéahrung der Foérderung durch
das Land Salzburg geschuldet war.

Aus Sicht der Gemeinde wurde dem Forderungszweck des Landes Salzburg daher entsprochen und
war die SchlieBung des Dialysezentrums auf Grundlage der Jahresergebnisse mit Ablauf des
31.12.2024 alternativlos.

> Beteilisungspolitik beziehungsweise Beteilicungsstrategie

Hierbei empfiehlt der Landesrechnungshof die Gemeinde moge eine Beteiligungsstrategie festlegen,
insbesondere um darin transparent zu machen, was sich die Gemeinde von bestehenden und zukiinf-
tigen Beteiligungen erwartete. Dabei haben neue Beteiligungen dieser Strategie zu entsprechen und
sind bestehende Beteiligungen daran zu messen. Die Marktgemeinde Bad Hofgastein wird in den
kommenden 12 Monaten eine Beteiligungsstrategie erarbeiten, die das Ziel der Schaffung langfristi-
ger Verbindungen zwischen der Gemeinde und den betroffenen Unternehmen verfolgt, um strategi-
sche, wirtschaftliche und rechtliche Vorteile zu erzielen und zu sichern.

Die Beteiligungsstrategie wird auch die Griindung stiller Gesellschaften umfassen. Da eine stille Ge-
sellschaft eine besondere Form der Personengesellschaft ist, die ausschlieBlich als Innengesellschaft
existiert und daher keine Rechtsfahigkeit besitzt. Eine stille Gesellschaft ist daher nicht tauglich trans-
parenzfihig zu sein, um sohin das Vertrauen der Biirgerinnen und Biirger in die Politik und Gemein-
degebarung zu stirken Dieser Umstand wird bei der Erstellung der Beteiligungsstrategie Berticksich-
tigung finden.

> Beteilisungsverwaltung:

Der Landesrechnungshof merkt hierzu an, dass Vertrige im Zusammenhang mit Beteiligungen oft-
mals nicht nur die Beteiligungsverwaltung betreffen, sondern auch hausrechtliche Relevanz haben
konnen. Daher sind insbesondere mit Beteiligung vereinbarte Verpflichtungen, wie etwa Haftungen
der Gemeinde im Rahmen des Rechnungsabschlusses offenzulegen. Dies wurde von der Marktge-
meinde Bad Hofgastein bereits im Jahresabschluss 2025 berticksichtigt bzw. sichergestellt.



Weiters fordert der Landesrechnungshof, langfristige Forderungen wie etwa gegebene Darlehen an
Beteiligungen in der Vermdgensrechnung vollstdndig auszuweisen. In diesem Zusammenhang ist der
Informationsaustausch innerhalb der Gemeindeverwaltung sicherzustellen. Dabei lésst sich festhal-
ten, dass der Informationsaustausch durch die Festlegungen des Organisationshandbuches sicherge-
stellt ist. Dabei wird dem internen Arbeitsablauf unterstellt, dass sdmtliche Beschliisse der Gemein-
devertretung einer Erledigung zuzufiihren sind und das Datum sowie die Art der Erledigung in einem
Beschusserledigungsprotokoll, welches als zentraler Bestandteil des Sitzungsmanagementsystem
gilt, festzuhalten sind. Sohin soll auch der Informationsaustausch zwischen den Abteilungen sicher-
gestellt sein.

Der Landesrechnungshof stellte fest, dass der Gesellschaftsvertrag der Gebdude KG die Bestellung
eines Beirates vorsah. In diesem Zusammenhang wurde kritisiert, dass dieser Beirat nicht eingerichtet
war. Diesbeziiglich darf festgehalten werden, dass dieser, dem vorbezeichneten Gesellschaftsvertrag
unterstellte Beirat, in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 26.Mérz 2026 eingerichtet worden ist
und dieser bereits im Rahmen der Sitzung des Uberpriifungsausschusses am 22.April 2026 getagt hat.
Der Landesrechnungshof kritisiert, dass mit der Leitung einer Beteiligung keine schriftliche Verein-
barung abgeschlossen wurde, die den rechtlichen Vorgaben im Zusammenhang mit der Bestellung
von Mitgliedern eines Leitungsorgans entsprach. Die Marktgemeinde Bad Hofgastein hélt dazu fest,
dass mit dem betroffenen Mitglied des Leitungsorgans ein Geschiftsfiihrervertrag im Sinne eines
freien Dienstvertrages geschlossen wird, der die Rechte und Pflichten des Geschiftsfiihrers gegen-
iiber der Gesellschaft und umgekehrt regelt.

Der Landesrechnungshof stellte fest, dass die Bilanz der Gebdude KG betreffend das Geschéftsjahr
2024 trotz mehrfacher Urgenz erst im Mérz 2026 vorgelegt wurde. Eine korrekte Folgebewertung der
Gebdude KG durch die Gemeinde kann nur auf Basis einer Bilanz erfolgen. Der Rechnungshof betont
dabei, dass die Einhaltung von Beschliissen und Fristen nicht nur eine formale Aufgabe der Beteili-
gungsverwaltung ist, sondern auch fiir eine korrekte Vermogensrechnung der Gemeinde relevant ist.
Die Gemeinde wird sich hinkiinftig die Vorlage der Bilanzen der Gebdude KG vormerken und diese
nach Verstreichen der Frist bei der Steuerberatungskanzlei einfordern, um sohin Folgebewertungen
formkorrekt durchfiihren zu konnen sowie eine ordnungsgemaifle Darstellung in der Vermogensrech-
nung sicherzustellen. Die derzeitige Steuerberatungskanzlei_ wurde
bereits schriftlich aufgefordert, die Fristen fiir zur Vorlage der Bilanzen unmissverstiandlich einzu-
halten.

Der Landesrechnungshof empfiehlt, die Aufgaben und Abldufe der Beteiligungsverwaltung in das
Organisationshandbuch der Gemeinde aufzunehmen. Die Marktgemeinde Bad Hofgasten sichert zu,
diese Aufgaben und Abldufe in das noch zu erstellende Beteiligungshandbuch aufzunehmen.

> Beteiligungscontrolling:

Der Landesrechnungshof stellte fest, dass auf Ebene der Gemeindeverwaltung keine standardisierte
Bearbeitung von Geschiftsberichten der Beteiligung erfolgte, da dies seitens der Gemeindeverwal-
tung als zentraler Aufgabe der Aufsichtsorgane der Unternehmen angesehen wurde. Dazu hélt der
Landesrechnungshof fest, dass die von der Gemeinde in die Aufsichtsgremien der Unternehmen ent-
sandten Personen, gleichzeitig auch Mitglieder der Gemeindevertretung waren. Der Rechnungshof
kritisiert, dass dadurch ein Controlling der Beteiligungen durch den Verwaltungsapparat der Ge-
meinde nicht zu ersetzen ist. Es wird daher empfohlen, ein Beteiligungscontrolling, insbesondere ein
standardisiertes Berichtswesen in der Gemeindeverwaltung zu implementieren und im Organisati-
onshandbuch abzubilden. Nach Maflgabe der personellen Ressourcen in der Gemeindeverwaltung
wird die Marktgemeinde Bad Hofgastein ein Beteiligungscontrolling sowie die Festlegung iiber die
Bearbeitung von Geschiftsberichten implementieren und diesen entsprechenden Prozess im Beteili-
gungshandbuch abbilden.



Weiters unterstreicht der Landesrechnungshof, dass das Salzburger Finanzgebarungsgesetz die Ge-
meinde als Eigentiimer verpflichtet, eine risikoaverse Finanzgebarung der Beteiligung sicherzustel-
len. Die Marktgemeinde Bad Hofgastein hélt dazu fest, dass die Gesellschaftsvertrige bzw. Ge-
schéftsordnungen der entsprechenden Gesellschaften dergestalt angepasst werden, als eine risiko-
averse Ausrichtung der Finanzgebarung insbesondere bei der Aufnahme von Schulden, bei der Ver-
anlagung offentlicher Mittel, beim Schuldenportfoliomanagement und beim Risikomanagement si-
cherzustellen sind. Die Marktgemeinde Bad Hofgastein hilt dennoch fest, dass die den Beteiligungen
der Marktgemeinde Bad Hofgastein unterliegenden Unternehmen keine Finanzgeschéfte getitigt ha-
ben, die den Bestimmungen des Salzburger Finanzgebarungsgesetzes entgegenstehen.

Der Landesrechnungshof hélt fest, dass die gesamthafte Risikoiiberlegungen zum Beteiligungsport-
folio eine Aufgabe des Beteiligungscontrollings der Gemeinde sind. Der Landesrechnungshof emp-
fiehlt daher diese Controllingaufgabe im Organisationshandbuch der Gemeindeverwaltung zu veran-
kern. Aufgrund der Feststellungen wird die Gemeinde die entsprechende Controllingaufgabe in das
Beteiligungshandbuch aufnehmen.

Der Landesrechnungshof stellte fest, dass die Bilanzen der Gebdude KG fiir die Jahre 2023 und 2024
zum Zeitpunkt der Erstellung der jeweiligen Rechnungsabschliisse der Gemeinde nicht vorlagen. In
diesem Zusammenhang wird insbesondere kritisiert, dass dadurch Forderungen der Gemeinde gegen-
iiber der Gebdude KG nicht vollstindig erfasst werden konnten. Dariiber hinaus wird kritisiert, dass
keine Uberwachung der Fristen fiir die Erstellung der Jahresabschliisse der Gebiude KG und somit
Kontrolle derselben stattfand. Die Marktgemeinde Bad Hofgastein wird daher, diese Controllingauf-
gabe im Beteiligungshandbuch verankern, um die Wahrung der Fristen sowie die damit verbundenen
Kontrollaufgaben sicherzustellen.

> Qualifikation der Mitglieder von Kontrollorganen der Beteilicungen:

In Ubereinstimmung mit der Judikatur des Rechnungshofes hilt der Landesrechnungshof fest, dass
jedes Mitglied einer Unternehmsaufsicht iiber ein Mindestmal} an Fachkenntnis zu verfiigen hat. Dazu
zdhlen insbesondere Grundkenntnisse der jeweiligen Branche und des Rechnungswesens. Dabei un-
terstreicht der Landesrechnungshof, dass nur qualifizierte Personen die erforderlichen Aufsichts- und
Kontrollaufgaben erfiillen konnen.

Der Landesrechnungshof fordert daher, die Qualifikation der Mitglieder der Mandatstriger vor Ent-
sendung zu dokumentieren und evident zu halten. Die Marktgemeinde Bad Hofgastein sichert zu, die
Qualifikation der zu entsendenden Aufsichtsratsmitgliedern zu Beginn der Funktionsperiode der Ge-
meindevertretung zu dokumentieren und zu erfassen. Auf Grundlage dessen wird auch das Entsen-
dungsrecht der Gemeindevertretung in die Aufsichtsrite im Beteiligungshandbuch geregelt werden
und soll dabei ein Mindestmal} an Fachkenntnis festgelegt werden. Einschrinkend darf in diesem
Zusammenhang auf die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs (OGH) hingewiesen werden, die
zeigt, dass eine Entsendung als Willenserkldrung der Gesellschafter zu betrachten ist und dass, so-
lange Gesellschafterrechte oder gesellschaftsvertraglich eingerdumte Entsendungsrechte bestehen
und die entsprechenden Voraussetzungen erfiillt sind, diese auch durch die Gemeindevertretung nicht
pauschal unterbunden werden konnen.

GemiB § 30 Abs.la GmbH Gesetz haben die fiir den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Personen den
Gesellschaftern ihre fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie
alle Umstdnde darzulegen, die die Besorgnis einer Befangenheit begriinden konnten. Diesbeziiglich
soll eine Erkldarung gemél § 30b Abs.1a des GmbH Gesetzes von sdmtlichen entsandten Aufsichts-
ratsmitgliedern unterfertigt werden. Dieses Formular soll von der Gemeindevertretung in ihrer kom-
menden Sitzung formell bestitigt werden.

Der Landesrechnungshof empfiehlt weiter, die entsandten Mandatare in Aufsichtsgremien bestmdg-
lich zu unterstiitzen und deren Aus- und Weiterbildung sicherzustellen. Die Gemeinde weist darauf
hin, dass eine Unterstiitzung der Aufsichtsratsmitglieder bereits in der Vergangenheit erfolge und
diese Unterstiitzung seitens der Gemeinde noch weiter ausgedehnt werden soll. Ebenso wurden die
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Aufsichtsratsvorsitzenden iiber Fort- und WeiterbildungsmafBnahmen in Kenntnis gesetzt. Hinkiinftig
wird die Gemeinde fiir diese Mafinahmen eine eigene Haushaltsstelle im Rahmen der Erstellung der
Jahresvoranschldge dotieren.

> Agrargemeinschaft Gasteiner Biirgerberg:

Der Landesrechnungshof stellte fest, dass die Gemeinde unterschiedlich beschaffene sowie teilweise
hochalpin gelegene und schwer erreichbare Grundstiicke mit pauschalen Werten aus dem Flachgau
bewertete. Dabei kritisiert der Rechnungshof, dass diese vereinfachte Vorgangsweise zu wesentlich
iiberh6hten Werten fiihrte und daher nicht dem Grundsatz der ZweckmaBigkeit entsprach. Der Lan-
desrechnungshof kritisiert dabei, dass hier der Grundsatz der Sachlichkeit vollig ignoriert wurde und
die ortkundigen Gemeindevertreter diese pauschalen und unverhdltnisméBigen Werte akzeptiert ha-
ben. Ebenso kritisiert der Landesrechnungshof, dass die vorgenommene pauschale Bewertung dar-
iiber hinaus ohne Beriicksichtigung der Nutzungsrechte der Agrargemeinschaft Biirgerberg erfolgte.

Der Landesrechnungshof fordert daher eine Korrektur der Bewertung der Grundstiicke in der Eroft-
nungsbilanz und hat die Bewertung sowohl unter Beriicksichtigung der Beschaffenheit als auch der
Wertminderung durch die verbiicherten Nutzungsrechte der Agrargemeinschaft Gasteiner Biirgerberg
zu erfolgen.

Hierzu darf angemerkt werden, dass die Gemeinde seitens der Landwirtschaftskammer keine Aus-
kiinfte betreffend die Bewertung der betroffenen Grundstiicke erhalten hat. Es wurden daher Annah-
men, basierend auf Erfahrungswerten der heimischen Landwirtschaft getroffen, und die Grundstiicke
entsprechend dessen neu bewertet. Aufgrund dieser Erfahrungswerte ergab sich ein Grundstiickspreis
von EUR 1,50 pro m? und ein weiterer Abschlag von EUR 0,50 pro m? aufgrund des Nutzungsrechtes
der Agrargemeinschaft Gasteiner Biirgerberg und fiihrte dies zu einem gesamten Grundstiickswert
von EUR 1,00 pro m?.

Zum Nutzungsrecht des Gasteiner Biirgerberges lésst sich grundsitzlich anmerken:

Unstrittig ist der Grundbuchstand und die Einverleibung der Marktgemeinde Bad Hofgastein auf-
grund der jeweils zu B-LNR 1a angefiihrten Rechtsgrundlagen als Eigentiimerin des Gemeindegutes,
mit der Beschrankung durch die im Regulierungsplan festgesetzten Nutzungsrechte der agrarischen
Gemeinschaft ,,Gasteiner Biirgerberg®, welche Mitgliedsgrundstiicke im Weiteren grundbiicherlich
angefiihrt sind.

Die Marktgemeinde Bad Hofgastein ist daher Eigentiimerin der in der EZ 354 KG 55002 Bad Hof-
gastein sowie EZ 109 KG 55009 Vorderschneeberg vorgetragenen Grundstiicke. Dieses Eigentums-
recht ist allerdings durch den Regulierungsplan beschrénkt.

Zum Zweck der einvernehmlichen Handhabung und Verwaltung des Liegenschaftsvermdgens EZ
354, Grundbuch 55002 Bad Hofgastein sowie EZ 109, Grundbuch 55009 Vorderschneeberg wurde
die oben zitierte Verwaltungsvereinbarung zwischen den Beteiligten abgeschlossen. Die Verwal-
tungsvereinbarung wurde mit oben zitiertem, rechtskraftigem Bescheid der Agrarbehorde Salzburg
erganzt.

Der fiir die Beurteilung der oben gestellten Frage relevante Vereinbarungsinhalt lautet (unter Beriick-
sichtigung des agrarbehordlichen Bescheides vom 17.4/4.8.2009) wie folgt:

... 2a) Ein Verkaufs- oder sonstiger Verduerungserlés von Grundflachen steht der Marktgemeinde
zu. Der Agrargemeinschaft gebiihrt von der Marktgemeinde eine Entschidigung fiir den konkreten
Nutzungsentgang.



Diese Entschddigung ist, wenn keine anderweitige Vereinbarung getroffen wird, von der Marktge-
meinde durch einen gerichtlich beeideten Sachverstdndigen festzustellen, zu kapitalisieren und an die
Agrargemeinschaft zu {iberweisen. Der Agrargemeinschaft steht es frei, ebenfalls einen gerichtlich
beeideten Sachverstandigen auf ihre Kosten beizuziehen. Wenn nach Einholung dieses zweiten Gut-
achtens kein Einvernehmen zwischen der Marktgemeinde und Agrargemeinschaft iiber den Entschi-
digungsbetrag zustande kommt, kann jede Partei die Entscheidung iiber den Entschidigungsbetrag
durch die Agrarbehorde beantragen.

Im Falle eines beabsichtigten Verkaufs aller oder einzelner Liegenschaften wie auch von einzelnen
Grundstiicken bzw. Teilflichen der vorangefiihrten beiden Liegenschaften sowie bei Abschluss von
dem Grundeigentum betreffenden Rechtsgeschéften und Vertrdgen ist zuvor im jeweiligen Einzel-
falle das entsprechende Einvernehmen und Einverstindnis zwischen Marktgemeinde und Biirgerberg
unter Beachtung beidseitigen Beschlusserfordernisse herzustellen. Kommt ein Einvernehmen iiber
derartige Vertrdge und Verfligungen zwischen der Marktgemeinde und der Agrargemeinschaft nicht
zustande, kann die Agrarbehdrde angerufen werden. Wird die Verduferung, Bestandgabe oder an-
derweitige Verfligung liber das Grundeigentum von der Agrarbehdrde, insbesondere im Hinblick auf
die Bestimmung des § 39 Abs 2 FLG 1973 oder den Wirtschaftsbetrieb der Agrargemeinschaft als
zuldssig angesehen, hat der Obmann und ein weiteres Ausschussmitglied gemil die Agrargemein-
schaft den Vertrag mitzuunterfertigen. Vor rechtskréftiger Entscheidung ist eine Verduerung, Be-
standgabe oder sonstige Verfiigung betreffend das Grundeigentum unzuldssig.

Die Verwaltungsvereinbarung in der geltenden Fassung ist Bestandteil des Regulierungsplanes.

Die neue Bewertung wurde bereits bei Erstellung des Jahresabschlusses 2025 beriicksichtigt. Die
Eroffnungsbilanz wird in weiterer Folge richtiggestellt.

Abschlieffend halte ich fest, dass diese Gegendarstellung gemdf3 den gesetzlichen Bestimmungen die
notwendige Bezugnahme auf die beanstandete Tatsachenmitteilung sowie deren Veroffentlichung
enthdlt und den gesetzlichen Voraussetzungen und deren Fristen entspricht. Ich ersuche um Verof-
fentlichung dieser Gegendarstellung in gleicher Weise und mit gleichem Veroffentlichungswert wie
die urspriingliche Tatsachenmitteilung.

10



Eﬁ' SALZBURG
LRH

LANDESRECHNUNGSHOF



LAND
SALZBURG

Dieses Dokument ist amtssigniert.

Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels oder der elektronischen
Signatur finden Sie unter: www.salzburg.gv.at/amtssignatur




	Bericht MG Bad Hofgastein
	Marktgemeinde Bad Hofgastein – Beteiligungen und Agrargemeinschaften 
	Kurzfassung
	Inhaltsverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis/Glossar
	Tabellenverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis
	1. Prüfungsgrundlagen
	1.1 Anlass der Prüfung
	1.2 Gegenstand und Umfang der Prüfung
	1.3 Angewendete Prüfnorm und angestrebte Prüfungssicherheit
	1.4 Prüfungsziel und Prüfungsmaßstab
	1.5 Zeitlicher Ablauf der Prüfung
	1.6 Aufbau des Berichtes

	2. Einleitung
	2.1. Reform der Rechnungslegung gemäß VRV 2015
	2.2. Vermögensrechnungen der Gemeinde Bad Hofgastein

	3. Analyse und Feststellungen
	3.1 Marktgemeinde Bad Hofgastein
	3.2 Beteiligungen der Gemeinde
	3.2.1 Rechtliche Grundlagen
	3.2.2 Darstellung von Beteiligungen in der Vermögensrechnung gemäß VRV 2015
	3.2.2.1 Unmittelbare Beteiligungen
	3.2.2.2 Mittelbare Beteiligungen
	3.2.2.3 Nicht als Beteiligungen auszuweisende Sachverhalte

	3.2.3 Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der Gemeinde laut Firmenbuch

	3.3 Unternehmungen rund um das Kurzentrum
	3.3.1 Thermalwasser-, Kur- und Badebetriebe der Marktgemeinde Bad Hofgastein eU
	3.3.2 Kurzentrum Bad Hofgastein Gesellschaft mbH & Co KG
	3.3.3 Kurzentrum Bad Hofgastein Gesellschaft mbH
	3.3.4 Gasteiner Thermen-, Hotel- und Gastronomiebetriebs GmbH
	3.3.5 Gasteiner Thermen Errichtungs GmbH

	3.4 Elektrizitätswerk Bad Hofgastein Gesellschaft mbH
	3.5 Marktgemeinde Bad Hofgastein Gebäudeverwaltung KG
	3.6 Weitere unmittelbare Beteiligungen der Gemeinde
	3.6.1 Gasteiner Bergbahnen Aktiengesellschaft
	3.6.2 Gasteiner Heilstollen Betriebsgesellschaft mbH
	3.6.3 Gasteiner Kur-, Reha- und Heilstollen Betriebsgesellschaft mbH
	3.6.4 Gasteinertal Tourismus GmbH
	3.6.5 Salzburger Tierkörperverwertungs-Gesellschaft mbH
	3.6.6 ZEMKA - Zentrale Müllklärschlammverwertungsanlagen Gesellschaft mbH

	3.7 Darstellung der unmittelbaren Beteiligungen im Vermögenshaushalt
	3.8 Sonderfall Gesellschaft bürgerlichen Rechts
	3.9 Verflechtungen der Gemeinde mit den Beteiligungen
	3.9.1 Darlehen der Gemeinde im Zusammenhang mit den Beteiligungen
	3.9.2 Haftungen der Gemeinde für Beteiligungen
	3.9.3 Typisch und atypisch stille Gesellschaften und partiarische Darlehen
	3.9.4 Verpachtung und Baurechte im Zusammenhang mit der ErrichtungsGmbH
	3.9.5 Befristeter Verlustabdeckungsvertrag zugunsten der Kurzentrum KG
	3.9.6 Weitere Geldflüsse im Zusammenhang mit Beteiligungen

	3.10 Beteiligungsmanagement
	3.10.1 Beteiligungspolitik beziehungsweise Beteiligungsstrategie
	3.10.2 Beteiligungsverwaltung
	3.10.3 Beteiligungscontrolling
	3.10.4 Exkurs: Qualifikation der Mitglieder von Kontrollorganen der Beteiligungen

	3.11 Agrargemeinschaften
	3.11.1 Einleitung und rechtliche Einordnung
	3.11.2 Historische Entwicklung
	3.11.3 Agrargemeinschaft Gasteiner Bürgerberg
	3.11.4 Erfassung und Bewertung der Liegenschaften der Agrargemeinschaft Gasteiner Bürgerberg


	4. Anhang
	4.1 Gegenäußerung der Marktgemeinde Bad Hofgastein
	MARKTGEMEINDE BAD HOFGASTEIN



		2026-06-01T15:50:24+0200
	Hinweise unter https://www.salzburg.gv.at/amtssignatur




